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I. Einleitung*
titarische Annalen)

)liekxecht

' 4

In der franzosischen Rechtssprache urafasst der Begnff contentieux administra- 1 
tif‘ sowohl die Verwaltungsstreitigkeiten als solche aïs auch die verwaltungsge- 
nchthchen Verfahren zur Beilegung dieser Streitigkeiten* 1 Die belgische Rechts- 
ordnung versteht diesen Begnff sehr weit2 und fasst darunter msbesondere wie 
selbstverstandhch den Rechtsschutz des Erazelnen, also die dem Burger offen- 
stehenden Moghchkeiten, die Entscheidung erner Verwaltungsbehorde anzu- 
fechten 3
Rechtsschutzmoglichkeiten des Emzelnen gegen Verwaltungshandeln garantie- 2 
ren per Définition die Wirksamkeit eines Rechtsstaats, mdem sie die Verwaltung 
dazu anhalten, auf die RechtmaBigkeit ihres Handelns zu achten.4 Das belgische 
System fur die Beilegung von Verwaltungsstreitigkeiten stellt îm Ergebms einen 
Kompromiss zwischen dem franzosischen Modell mit einem Staatsrat an der 
Spitze und dem anglo-amenkamschen System dar, in dem das Verwaltungshan
deln der Kontrolle durch die ordenthchen Genchte unterhegt.5 So obliegt die 
genchthche Uberprufung des Handelns der ausfuhienden Gewalt bei Missach- 
tung emer hoherrangigen Vorschrift in Belgien unter gewissen Umstànden den 
ordentlichen Genchten und m anderen Fallen den Verwaltungsgerichten.

II. Entstehungsgeschichte und 
Entwicklung

1. Àltere Institutionen, geschichtlicher Zusammenhang ihrer Errichtung, 
auslandische und europàische Einfiüsse

Die verwaltungsgerichthche Orgamsationsstruktur m Belgien geht auf das 3 
Gesetz vom 23 Dezember 19466 zuruck, durch das der Staatsrat geschaffen 
wurde Dieser nahm seme Tatigkeit am 23. August 1948 auf. Als oberstes Verwal- 
tungsgencht ist er heute ein wichtiger Bestandteil des Rechtsschutzsystems des 
Biirgers gegen Verwaltungshandeln Aufbau und orgamsatonsche Einbettung 
dieser Institution smd fieihch das Ergebms jahrhundertelanger Entwicklung - 
von der Epoche der belgischen Provinzen des Mittelalters bis zum Ende des

* Aus dem Franzosischen ubersetzt von Dr Olivier Joop Der Autor dankt Herrn Xavier Miny, Lehrbeauf- 
Cragter an der RechtswissenschaftLichen Fakultat der Umversitat Luttich, fur seme wertvolle Hilfe bei der 
Vorbereitung dieses Beitrags

1 J M Auby/R Drago, Traité de contentieux administratif, Bd 1,1984, S 9, D Renders, Droit administratif 
général, *2017, S 501

2 P Lewalle/L Donnay, Contentieux administratif, 32008, S 17
3 R Andersen/F Belgique, in Francis (Hg ), Citoyen et administration, 1985, S 59
4 J Sohier, Manuel des procédures devant le Conseil d’Etat, 2014, S 1
5 Lewalle/Donnay (Fn 2), S 20
6 Beigisches Staatsblatt, 911947
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Zweiten Weltknegs - wie auch zahlreicher auBerer Emflusse7 Gleichwohl war 
der belgische Gesetzgeber bestrebt, jegliche „sklavische Ubernahme" fremder 
Modelle zu vermeiden, wie es der sogenannte Ro/m-Bericht8 formuliert hat

4 Historisch finden sich bereits weit vor der Grundung des belgischen Staates Bei- 
spiele fur Urkunden, die auf dem Gebiet des heutigen Belgiens den jeweiligen 
Fursten dazu verpfkchteten, das Eigentum und die Rechte semer Untertanen zu 
achten Femer wurden Rate an den Hofen der Fursten gebildet, welche den 
mcht mmder wichtigen Zweck verfolgten, die Fursten bei der Gesetzgebung zu 
unterstutzen

5 So hatte bereits îm Jahr 1312 der durch die Charta von Kortenberg emgerichtete 
Rat von Brabant unter bestimmten Voraussetzungen die Aufgabe, die Handlun- 
gen des Herrschers zu kontroüieren9 In der Grafschaft Flandem wurde mit dem 
Ziel, eme ordentliche Verwaltung aufzubauen, von Philipp II dem Kuhnen am 
15 Februar 1386 die Ratskammer in Lille geschaffen, em Gericht, welches die 
Handlungen des Herzogs und der Beamten sowie die offentlichen Ausgaben 
ûberprufen sollte. Dadurch, dass die Mitglieder des Gerichts mit Gewahrleistun- 
gen ausgestattet wurden, entstand der Emdruck, diese Emnclitung sei ms Leben 
gerufen worden, um em Gemeininteresse zu schutzen10

6 Im Furstbistum Luttich11 entstand mit dem Rat der XXII eme der fur die damahge 
Zeit bemerkenswertesten Verwaltungsgerichtsbarkeiten.12 Im Kem gmg es dabei 
um die Ahndung der Gewalttatigkeiten der weltlichen Beamten des Fursten im 
Rahmen der Verwaltung des Furstbistums. Nach mehreren vorangegangenen Ver- 
suchen fuhrten verschiedene Umstande (unter anderem der Machtanspruch des 
Furstbischofs Adolf von der Mark)13 nach dem Fneden von Fexhe von 131614 (bis

§ 128 Verwaltungsgerichtsbarkeit in Europa Instituiionen und Verfahren

7 P Bouvier, La naissance du Conseil d’État de Belgique une histoire française’, 2012, S 171-174, 
M Magits, De Raad van State in bistonsch perspectief, in Wmtgens (Hg ), De adviesbevoegdheid van de 
Raad van State, 2003, S 1, F Mueller, Henri Velge, l’artisan du Conseil d’État belge (1911-1946), Revue 
belge d’histoire contemporaine, 2007, S 143 ft

8 Ro/w-Bencht, vorgelegt von der durch die Regierung eingesetzten Kommission „für die Ausarbeitung 
ernes Gutachtens zur Untemchtung der Regierung uber die ZweckmaBigkeit der Schaffung eines Staats- 
rates sowie den moghchen Aufbau und die Zustandigkeiten eines solchen“, Pasmomie belge 1946, H, 
S 1076 ff Der Bencht fuhrt im Ubngen aus „Eine auslandische Eumchtung, welche auBerhalb unserer 
Grenzen, dort, wo ntcht die belgische Verfassung gilt, ausgezeichnete Dienste leistet, kann durchaus m 
Bezug auf unsere Traditionen, den Geist unserer Bevolkerung oder deren Bedürfmsse ungeeignet sein “

9 L Dieudonné, Histoire générale de la Belgique depuis la conquête de César, Bd IH, 1806, S 218-220
10 H Pirenne, Histoire de Belgique, Bd II, 31922, S 379 ff.
11 Em Uberblick uber die Institutionen des bis zur Annexion durch Frankreich 1795 bestehenden Furstbistums 

Luttich findet sich bei C Belirendt/S Vandenbosch, Le droit constitutionnel de la principauté de Liège au 18e 
siècle, RBDC, 2015, S 265

12 Der Rat der XXII tragt semen Namen aufgrund semer msgesamt 22 Richter Siehe zum Rat der XXII naher 
R Jacob, L’action de menée hors la loi dans le droit pubhc de la Principauté de Liège Une tentative de pro
tection de l’mdividu sous l’Ancien régime’, Recueil de la Société Jean Bodm pour l'Histoire comparative 
des Institutions, XLVIII - L’mdmdu face au pouvoir, S 392, M Leroy, Contentieux administratif, *2011, S 57, 
siehe msbesondere P Bouchât, Le Tribunal des XXII au XVIIIe siècle, 1986, S 280

13 F Jeuris, Tribunal des XXII, m Dubois/Demouhn/Kupper (Hg ), Les institutions publiques de la principauté 
de Liège, Bd 1,2012, S 511

14 Unter dem Begnff „Frieden“ ist hier ein Vertrag zur Befnedung der Beziehungen zwischen dem Furstbi- 
schof und dessen Untertanen zu verstehen
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gen zwiscben dem Fürstbi-

zum Ende des Ancien Régime die Grundlage der Verfassung Luttichs)15 zunachst 
zum Bnef der XX und îm Jahre 1343 schheBhch zum Rat der XXII16
Bereits îm Frieden von Fexhe wurde der Bischof verpfhchtet, seme Beamten 7 
schworen zu lassen, die Gesetze, Freiheitert und Brauche zu achten Verletzten 
die Beamten diesen Eid, konnte derFurst dafur verantworthch gemacht werden 
Dies gmg so weit, dass das Domkapitel das Genchtswesen aussetzen konnte 
oder sogar zum Aufstand gegen den Fursten berechtigt war.17 In der Praxis 
erwies sich diese Sanktionierung jedoch als undurchfuhrbar und împraktikabel.18 
In der Folge ermoghchte die Existenz des Rats der XXII im Wesentlichen, 
Beamte fur von ihnen begangene Schadigungen personlich zur Verantwortung 
zu ziehen und „von allen Malefücanten, Richtern oder Beamten die in Ausiibung 
ihres Amtes begangenen Ubergnffe und gefallten falschen Urteile zu ahnden“19.

Der Rat der XXII trat m der Lutticher Lambertus-Kathedrale zusammen und 8 
besaB die Zustandigkeit, in bestimmten Fallen,20 m denen Beamte îhr Amt miss- 
braucht hatten, Recht zu sprechen Er wurde am 25 Februar 1344 aufgelost, 
jedoch bereits 1373 unter Johann von Arkel îm Zuge des Friedens der XXII m 
derjemgen Form, die er auch m Zukunft beibehalten sollte, wiedereingesetzt. 
Von Johann von Bayera îm Jahx 1408 erneut aufgelost und spater von Johann 
von Hemsberg wiederemgesetzt, fnstete der Rat Jahrhunderte lang em beschei- 
denes Dasem Spater konnte er sich voUstandig bewahren, msbesondere wah- 
rend der Jahre nach der schweren Niederlage Luttichs gegen das Heer Karls des 
Kuhnen Vier weitere Frieden der XXII bestimmten îm spâteren Verlauf die 
Zustandigkeiten des Gerichts naher So war es auch zustandig fur die Uberwa- 
chung der Emhaltung der Fnedensabkommen zwischen den Furstbischofen und 
deren Untertanen.21
Der Rat der XXII von 1373 bestand aus 22 Richtern, die jahrhch von den drei 9 
Landstanden (Domkapitel,22 Adelige [Bannerherren und Ritter] sowie freie 
Stadte [Luttich, Huy, Dînant, Sint-Truiden, Tongem, Fosses und Beulen]) gewahlt
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15 E Poullet, Essai de l’Histoire du Droit criminel dans l’Ancienne Principauté de Liège, 1874, S 314
16 Es existiert (nach R Jacob [Fn 12], S 393) uber das Genchtswesen ledighch eme emzige theoretische 

Abhandlung aus der Zeit des Ancien Régime E de Choquier, Tractatus Iunsdictioms ordmanae m exemptos 
îllorumque exemptione ab ordinana junsdictione - Tomus II tnpartitus III Conservatorum laicorum mate- 
nam tribunahs vigmtiduum virum adoptatam comprehendens, 1627, Quaest XXEX-XXX

17 Poullet (Fn 15), S 372
18 E Polain, La vie à Liège sous Ernest de Bavière, études archéologiques, Bulletin de l'Institut archéolo

gique liégeois, Bd LXÜ, 1938, S 81 f
19 Poullet (Fn 15) S 374
20 C Masson, La Paix de Fexhe, de sa rédaction à la fm de la principauté de Liège, Bulletin de la Commis

sion Royale des Anciennes Lois et Ordonnances de Belgique, 2006, S 201
21 1 Fagant, Le Tribunal des XXII et l’abbé de Saint-Tïond devant le Conseil auhque Contnbution à l’étude 

du règne de Charles-Nicolas d’Oultremont, 1967, S 19f
22 Bereits 1543 merkte der Histonker Jean Hocsem, Mitghed des Domkapitels, gegenuber den anderen Mit- 

gliedem an „Eure Exzeilenzen, die Romer, welche üner Republik die gesamte Welt untenvarfen, wâhlten 
jedes Jahr îhre Rate neu, wn folgen ihrem Beispiel bei der Bestellung unserer Burgermeister, ware es mcht 
ratsam, îhrem Beispiel auch für die Mitgheder dieses Genchtes zu folgen, dem wir soich herausragende 
Befugmsse gewahren'5" (zitiert nach J F X Wurth, Histoire abrégée des Liégeois et de la civilisation dans le 
pays des Eburons et des Tongrois, 1851, S 171)



wurden Somit waren die Richter kerne Vertreter des Furstbischofs Der Rat trat 
mmdestens einmal un Monat zusammen und wurde bei semer Tatigkeit von emem 
Gerichtskanzler, emem Genchtsschieiber, mehreren Wachmannern, Ubersetzern 
sowie emem Prokunsten fur Steuerangelegenheiten unterstutzt Ab 137623 unter- 
stand der Furstbischof selbst mcht mehr der Jurisdiktion des Rats Dieser hatte 
vielmebr die Aufgabe uber Amtsmissbrauche, Emgnffe m das Eigentumsrecht und 
die personbche Freiheit oder Rechtsverweigerungen zu entscheiden Nach dem 
dntten Fneden der XXII sowie dem Frieden von Samt-Jacques von 1487 durfte 
der Furstbischof „che Handlungen semer Beamten mcht [mehr] m seme Verant- 
wortung ziehen“, da er der Gerichtsbarkeit des Rats der XXII mcht unterworfen 
war Wie Eugène Polam feststellte, „kannte das Lutticher Land [ailes m allem] 
bereits ab dem 14 Jahrhundert den heute m Art. 88 der belgischen Verfassung ver- 
ankerten Grundsatz- Die Person des Komgs ist unverletzhch, seme Mmister [hm- 
gegen] sind verantwortlich “24 Daruber hmaus konnte der Rat auf Antrag Stel- 
lungnahmen abgeben und Rechtsauslegungen vomehmen25

10 Allerdmgs war der Rat schnell mit emer groBen Anzahl rechtsmissbrauchlicher 
Klagen konfrontiert.26 Als Reaktion hierauf wurde durch den Fneden von Saint- 
Jacques von 1487 em Berufungsverfahren vor einem Spruchkorper der Land- 
stande geschaffen die Revisionsstânde der XXII Dieses Gericht bestand aus 
14 „Vertretem der Revisionsstânde", die von den verschiedenen politischen Kor- 
perschaften des Furstbistums ernannt wurden.27 Gegen das Urteil der Revisoren 
stand kein Rechtsmittel mehr offen.28

11 Zu Beginn des 17. Jahrhunderts29 - „auf dem Hohepunkt semer Macht“30 - ver- 
lor der Rat der XXII zugunsten des Fursten nach und nach an Glanz und Unab- 
hangigkeit In der Endphase des Ancien Régime gelang es dem Gericht trotz 
ernsthafter Versuche nicht mehr, seme Dasemsberechtigung unter Beweis zu 
stellen Im Juh 1794 wurde es schlieBkch aufgelost31 Mirabeau soll dennoch bei 
emem Aufenthalt in Luttich Folgendes geauBert haben: „Meme Herren Lutti
cher, was konnen Sie denn sonst noch begehren? Wir m Frankreich konnten uns 
gluckhch schatzen, erhielten wir nur einen Teil des Freiheitsschutzes, uber den 
Sie bereits seit Jahrhunderten verfugen “32

§ 128 Verwaltungsgerichtsbarkeit in Europa: Insîitutionen und Verfahren

23 B Desmouhn/J L Kupper, Histoire de la principauté de Liège De l’An mille à la Révolution, 2002, S 41 Im 
Rahmen des dntten Fnedens der XXII wurde verembart, dass der Bischof kunftig mcht mehr der Junsdik- 
tion des Genchts unterworfen ist

24 Polam (Fn 18), S 82
25 Jeans (Fn 13), S 527
26 J Lejeune, La principauté de Liège, 31980, S 94
27 F Jeuns (Fn 13), S 558 f
28 Ebd, S 560
29 Von 1630 bis 1680 nahm das Gencht ca 200 Antrage pro Jahr entgegen {Jacob [Fn 12], S 397)
30 Jeuns (Fn 13), S 513
31 A Meyers, L’agonie du Tribunal des XXII, Bulletin de l’Association de la Noblesse du Royaume de Bel

gique, Bd 113,1973, S 4-22, siehe auch R Jacob, Observations sur la jurisprudence du tribunal des Vingt- 
Deux relative à la communauté rurale à la fin de l’ancien régime, Annalen des 44 Kongresses des Verban- 
des der Arbeitsgememschaften fur die Archaologie und die Geschichte Belgiens, 1979, S 659-664

32 T Gobert, Les rues de Liège, 1924, S 64, zum Besuch Mirabeaus siehe auch J P P Bovy, Promenades his
toriques dans le pays de Liège, Bd 1,1838, S 100
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Neben diesen histonschen Ereigmssen pragten den belgischen Staatsrat m semer 12 
heutigen Form vor allem auch die Institutionen Frankreichs unter Napoléon33 
Belgien und das Lutticher Land wurden durch das Dekret vom 9. Vendémiaire 
des Jahres IV (1. Oktober 1795) Teil Frankreichs. In der Folge unterstanden sie, 
ebenso wie das ubnge Gebiet Frankreichs, dem von Art 52 der Verfassung vom 
22 Frimaire des Jahres VIII (13.Dezember 1799) vorgesehenen und vom Erlass 
vom 4. Nivôse des Jahres VIII (25 Dezember 1799) eingesetzten kaiserhchen 
Staatsrat34 Damit folgte Napoléon erner alten Rechtstradition, wonach Rechts- 
streitigkeiten, die die Verwaltung betreffen, den ordenthchen Gerichten entzo- 
gen smd und die Verwaltung damit, anders als der einzelne Burger, mcht der 
ordenthchen Gerichtsbarkeit unterliegt35

In diesem Staatsrat waren aile den Kaiser und dessen Politik unterstutzenden 13 
pohtischen Stromungen vertreten Er hatte vor allen Dmgen die Aufgabe, die 
Gesetze36 und Rechtsverordnungen der offenthchen Verwaltung zu verfassen 
und war daher aktiv an der Ausarbeitung groBer Gesetzbucher (Code civil und 
Code pénal) sowie der grundlegenden Gesetze dieser Zeit beteikgt

Durch Art 11 des Erlasses vom 5, Nivôse des Jahres VIII (26. Dezember 1799)37 14 
wurde dem Staatsrat zusatzhch die Zustandigkeit fur Entscheidungen uber 
„Streitigkeiten zwischen der Verwaltung und den Gerichten [ . ], uber die bis- 
lang die Mimster zu befinden hatten“, ubertragen Ursprunghch wurden Verwal- 
tungsstreitigkeiten zunachst von emer Abteilung des Staatsrates gepruft und 
anschheBend dem Plénum vorgelegt. Durch Dekret vom 11. Jum 180638 wurde 
dieses Verfahren geandert und em Ausschuss fur Verwaltungsstreitigkeiten mit 
der Vorprufung betraut Vorsitzender dieses Ausschusses war der Justizmmister 
als GroBrichter, îhm zur Seite standen sechs Entscheidungsvorbereitungsrate 
(maîtres des requêtes) und sechs Beisitzer (auditeurs). Zu den letztgenannten 
zahlten vier Belgier Charles Phihppe Alexandre d’Arberg, Goswm de Stassart, 
Antoine Vischer de Celles und Dieudonné Duval de Beauheu Am Ende des 
Verfahrens musste jedoch nach wie vor der Kaiser die Vollstreckbarkeit der vom 
Staatsrat getroffenen Entscheidung verfugen.39

Im Rahmen der ersten Restauration 1814 wurde der Staatsrat zu emem Gre- 15 
mium der komglichen Rate. Wahrend der 100-Tage-Herrschaft Napoléons vom 
20.Marz bis 28 Jum 1815 erlangte er seine alte Stellung kurzzeitig zuruck, bevor 
das napoleomsche Régime nach der mihtanschen Niederlage bei Waterloo end- 
gultig untergmg

•b [Fn 12], S 397) f 33 F PennJP Lewalle, Le Conseil d’État, Courrier hebdomadaire du CRISP, Nr 1055, 1984, S 3
£ 34 Leroy (Fn 12), S 45

blesse du Royaume de Bel- S 35 I Ziller, IPE VIII, § 130 Rn 5
ence du tnbunal des Vmgt- ..2 36 / Salmon/J Jaumotle/E Thibaut, Le Conseil d’État de Belgique, Bd 1, 2012, S 13
44 Kongresses des Verban- i 37 Pasmomie, 1 Sene, Bd 10, S 48
•ns, 1979, S 659-664 38 Pasmorme, 1 Sene, Bd 13, S 376
p P Bovy, Promenades his- i 39 In der Praxis folgte Napoléon systematisch den Entscheidungen semes Staatsrates S T Sauvel, La justice

%
retenue de 1806 à 1872, RDP, 1970, S 270
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16 Die Gebiete des heutigen Belgiens wurden im Zuge des Wiener Kongresses 1815 
den Niederlanden angeghedert Auch wahrend der mederlandischen Herrschaft 
wurde gem Art 71 bis 74 der Verfassung des Komgreichs der Niederlande vom 
24 August 1815 ein Staatsrat emcbtet40 Hierbei handelte es sich jedoch haupt- 
sachlich um ein Beratungsorgan, dessen Steilungnahme bei Gesetzesentwurfen, 
Gesetzesvorschlagen sowie bei allen vom Monarchen fur bedeutsam erachteten 
Fragen emgeholt wurde

17 Nach der Belgischen Révolution von 1830 verzichtete die mit der Schaffung der 
Orgamsation des kunftigen belgischen Staates beauftragte verfassungsgebende 
Versammlung auf die Emrichtung emer vergleichbaren Gerichtsbarkeit Eine 
solche erschien „m den Augen der Belgier [.. ] wemger wie em Verwaltungsge- 
richt aïs vieimehr wie em Instrument komglicher Allmacht“.41 Mit anderen Wor- 
ten galt der Staatsrat als das Symbol autokratischer Bestrebungen des Herr- 
schers Durch Art. 4 des Erlasses vom 16 Oktober 1830 uber die Pressefreiheit, 
Memungsfreiheit und die Freiheit der Lehre wurde daher die Zustandigkeit des 
mederlandischen Staatsrates fur das Gebiet Belgiens aufgehoben42 Zwar ermog- 
hchte Art 145 Belg Verf (damais Art. 94) die Errichtung von „Streit“-Gerichten 
fur Verfahren uber politische Rechte und solche existierten zu der damakgen 
Zeit auch tatsachhch.43 Diese warenjedoch hauptsachhch fur orthche Behorden 
oder m Bezug auf Burgerwehren oder Knegsopfer gebildet worden und wiesen 
rucht îmmer aile Merkmale emer echten Genchtsbarkeit auf In den Worten 
André Masts wollte „[d]er Verfassungsgeber [ ] den ordentlichen Genchten 
eme herausragende Rolle fur den Schutz des Burgers gegen die Willkur der Ver- 
waltung vorbehalten, ohne ihnen em Rechtsprechungsmonopol zu geben1'.44 
Diese ablehnende Haltung wurde verstarkt durch einen umfassenden Glauben 
an die Tugenden des durch die neue Verfassung vorgesehenen und unterstutzten 
Parlamentarismus In dieser Hmsicht bekràftigte der Generalverwalter fur die 
offentlichen Finanzen im Kongress bei der Vorlage des Haushaltsentwurfs fur 
das Jahr 1831, dass wir „[d]ank der neuen Verfassung unseres Vaterlandes [. ] m 
Zukunft kemen Staatsjustiziar und kemen Staatsrat mehr benotigen [werden]. 
Solche Institutionen waren, selbst wenn sie kemerlei Tendenz entwickelten, die 
sie fur die staatsburgerlichen Grundfreiheiten gefahrlich machten, m emem 
Land mit reprasentativer Volksvertretung stets unnotig“45 In diesem Zusam- 
menhang verwundert es mcht, dass bereits die VerfassungsmaBigkeit eines 
Gesetzes uber die Schaffung eines Staatsrates Debatten und Kontroversen her- 
beigefuhrt hatte.46

§ 128 Verwaltungsgerichtsbarkeit in Europa• Institutionen und Verfahren

40 Pasmomie, 2 Sene, Bd 2, S 319
41 H Velge, L’Institution d’un Conseil d’État en Belgique Préparation des lois Responsabilité des autorités 

publiques Recours contre les excès de pouvoir, 1930, S 25
42 Salmon/Jaumotte/Thibaut (Fn 36), S 19
43 F Dehousse, Introduction au droit public, 21998, S 202
44 A Mast, Les fondements constitutionnels de la juridiction administrative, Recueil de jurisprudence du 

Droit administratif et du Conseil d’État 1956, S 82
45 Rede von Jacques Coghen, Generalverwalter fur die offentlichen Finanzen, 23121830, siehe S Huyttens, 

Discussions du Congrès national de Belgique, pièce justificative Nr 236, Bd IV, 1844, S 471
46 P Errera, Traité de droit public belge, 1918, S 119
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Ungeachtet dessen zielte em erster von Senator de Gorge Le Grand am 18 
30 Mai 1832 emgebrachter Gesetzesvorschlag, insbesondere anlasslich der 
Novellierung des Bergbaugesetzes vom 21 April 1810 (emem Bereich, m dem 
der mederlandische Staatsrat zuvor bedeutsame Befugnisse mnehatte) sowie 
anlasslich der Verabschiedung des Gesetzes vom 1. Juh 1832 uber die Einrich- 
tung eines provisorischen Rates fur das Bergbauwesen, auf die Errichtung emes 
Staatsrates mit beratender Funktion47 48 Auf Seiten der Regierung beabsichtigte 
Innenmimster Rogier durch komgkchen Erlass emen Gesetzgebungsrat zur Vor- 
bereitung von Gesetzestexten sowie fur die Unterbreitung von Stellungnahmen 
und Vorschlagen zu schaffen. Auch em Gesetzesentwurf des Staatsmmisters de 
Theux de Meylandt sah vor, emem neu zu grundenden Organ Zustândigkeiten 
fur Verwaltungsstreitsachen zu ubertragen, dieser Vorschlag wurde jedoch mcht 
weiter verfolgt. Am 26 April 1834 mahnte Generalanwalt Barbanson allerdmgs 
vor dem Brusseler Appellationshof „Offensichthch entspricht es dem Willen der 
Verfassung, die Rechte aller Burger unter den Schutz rechtsprechender Gewalt 
zu stellen und Letztere zum Schlichter fur Streitigkeiten zwischen dem Burger 
und der Staatsgewalt zu berufen Man kann nicht behaupten, dass die ordenth- 
che Gerichtsbarkeit, die ernchtet wurde, um zu verhindern, dass emem Burger 
auch nur em Tag seiner Freiheit oder em Pfennig seines Vermogens ohne ein 
vorheriges Gerichtsurteil genommen wird, das îm Rahmen emer eine gerechte 
Verteidigung ermoghchenden und die Offenthchkeit wahrenden Verhandlung 
gefallt wurde, machtlos sei, dem Missbrauch durch die offenthche Gewalt und 
den strafhchsten Ubergriffen der Regierung gegenuber dem Burger Einhalt zu 
gebieten “4S

Trotz dieser „Mahnung“ wurde der von du Val de Beauheu ubemommene und 19 
am 15 Februar 1834 erneut emgebrachte Gesetzesvorschlag49 von de Gorge Le 
Grand im Sénat am 5. Mai desselben Jahres50 nach hitziger Débatte mit 15.10 
Stimmen verabschiedet. Gegner des Gesetzesvorhabens furchteten, die Errich
tung emes Staatsrates kame der Ermachtigung emer „Vereinigung von zwolf 
Blutegeln [gleich], die Belgien in aller Ewigkeit sein Blut entzogen“ 51 Der 
Gesetzesvorschlag wurde von der Abgeordnetenkammer am 29 Marz 1844 aller
dmgs mit der Begrundung zuruckgewiesen, es bestehe kem Bedarf an emer sol- 
chen Einrichtung.52 Auch emem emeuten, dem ersten Gesetzesvorschlag ahnh- 
chen VorstoB von Innenmimster Rogier erging es am 15 Dezember 1853 gleich 
SchlieBhch wurde am 25. Februar 1855 beim Sénat von Baron d’Anethan, Furst 
de Ligne, Forgeur und Savart em Gesetzesvorschlag zur Schaffung eines Bera-

Responsabilité des autorités

Recueil de jurisprudence du

13121830, stehe S Huytiens, 
IV, 1844, S 471

47 Pari Dok, Sénat, 1831-1832, Ni 24—25, Sahnon/Jauniotte/Thibaut (Fn 36), S 20
48 Pas 1834, II, S 102
49 Pari Dok, Sénat, 1833-1834, Nr 19
50 Pari Dok, Sénat, 1833-1834, Nr 27
51 Sitzung vom 151834, Belgisches Staatsblatt, 3 5 1834, S 7 Der Graf de Robiano verkundete „Im Ubn- 

gen, meme Herren, haben wir denn ewighch Gesetze vorzuberelten', Nem, mit Sicherheit nicht Die Mehr- 
zahl der Gesetze, die Belgien erwartet, sind bereits ausgearbeitet [ ] wenn der Staatsrat nutzhch sem soll, 
schkeBen Sie die beiden Kammern und schreiben Sie an die Tur Haus zu venmeten “

52 Pari Dok, Abgeordnetenkammer, 1843-1844, Nr 288
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tungsausschusses fur Gesetzgebung und Verwaltung eingebracht, dessen Schick- 
sal allerdmgs mit der Auflosung des Parlaments besiegelt wurde

20 In Folge dieser fortwahrenden Misserfolge setzte die Regierung bevorzugt Son- 
derausschusse zur Beteihgung an der Erarbeitung von Gesetzestexten und Bera- 
tungsgremien ein, welche hauptsachhch mit spezieUen, manchmal jedoch auch 
mit allgememen Fragen befasst wurden. Gleichzeitig forderte die Rechtslehre 
zunehmend die Emchtung eines Organs, das bei der Anfertigung von Gesetzes
texten unterstutzend tatig werden sollte53 Bezuglich der Verteilung von Rechts- 
streitigkeiten, die der Zustandigkeit der ordentlichen Genchte entzogen smd, 
standen sich zwei Memungen gegenuber Teilweise wurde gefordert, eine Ver- 
waltungsgerichtsbarkeit zu schaffen,54 teilweise die Zustandigkeiten der recht- 
sprechenden Gewalt auszudehnen.55

21 Die Nachteile der damaligen Struktur der Organisation zur Beilegung von 
Rechtsstreitigkeiten zeigen sich m dem besonders markanten Beispiel des Falles 
Appolme Meeus aus dem Jahre 1865.56 Appolme Meeus war eme 21-jahrige 
Bedienung m emem Wirtshaus m Luttich GemaB einer auf der Grundlage von 
Art. 96 Gememdegesetz vom 30 Marz 183657 erlassenen Gemeindeverordnung 
wurde sie von den Behorden m em Verzeichnis von Freudenmadchen eingetra- 
gen, die, wie es m der wenig schmeichelnden Wortwahl der damaligen Gesetze 
hieB, „allgemem bekannt em ausschweifendes Leben“ pflegen. Nach den 
Bestnmnungen der von der Stadt Luttich erlassenen Verordnung musste sich 
Appolme Meeus zweimal m der Woche einer arzthchen Untersuchung unterzie- 
hen Es gelang îhr, zu belegen, dass sie uberhaupt mcht zu der von der Verord
nung umfassten Kategone von Personen gehorte, sodass îhr das Gencht Erster 
Instanz von Luttich Recht gab. Diese Entscheidung wurde vom Kassationshof 
jedoch mit der Begrundung aufgehoben, es habe sich um eme „MaBnahme zur 
Gefahrenabwehr" gehandelt, die einer genchthchen Uberprufung entzogen sei 
„Es oblag [dem Gericht Erster Instanz] weder die Notwendigkeit oder die 
ZweckmaBigkeit der aufgrund dieses Sachverhalts erfolgten Emtragung m das 
Verzeichnis zu wurdigen noch die Rechtsfolgen emer von der zustandigen 
Behorde rechtmaBig erlassenen VerwaltungsmaBnahme zu unterbmden “58

22 Der Kassationshof bekraftigte seine Rechtsprechung mit Verweis auf den 
Grundsatz der Gewaltenteilung trotz emes Urteils der Strafkammer des Gerichts 
Erster Instanz von Huy, an das die Sache zuruckverwiesen worden war, zuguns- 
ten von Appolme Meeus.59 Damit endete die „traunge und aufschlussreiche 
Geschichte der Appolme Meeus“60.

53 A van Zuylen, De l’institution d’un Consed d’État en Belgique, BJ 1880, S 161
54 E Picard, Des juridictions administratives, Bd IV, 1880, XLV-LXI
55 Siehe P Errera, Pour nos libertés, 1910, S 1177, 1193 und 1237, L Wodon, Le contrôle juridictionnel de 

l’administration et la responsabilité des services publics en Belgique, 1920, siehe auch F van den Bossche, 
Contre l’institution d’un Conseil d’État, 1890, S 1201

56 Leroy (Fn 12), S 17-20
57 Amtsblatt (Bulletin officiel), 1836, Nr XXIV
58 Kass, 14 51866, Pas 1866,1, S 392
59 Kass, 24101866, Pas 1867,1, S 11 ff, BJ 1866, S 1416ff
60 Leroy (Fn 12), S 17
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Die Regierung bediente sich - wie bereits aufgezeigt - bei der Vorbereitung von 23 
Gesetzesnormen wahrend des gesamten 19 Jahrhunderts unterschiedlicher MaB- 
nahmen und der "Unterstutzung durch verschiedene Ausschüsse61 Erwahnens- 
wert ist m diesem Zusammenhang die Emnchtung emes Gesetzgebungsaus- 
schusses, den Justizminister Henri Carton de Wiart durch komglichen Erlass vom 
3.Dezember 1911 fur sein Mmistenum und fur die allgememe Anwendung und 
Fortentwicklung der Gesetze einsetzte.

Die Uberprufung von Verwaltungshandeln durch die ordentlichen Gerichte 24 
erfolgte weiterhm nur ausgesprochen begrenzt. Diese geschah ausschlieBfich m 
denjenigen Fallen, in denen die Verwaltung wie eme privatrechthche Person 
agierte,62 was m der Folge als „Selbstverstummelung der rechtsprechenden 
Gewalt“63 bezeichnet wurde. Eine etwaige Verantwortung staatkcher Stellen 
gegenuber dem Emzelnen war 1902 nach wie vor eme unstatthafte Frage „Die 
Behauptung, jedes personhche Opfer des Emzelnen zugunsten aller Burger 
bedurfe zwangslaufig und ausnahmslos einer Entschadigung durch die Allge- 
meinheit, fuhrt gerade mcht zur Anerkennung eines behaupteten naturhchen 
Rechtes als vielmehr zu einer Verkennung der grundlegenden Voraussetzungen 
fur die soziale Ordnung und den Bestand der Nationen."64

In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg wurden m Belgien tiefgreifende Refor- 25 
men emgeleitet Vielfach wurde kritisiert, dass m der Zeit des gerade eirungenen 
allgememen Wahlrechts eme echte Verwaltungsgenchtsbarkeit fehlte. Auch war 
die fehlende Verantwortkchkeit der Verwaltung fur îhre hoheithchen Handlun- 
gen mcht mehr haltbar.
Im belgischen Zivürecht war m dieser Hmsicht das La Flandria-Urteil vom 26 
5 November 192065 em entscheidender Meilenstem In diesem wurde die Stadt 
Brugge dazu verurteüt, den Schaden auszugleichen, der durch emen auf kommu- 
nalem Grund umgesturzten Baum an den Pflanzen eines Gartnereibetriebes ent- 
standen war. Die konkreten Auswirkungen dieses Urteils blieben jedoch 
zunàchst begrenzt. Es sollte namlich noch bis 1963 dauem, bevor der Kassations
hof erstmals feststellte, dass die Verwaltung durch den Erlass emer Verwaltungs- 
maBnahme eine rechtswidrige Handlung vorgenommen habe,66 und erst 1980 
entschied er, dass es den ordentlichen Gerichten obliege, die Verwaltung zur 
Wiedergutmachung eines durch îhr Fehlverhalten entstandenen Schadens durch 
Naturalrestitution zu verurteilen, sofem eme solche moghch ist und nicht auf der 
missbrauchhchen Ausubung eines Rechtes beruht67 Nichtsdestotrotz stellte 
bereits das La Flandria-Urteil den AnstoB fur eme Haftung des Staates dar.

61 Stehe oben Ru 20
62 Kass, 14 6 1915, Pas 1916,1, S 319 _
63 P Goffaux, De l’échec du modèle mornste à la création du Conseil d’Etat, in Blero (Hg ), Le Conseil 

d’Éfat de Belgique, cinquante ans après sa création, 1999, S 31-63
64 Schlussantrage des GA Janssens zu Kass, 13 2 1902, Pas 1902,1, S 143
65 Kass., 5 11 1920, Pas 1920,1, S 193
66 Kass, 7 31963, Pas 1963,1, S 745, sowie Kass, 26 41963, Pas 1963,1, S 905
67 Kass, 26 61980, Pas 1980,1, S 134
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27 Bezughch des politischen Kontexts des La Flandna-Urteils ist anzumerken, dass 
die Regierung m dieser Zeit ern Anderungsvorhaben hmsichthch der Art 25, 
105 und 106 Belg. Verf (damais Art 33,157 und 158) verfolgte Auf diese Weise 
wollte sie die Ernchtung emer echten Verwaltungsgenchtsbarkeit ermoglichen, 
mit emem Staatsrat, der nach franzosischem Vorbild an der Ausarbeitung der 
Gesetze beteiligt gewesen ware, zugleich aber auch Zustandigkeiten fur Verwal- 
tungsstreitsachen mue gehabt hatte Die Débatte in den Ausschussen der Abge
ordnetenkammer68 und des Sénats69 war lebhaft, wobei beide emer Verfassungs- 
anderung, durch die die Einrichtung emer solchen Genchtsbarkeit ohne weitere 
MaBnahme des Gesetzgebers ermoglicht worden ware, sehr reserviert gegen- 
uberstanden Zummdest dem Anschem nach war ja durch das La Flandna- 
Urteil70 das Problem der Entschadigungsanspruche msoweit bereits ausgeraumt 
worden, als der Kassationshof „den Genchten die von diesen zuvor abgelehnte, 
vollstandige Gerichtsbarkeit zuruckgegeben hatte“71 1921 wurde dieses Vorha- 
ben der Ernchtung eines Staatsrates mangels der hierfur notwendigen qualiû- 
zierten Mehrheit aufgegeben,72 die Idee lebte allerdmgs in der Rechtslehre fort.

28 Wahrend der damahgen Knse der belgischen Verfassungsordnung73 veroffent- 
lichte Henri Velge, spaterer Prasident des Staatsrates, 1930 das Werk „L’Institu
tion d’un Conseil d’État en Belgique“.74 Im selben Jahr legte Graf Carton de 
Wiart der Abgeordnetenkammer einen Gesetzesvorschlag zur Schaffung emes 
Verwaltungsgerichtshofs vor, der jedoch wegen der Auflosung des Parlaments 
hinfallig wurde Am 26. Januar 1934 brachte Graf Carton de Wiart, unterstutzt 
von Komg Albert, semen Vorschlag ein weiteres Mal em, scheiterte jedoch auch 
diesmal aus denselben Grunden

29 Dennoch gmg die Débatte weiter, gerade auch m der Rechtslehre. In diesem 
Srnne trafen sich beispielsweise die Rechtswissenschafthchen Fakultaten der vier 
belgischen Umversitaten75 auf Imtiative der Universitat Luttich, um die Ernch- 
tung eines fur Verwaltungsstreitsachen zustandigen Organs zu diskutieren und 
emen Vorschlag fur em Gesetzesvorhaben zum Aufbau emes Verwaltungsge- 
nchtshofes zu erarbeiten76
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68 Pari Dok, Abgeordnetenkammer, 1920-1921, Nr 288
69 Pari Dok, Sénat, 1918-1919, Nr 231
70 Siehe oben Rn 26
71 Pari Dok (Fn 68), S 822 Eine Auffassung m der Wissenschaft vertntt, das damalige Hauptmotiv des 

Kassationshofes sei gewesen, dem Gesetzgeber aufzuzeigen, dass ein weiteres oberstes Gencht nicht not- 
wendig sei, siehe S B Lombaert/F Tulkens/A van der Haegen, Cohérence et incohérence de ia théorie de 
l’objet véritable et direct du recours, m Dumont/JadouI/VanDrooglienbroeck, La protection juridic
tionnelle du citoyen face à l’administration, 2007, S 23, siehe auch M Boes, Evaluatie van de evolutie van 
de bestuursrechtspraak het dualisme op zijn retour, TBP 2009/5, S 259, 262 ft

72 Siehe Pari Ann , Sénat, 1920-1921, S 1304
73 Perin/Lewalle (Fn 33), S 10
74 Velge (Fn 41)
75 Umversitaten von Bnissel, Gent, Luttich und Lowen
76 Journées d’études de droit administratif - Projet de loi instituant une Cour du Contentieux administratif, 

m Annales de Droit et de Sciences politiques, 1936, S 123 f
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1937 wurde die Bildung eines Staatsrates Teil des Programma der Regierung Van 30 
Zeeland. Zu diesem Zweck wurde em auBerparlamentanscher Ausschuss unter 
dem Vorsitz von Henri Rohn, Mitghed des Kassationshofes, emgesetzt Am 
24. Marz 1937 wurde beun Prasidium der Abgeordnetenkammer ein Gesetzes- 
entwurf emgereicht und der dritte VorstoB von Graf Carton de Wiart als Anhang 
beigefugt. Die Abgeordnetenkammer veiabschiedete diesen Gesetzesentwurf 
am 12 Apnl 1938, der Sénat folgte am 5 Juh 1939, wobei dieser den Umfang der 
Befugnisse des Genchtshofes ausdehnte, insbesondere bezugkch der Frage der 
Anfechtungsstreitigkeiten

Nach dem Zweiten Weltkneg wurde der abgeanderte Gesetzentwurf von der 31 
Abgeordnetenkammer am 20 Dezember 1945 und vom Sénat am 11 Dezem- 
ber 1946 angenommen und das Gesetz vom 23. Dezember 1946 uber die Emnch- 
tung eines Staatsrates verabschiedet77 Es trat gemaB Erlass des Regenten vom 
21 August 1948 am 23 August 1948 m Kraft. Mehrere Durchfuhrungsverordnun- 
gen wurden noch am selben Tag erlassen, so unter anderem der Erlass des 
Regenten uber das Verfahren vor der Abteilung fur Verwaltungssachen des 
Staatsrates (WerwSSRE)78.

Das erste Gutachten der Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates wurde am 32 
21.September 1948 veroffenthcht, die ersten Entscheidungen der Abteilung fur 
Verwaltungssachen (heute Verwaltungsstreitsachenabtedung) ergingen am 
8 November 1948

2. Wichtigste Entwicklimgen und Krisen bzw. Konflikte

Der Rechtsrahmen, m den die Institution Staatsrat emgebettet ist, unterlag in 33 
den folgenden Jahrzehnten emer stetigen Weiterentwickelung Durch Gesetz 
vom 11 Jum 195279 wurde das bishenge Erforderms bereits abgeleisteter Berufs- 
jahre, die ein îm Rechtsanwaltsverzeichms der Anwaltskammer eingetragener 
Rechtsanwalt tatig sein musste, damit er als Beistand oder Vertretung einer 
Streitpartei vor dem Staatsrat auftreten durfte, gestnchen Zwei Jahre spater - 
am 18 Marz 195480 - schuf man die Moghchkeit eines Wiederaufnahmeverfah- 
rens Des Weiteren traf em Gesetz vom 15. Apnl 195881 Regelungen uber die 
Gerichtssprachen Dasselbe Gesetz bestimmte, dass die Mitglieder des Audito
rats am Ende der Verhandlung m Verwaltungsstreitsachen em Gutachten abzu- 
geben haben

Besonders hervorzuheben ist die weitere Veranderung des Staatsrates mfolge 34 
eines Gesetzes vom 3 Jum 1971 82 Durch dieses wurde zum emen die Zustandig-

77 Belgisches Staatsblatt, 911947
78 Belgisches Staatsblatt, 23 -24 41948
79 Belgisches Staatsblatt, 27 61952
80 Belgisches Staatsblatt, 3 41954
81 Belgisches Staatsblatt, 25 41958
82 Belgisches Staatsblatt, 19 61971
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keit fur Entschadigungssachen novelliert, die bislang, wie André Mast feststellte, 
der „Unergiebigkeit und dem Dahinsiechen“83 uberlassen waren. Fortan hatte 
der Staatsrat diesbezuglich Spruchkompetenz, statt zu solchen Fragen lediglich 
ein Gutachten ersteîlen zu konnen Zum andern wird seitdem das Schvveigen dei 
Verwaltung als ablehnender Entscheid betrachtet, gegen den Klage erhoben wer- 
den kann - ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt. SchheBhch smd die Ver- 
waltungsgenchte von nun an an eine vom Staatsrat entschiedene Rechtsausle- 
gung gebunden

35 Samthche Gesetze uber den Staatsrat, die nach dessen Ernchtung verabschiedet 
wurden, wurden schlieBlich durch koniglichen Eriass vom 12.Januar 197384 auf- 
emander abgestimmt Die Gesetze vom 23. Dezember 1946 wurden entspre- 
chend angepasst und werden seitdem als koordimerte Gesetze uber den Staats
rat (KGSR) bezeichnet

36 Der Staatsrat wagte sich nach und nach auch auf rechtspolitisches Gebiet vor, u a 
bei den Konflikten zwischen den Sprachgemeinschaften (insbesondere in Voeren 
[frz Fourons] und Gememden der Brusseler Peripherie).85 Im August 1978 legte 
beispielsweise die Gesetzgebungsabteilung der Regierung Tmdemans mehrere 
Gutachten zum Gesetzentwurf Nr 461 uber eme Institutionenreform (sog. 
Egmont-Stuyvenberg-Entwurf, durch den zwei pohtische Ubereinkommen bzgl. 
der Reform des Staates, durch die drei Regionen geschaffen wurden, mstitutionell 
verankert werden sollten) vor Darm formuherte der Staatsrat verfassungsrechth- 
che Bedenken bzgl eimger Bestimmungen, die franzosischsprachigen Einwohnern 
der Brusseler Peripherie das Recht zustanden, durch die Wahl eines fiktiven 
Wohnsitzes m einer der Brusseler Gemeinden bestimmte offentkche Rechte 
gegenuber der Verwaltung ausuben zu konnen.86 Die Reaktionen der Presse und 
der Regierungsparteien fuhrten zum Rucktntt des Premiermmisters.87

37 Da sich Belgien zunehmend zu einem foderalen Staat mit zentnfugalen Kraften 
entwickelte, ubertrug das Institutionenreformgesetz vom 9. August 198088 der 
Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates die Aufgabe, Kompetenzstreitigkeiten 
zwischen dem Staat und den foderierten Teilgebieten (Gememschaften und 
Regionen) vorzubeugen. Zustàndigkeitskonflikte zwischen dem Regelungsbe- 
reich von Bundesgesetzen und Dekreten sollten ursprunghch durch eme Abtei- 
lung fur Zustandigkeitskonfhkte geklart werden Diese wurde jedoch niemals 
emgenchtet; mit Verfassungserganzungsgesetz vom 28 Jum 1983 wurde an deren 
Stelle der Schiedshof (heute Verfassungsgenchtshof) geschaffen (Art 142 Belg. 
Verf [fruher Art 101 ter}).

§ 128 Verwaltungsgerichtsbarkeit in Europa Institutionen und Verfahren

83 A Mast, Le Conseil d’État et le contentieux de l'indemnité, FS für Jean Dabrn, Bd II, 1963, S 794
84 Belgisches Staatsblatt, 2131973
85 Pertn/Lewalle (Fn 33), S 2
86 Ebd , S 17
87 SJ Brassme/X Mabtlle, La crise politique d'octobre 1978 (I), Courrier hebdomadaire du CRISP, Nr 817, 
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Der Staatsrat erhielt durch Art 15 des Gesetzes vom 16 Juru 1989 uber verschie- 38 
dene Reformen der fnstitutionen89 die Befugnis, den Vollzug einer Verwaltungs
maBnahme auszusetzen, sofem vom Klager vorgebracht wird, Art. 10, 11 oder 24 
Belg Verf (fruher Art 6, 6bis und 17) seien verletzt Ein allgemeines vorlaufiges 
Rechtsschutzverfahren fur Verwaltungssachen wurde durch das am 22 Okto- 
ber 1991 m Kraft getretene Gesetz vom 19 Juh 1991 zur Anderung der koordmier- 
ten Gesetze uber den Staatsrat90 emgefuhrt Seither smd Antrage auf Aussetzung 
des Vollzugs emer VerwaltungsmaBnahme auch aus weiteren emstzunehmenden 
Grunden moglich Erforderlich war im Rahmen dieses allgemeinen vorlauhgen 
Rechtsschutzverfahrens zunachst allerdings, dass der Klager belegte, dass ihm em 
schwerer und nur schwer wiedergutzumachender Schaden drohte. Diese Voraus- 
setzung wurde 2014 durch ein Dringlichkeitserforderms ersetzt. Auch der Begnff 
der „Dringlichkeit“ ist jedoch em „emem standigen Wandel unterworfener Begnff 
[ .], der im Zusammenhang mit der ubhchen Verfahrensdauer bei Nichtigkeits- 
klagen zu betrachten ist“9i
Diese Reform war eme Reaktion auf in der Rechtslehre geauBerte Kntik, die 39 
das fehlende Verfahren zur Gewahrung einstweiligen Rechtsschutzes im Verwal- 
tungsgerichtsverfahren bemangelt hatte Das Erfordemis einstweihgen Rechts
schutzes ergibt sich daraus, dass zugunsten der Verwaltung die Vermutung der 
RechtmaBigkeit îhrer MaBnahmen emgreift, die sie zudem durch ZwangsmaB- 
nahmen durchsetzen kann. Em Rechtsschutz m der Hauptsache kann daher 
mcht mimer rechtzeitig erfolgen. Beispielsweise erklarte der Staatsrat am 
11 Februar 1977 zwei rechtswidnge Erlasse des standigen Ausschusses des Pro- 
vmzialrates von Brabant vom 19 und 26. Juni 1975, die zwei Rennen emschkeB- 
hch Vorbereitungstraining auf der Rennstrecke Nivelles-Baulers genehmigt hat- 
ten, erst lange nach der bereits tatsachlich erfolgten Durchfuhrung der Rennen 
fui mchtig.92 Zwar gewahrten die ordentlichen Gerichte zu dieser Zeit bereits 
einstweiligen Rechtsschutz, um Rechtsnormen der ausfuhrenden Gewalt mcht 
anzuwenden (dies zunachst nur in Fallen offensichthch rechtswidnger MaBnah
men, anschheBend m zunehmend allgememerer Weise93) Dennoch blieb das 
System des einstweiligen Rechtsschutzes gegen VerwaltungsmaBnahmen lange 
widerspruchhch, auch wenn das Gesetz vom 15 Dezember 1980 uber die Ern- 
reise, den Aufenthalt, die Niederlassung und die Ausweisung von Auslandern 
dem Staatsrat erstmahg die Moghchkeit eroffnete, m dem sehr begrenzten 
Gebiet des Asylrechts eme VerwaltungsmaBnahme auszusetzen.
1993 wurde der Begnff der „Verwaltungsgenchtsbarkeit“ endhch auch im Text 40 
der Verfassung (Art 161) verankert94 Auch das Bestehen und die Aufgaben des 
Staatsrates bekraftigte der Verfassungsgesetzgeber in Art 160 Belg Verf
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89 Belgisches Staatsblatt, 17 61989
90 Belgisches Staatsblatt, 12101991, S J Neuray, L'avenir du référé administratif. Considérations sur la loi du 

19 juillet 1991 modifiant les lois coordonnées, FS fur Jacques Velu, 1992, S 679-708
91 Pari Dok, Sénat, ordentliche Sitzungspenode 2012-2013, Nr 5-2277/1, S 13
92 Staatsrat, 1121977, Nr 18101
93 Kass, 21101982, Pas 1983,1, S 251 und Kass, 21 31985, Pas 1985,1, S 908
94 A Mast/J Dujardin/M van Damme/J Vande-Lanotte, Overzicht van het Beigisch administratif recht,



41 Die Verwaltungssachenabteilung wurde durch Gesetz vom 15 September 200695 
in Verwaltungsstreitsachenabteilung umbenannt Dieses Gesetz richtete - und 
dies ist bemerkenswert - auch ern Gericht fur Auslanderrechtsstreitsachen ein 96 
Auch in Belgien steigt die Anzahi der Verwaltungsstreitsachen - wie m vielen 
westhchen Staaten - kontmuierlich an Dies hat eine stetig steigende Dauer der 
anhangigen Verfahren zur Foige. Gleichzeitig gab es eme Reihe von Verurteilun- 
gen des belgischen Staates durch belgische Genchte97 und den EGMR wegen 
uberlanger Verfahrensdauern Ern Geschaftsbencht betonte 1996 den „erhebh- 
chen Anstieg der Begutachtungsantrage innerhalb der vergangenen funf Jahre 
sowie, in noch viel starkerem Ma(3e, der Nichtigkeitsklagen und Aussetzungsan- 
trage“ Dies war uisbesondere auf die massive Zunahme der Rechtsstreitigkeiten 
im Bereich des Auslanderrechts zuruckzufuhren98 Die Schaffung emes Gerichts 
fur Auslanderrechtsstreitigkeiten ist daher im Wesentlichen eme Antwort auf die 
erhebliche Uberlastung des Staatsrates mit derartigen Streitigkeiten Seit dem 
Reformgesetz des 19 Juli 1991, durch das em Verfahren des einstweihgen 
Rechtsschutzes vor dem Staatsrat geschaffen wurde,99 ist das Gesetz vom 15. Sep
tember 2006 zweifelsohne die bedeutendste Reform100

42 Auch das Revisionsverfahren vor dem Staatsrat wurde grundlegend novelîiert, 
zunachst durch das bereits erwahnte Gesetz vom 15 September 2006,101 des Wei- 
teren durch einen komghchen Erlass vom 30 November 2006.102

43 Em Gesetz vom 23. Dezember 2009103 erganzte das Gesetz vom 24. Dezem- 
ber 1993 uber Auftrage der offenthchen Hand und bestimmte offenthche Bau- 
leistungs-, Liefer- und Dienstleistungsauftrage um emen zusatzhchen Abschmtt 
zu Begrundungs- und Informationspfkchten sowie verfugbaren Rechtsmitteln 
und fuhrte em besonderes gerichtliches Verfahren fur VerwaltungsmaBnahmen 
im Zusammenhang mit offenthchen Auftragen ein. Hierdurch wurde zum emen 
die generelle Anwendbarkeit der Vorschriften des Eilverfahrens auch auf derar- 
tige Fâlle klargestellt Zum anderen erfolgte 2014 die Streichung der im Eilver- 
fahren bis dahin vorgesehenen Voraussetzung der Darlegung emes drohenden 
schweren und nur schwer wiedergutzumachenden Schadens. Des Weiteren ist die 
Vergabebehorde seither verpfhchtet, zwischen der Vergabeentscheidung und 
deren Mitteilung an den Auftragnehmer eine Frist emzuhalten, die es den unter- 
legenen Bietern ermoghchen soU, den Staatsrat im Eilverfahren anzurufen
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95 Belgisches Staatsblatt, 6 10 2006
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97 Zivilgencht Brussel, 23 3 2007, JT 2007, S 445, Zmlgencht Huy, 3 5 2007, JT 2007, S 444
98 Belgischer Staatsrat, Offentlicher Bencht, 1994-95, S 32
99 Siehe oben Rn 38
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Auch die sechste Staatsreform fuhrte zu einer Veranderung der Zustandigkeiten 44 
des Staatsrates In Folge emes ersten Gesetzes vom 6. Januar 2014 uber die 
sechste Staatsreform und die m Art 77 der Verfassung aufgezahlten Angelegen- 
heiten104 ist er fortan auch zustandig, pnvatrechthche Folgen semer Entscheidun- 
gen îm Rahmen einer Nichtigkeitsklage festzulegen, sofern dem Klager durch 
die Rechtswidrigkeit der fur mchtig erklarten MaBnahme em Schaden entstan- 
den ist Eme umfassende Novellierung des Verfahrens und der Zustandigkeiten 
des Staatsrates erfolgte daruber hmaus durch Gesetz vom 20. Januar 2014105 106. In 
den Worten von Geert Debersaques und Frédéric Eggermont stellt dieses Gesetz 
„die groBte Reform des Staatsrates seit den groBen (strukturellen) Anderungen 
durch das Gesetz vom 15 September 2006“IÛ6 dar Zu den erfolgten Anderungen 
zahlt insbesondere, dass fortan eine Anrufung des Ombudsmanns die Frist fur 
eine Klage vor dem Staatsrat hemmt,107 dass eine nichtige VerwaltungsmaB- 
nahme geheilt werden kann, d h dass îm Rahmen emes Verwaltungsprozesses 
der beklagten Behorde die Moghchkeit emgeraumt wrrd, emen festgestellten 
Mangel der VerwaltungsmaBnahme zu beseitigen (diese Heilungsmoghchkeit 
wurde vom Verfassungsgerichtshof allerdmgs fur verfassungswidrig erklart108), 
dass die Moghchkeit einer Verfahrensentschadigung besteht, und die oben be- 
reits erwahnte Ersetzung des „drohenden schweren und schwer wiedergutzuma- 
chenden Schadens“ rm emstweiligen Rechtsschutz durch die Voraussetzung der 
„Dringlichkeit“.109

III. Funktion und Aufgabe der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit

1. Objektiver oder subjektiver Rechtsschutz bzw. Schutz individuelier Rechte 
oder des ôffentliehen Interesses?

1949 erhielt der Staatsrat ausdruckhch die Zustandigkeit, m rein objektiven 45 
Rechtsstreitigkeiten Nichtigkeitserklarungen auszusprechen. Ursprunghch war 
fur eme Anrufung des Staatsrates also keme subjektive Rechtsverletzung erfor- 
derlich 110 Das Interesse an der Einhaltung des objektiven Rechts durch die Ver- 
waltung war ausreichend,111 sodass der Fokus des Verfahrens vor dem Staatsrat 
auf formalen Aspekten und mcht auf dem Schutz mdividueller Rechtspositionen 
lag.112 Somit ist die Nichtigkeitsklage nach Art 14 § 1 KGSR em Verfahren zur

104 Belgisches Staatsblatt, 3112014
105 Belgisches Staatsblatt, 3 2 2014 (Benchtigung 13 2 2014), Sohier (Fn 4), S 3
106 G Debersaques/F Eggermont, De hervoraung van de Raad van State 2014 een eerste analyse van de 

voomaamste meuwigheden, RW 2013-2014, S 1403
107 Siebe hierzu unten Rn 76
108 VerfGH, Nr 103/2015,16 7 2015
109 Siehe hierzu oben Rn 38 und unten Rn 122,125,145
110 Lombaert/Tulkens/Van der Haegen (Fn 71), S 26
111 Ebd
112 Staatsrat, 25 21949, Moulart, Nr 14 und Staatsrat, 3 41950, Audenart, Nr 314
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Prufung der objektiven RechtmaBigkeit emer VerwaltungsmaBnahme Die Nich- 
tigkeitserklarung emer VerwaltungsmaBnahme als Ergebms emes solchen Ver- 
fahrens steilt von Verfassungs wegen keine Wiedergutmachung fur die Ver- 
Ietzung emes subjektiven Rechts m Form der Naturalrestitution dar. Vielmehr 
markiert sie allem das Ende des Genchtsprozesses gegen die konkrete Verwal
tungsmaBnahme Damit ordnet das Gesetz, anders formukert, objektive Rechts- 
streitigkeiten, welche die RechtmaBigkeit oder die Einhaltung der Normen 
des objektiven Rechts zum Gegenstand haben, generell den Verwaltungsge- 
richten zu

46 Mittlerweile setzt die Nichtigkeitsklage allerdmgs voraus, dass der Klager em 
individuelles Interesse an der Nichtigkeitserklarung des angegriffenen Aktes 
besitzt. Dieses Rechtsschutzmteresse ist „im Zusammenhang mit der Art des 
angefochtenen Rechtsaktes und der sich aus dieser Art ergebenden Rechtsfolgen 
zu wurdigen“m. Somit smd Klagen nn remen Allgemeimnteresse ausgeschlos- 
sen Der Staatsrat hat m diesem Zusammenhang bereits entschieden, dass „[die] 
Zulàssigkeit emer Klage vor der Wurdigung der Klagegrunde zu prufen ist Dass 
em zur Bekraftigung der Klage vorgetragener Beschwerdegrund [îm Rahmen 
der Begrundetheit] von Amts wegen zu prufen ist, [ ] hat keme Auswirkungen 
auf die Frage des Rechtsschutzmteresses des Klagers îm Rahmen der Zulassig- 
keit Andemfalls musste immer, wenn eme Klage emen von Amts wegen zu pru- 
fenden Gesichtspunkt anfuhrt, eme Popularklage zugelassen werden “113 114

47 Somit muss stets em Rechtsschutzmteresse dargeiegt werden, damit eme Nichtig- 
keitsklage zulassig ist. Vor 2014 genugte fur die automatische Herbeifuhrung emer 
Nichtigkeitserklarung des angegriffenen Rechtsaktes, sofem em derartiges 
Rechtsschutzmteresse nachgewiesen wurde, bereits die allemige Berufung auf 
emen von Amts wegen zu prufenden Gesichtspunkt Der Staatsrat hatte namlich 
entschieden, dass „der Klager sem Interesse an der Geltendmachung emes von 
Amts wegen zu berucksichtigenden Gesichtspunktes mcht zu belegen“115 braucht 
Nach der Reform von 2014 muss er jedoch das Rechtsschutzmteresse des Klagers 
fur jeden einzelnen Punkt prufen Somit bedarf es also auch emes besonderen 
Rechtsschutzmteresses bezughch der von Amts wegen zu prufenden Gesichts- 
punkte Em von einem Verband oder emer Veremigung vorgebrachtes Koüektiv- 
mteresse genugt allerdmgs116

48 Trotz des objektiven Rechtsschutzcharakters der Nichtigkeitsklage finden auch 
die subjektiven Rechte des Klagers Berucksichtigung. Zum emen schutzt Art 11 
KGSR durch die Moglichkeit emes Entschadigungsgesuchs das Rechtsschutzin- 
teresse von Pnvatpersonen Hierfur wird eine Abwagung zwischen den Rechts-

§ 128 Verwaltungsgerichtsbarkeit in Europa Institutionen und Verfahren

113 Staatsrat, 11 5 2007, Bangoura, Nr 171 024
114 Staatsrat, 5 10 2010, S.^4 Ligne bleue, Nr 207 900
115 Staatsrat, 28112012, Impatient, Nr 221 554, Staatsrat, 16102012, Discry, Nr 221 046
116 D Renders, L'intérêt collectif commande-t-il de légiférer davantage pour améliorer la protection juridic

tionnelle de l’administré, FS fur Francis Haumont, 2015, S 1067-1080, siehe auch / Theunis/D Bijnens, 
Rechtspersonen m het publiekrechtelijk contentieux mandaat ad litem, prokura en collectief belang, m 
Sottiausse/Schollen (Hg ), Pubhekrecht, 2014, S 91-98
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positionen der geschadigten Einzelpersonen und den Bedurfmssen der Offent- 
hchkeit vorgenommen „Ist kem anderes Rechtsprechungsorgan zustandig, 
befindet die Verwaltungsstreitsachenabteilung nach Billigkeit und unter Beruck- 
sichtigung aller Umstande des offenthchen und pnvaten Interesses durch Urteil 
uber Kiagen auf Ersatz der aubeigewohnhchen, von emer Verwaltungsbehorde 
verursachten mimateriellen oder matenellen Schaden “ Auch hierbei geht es 
jedoch streng genommen mcht um die Durchsetzung emes subjektiven Rechts, 
denn der Behorde wird kemerlei Fehlverhalten zur Last gelegt.117

Gleiches gilt fur den neu emgefugten Art. 11 bis KGSR Dieser bestimmt, dass 49 
„|j]ede klagende oder beitretende Partei, die m Anwendung von Art 14 § 1 oder 
§ 3 eine Klage zur Erklarung der Nichtigkeit emes Aktes, emer Verordnung oder 
emer stillschweigenden Abweisungsentscheidung emleitet, [...] die Verwaltungs- 
streitsachenabteilung ersuchen [kann], ihr durch Urteil eine Entschadigung zu 
Lasten des erlassenden Organs unter Berucksichtigung aller Umstande des 
offenthchen und pnvaten Interesses zu gewahren, wenn dieser Partei mfolge der 
Rechtswidrigkeit emes Aktes, einer Verordnung oder emer stillschweigenden 
Abweisungsentscheidung ein Nachteil entstanden ist “
Damit besteht fur den von einer VerwaltungsmaBnahme Geschadigten die Mog- 50 
lichkeit der Erlangung emer Entschadigung, ohne zuvor den Rechtsweg vor den 
ordentkchen Gerichten beschreiten zu mussen Dies greift die Lehren aus dem 
La Flandna-Urteil118 des Kassationshofes wieder auf Die Entschadigung gem 
Art. 11 und llbis KGSR unterscheidet sich jedoch vom Schadenseisatz nach 
Art 1382 Code civil (klassische zivilrechtliche auBervertragliche Haftung) mso- 
fem, als sie vom Staatsrat unter Berucksichtigung „aller Umstande des offenth
chen und pnvaten Interesses" nach Ermessen festgelegt wird Eme Partei, die 
vor dem Staatsrat um Entschadigung ersucht, kann keme Schadensersatzklage 
vor den Zivilgerichten fur die Wiedergutmachung desselben Schadens mehr 
erheben119

2. Yerwaltungsgerichtsbarkeit und Gewaltenteüung, Verlialtnis zu 
politischen Staatsorganen und zur Verwaltung

Der Gewaltenteilungsgrundsatz bildete ursprunghch, und uber viele Jahrzehnte 51 
hrnweg, den grundlegenden Ausgangspunkt des gesamten belgischen Verwal- 
tungsprozessrechts und begrundete die zuruckhaltende Haltung des (Verfas- 
sungs-)Gesetzgebers bzgl der Schaffung emes Staatsrats Eine solche Institution 
war histonsch doch (zu) eng mit der ausfuhrenden Gewalt verwoben, denn m 
der damahgen Zeit lautete ein weitverbreiteter Grundsatz, dass „uber das Han- 
deln der Verwaltung zu nchten, [...] noch verwalten"120 sei. Dies wurde durch ein

117 VerfGH, Nr 38/2010, 912 2010
118 Siehe oben Rn 26 f
119 F Belleflamme/J Sohier, Incidence de la réforme du Conseil d'État sur la responsabilité des pouvoirs 

publics, m La responsabilité des pouvoirs publics - Actualités en droit public et administratif, 2014, S 39
120 P Gonod, IPE V, §75 Rn 7
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Urteil des Appellationshofes Brussel vom 14. August 1845 noch bekraftigt „Eme 
Anordnung durch die rechtsprechende Gewalt, die emen Akt der Vormachtstel- 
lung einer der Gewalten gegenuber emer der anderen bedeutete, wurde zu 
einem Ubergnff m die Doraane oder die Zustandigkeiten dieser anderen Gewalt 
fuhren.“121

52 Der Staatsrat ist im Staatsgefuge mit zahlreichen Aufgaben betraut, in ihm kreu- 
zen sich gesetzgebende, ausfuhrende und rechtsprechende Gewalt Zwar ist er 
kem Organ der foderalen ausfuhrenden Gewalt îm engeren Sinne; allerdmgs 
besteht zu dieser eme enge naturhche und offensichthche institutionelle Verbin- 
dung122 Das Studienzentrum fur die Reform des Staates proklamierte, dass 
„[d]er zukunftige Genchtshof fur Verwaltungsstreitigkeiten em Organ der aus
fuhrenden Gewalt sem wrrd Gleichzeitig ist es unerlasshch, dass die Mitgheder 
dieses Genchtshofes uber vollstandige Unabhangigkeit verfugen.“123 Auch m der 
Rechtslehre wurde der Staatsrat von mehreren Autoren der Exekutive zugeord- 
net124 Im Gegensatz hierzu entschied der Verfassungsgenchtshof (damais noch 
Schiedshof) am 15 Mai 1996, dass „keme Vorschrift der Verfassung den Staatsrat 
den Organen der ausfuhrenden Gewalt zurechnet“125 126. Dem ist zuzustimmen. Sert 
der Verfassungsanderung von 1993, m deren Zuge m emem Titel III das Beste- 
hen des Staatsrats festgeschrieben worden ist, kann dieser mcht mehr im 
Umkreis der ausfuhrenden Gewalt zugeordnet, sondern muss vielmehr als em 
Organ sui genens betrachtet werden526 Die Befugnisse des Staatsrates smd folg- 
lich nicht mit denjenigen der Verwaltung zu vergleichen

53 Im Verhaltms zur Legislative hat der Staatsrat eme beratende Funktion GemaB 
Art 1 KGSR erstellt die Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates vorab Gutach- 
ten zu Gesetzesvorhaben und ist damit an der Ausarbeitung der Normen der 
gesetzgebenden Gewalt auf foderaler Ebene wie auf regionaler und dezentraler 
Ebene als auch der exekutivischen Vorschriften Belgiens beteihgt127 Die Mitwir- 
kung des Staatsrates an Gesetzen bereits im Entwurfsstadium dient dem Zusam- 
menhalt des Staates128 Dabei setzt sich der Staatsrat gem. Art. 81 KGSR aus 
zwolf Staatsràten und bis zu zehn Beisitzern m vier jeweils emsprachigen Kam- 
mern zusamraen. Somit spielt er emerseits eine tragende Rolle bei der quahtati- 
ven Verbesserung der Gesetzestexte; andererseits wacht er vorbeugend uber die 
Vereinbarkeit der Gesetzesvorhaben mit hoherrangigem Recht. Die Kontrolle

121 Pas 1845 II, S 285 Im vorhegenden Fall betrachteten die Verwaltungsbehorden eine Person (Fri Jones) 
als Englandenn Die Betroffene, die ausgewiesen werden sollte, behauptete hingegen, sie sei belgische 
Staatsburgenn und trug ihren Fall vor die Genchte, welche sich jedoch fur mcht zustandig erkiarten

122 Y Lejeune, Droit constitutionnel belge Fondements et institutions, 22014, S 215
123 E Soudan, Section A Le Conseil d'État, m Arbeiten des Studienzentiums für die Reform des Staates, 

1937, S 197
124 A Mast/A Alen/J Dujardin, Précis de droit administratif belge, 1989, Rn 606
125 Schiedshof, Nr 31/96,15 5 1996, Envagungsgrund B13
126 Mast/Dujardm/van Damme/Vande-Lanotte (Fn 94), S 1122, siehe auch P Lewalle, Les articles 160 et 161 

de la Constitution relatifs au Conseil d’État et aux juridictions administratives, APT 1994, S 145
127 Wintgens (Fn 7)
128 R Andersen/M van Damme, La section de législation du Conseil d’Etat, m Conseil d’État, Liber memo- 

rabs 1948-1998,1999, S 85-110
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erfolgt beieits vorab und betnfft Gesetzesvorhaben, Dekrete, Gesetzerlasse129 
und Rechtsverordnungen Eine erwahnenswerte Ausnahme hiervon besteht hm- 
sichtlich der Vorschlage fur Verfassungsanderungen Die Stellungnahme der 
Abteilung muss emgeholt werden, sofern eme Gesetzesanderung von einer 
Regierung îmtnert wird (mit anderen Worten also bei Gesetzesentwurferi). Hier
von ausgenommen smd Gesetzesentwurfe, die den Haushalt, die Konten der 
offentlichen Hand, ôffentliche Anleihen, Vorgànge zu den Staatsgutern oder den 
Umfang der Streitkrafte zum Gegenstand haben, In Fallen besonders begrunde- 
ter Drmghchkeit kann von dieser Anrufung abgesehen werden, wobei auch in 
diesen Fallen die Gesetzgebungsabteilung eme Uberprufung der Verembarkeit 
des Vorhabens mit der verfassungsmaBigen Kompetenzverteilung durchfuhren 
muss Entwurfe fur Erlasse smd grundsatzkch von der Gesetzgebungsabteilung 
zu prufen Bei Gesetzesvorschlagen, bei denen die Initiative fur die Gesetzesan
derung von emem odei mehreren Parlamentsmitghedern ausgeht, muss em Gut- 
achten des Staatsrates hingegen nur dann emgeholt werden, werrn ein Drittel der 
Mitglieder der betroffenen Kammer beim Prasidenten emen entsprechenden 
Antrag stellt. Der Staatsrat kann die Entwurfe grundsatziich vollumfanghch 
wurdigen. Das betrifft Inhalt und Quahtat der Formulierungen, die Uberemstim- 
mung der verschiedenen sprachlichen Fassungen sowie Zustandigkeit und 
Normenhierarchie. ZweckmaBigkeitsbewertungen sind dem Staatsrat allerdings 
verwehrt. Somit tragt seme Gesetzgebungsabteilung aktiv zum Schutz der 
Rechtssuchenden und des Allgememinteresses bei und starkt gleichzeitig die 
Quahtat der Normen In îhrer beratenden Funktion besitzt die Gesetzgebungs
abteilung kem Imtiativrecht.

3. Stellung der Verwaltimgsgerichtsbarkeit

a) In Bezug aufdie ordenthche Gerichtsbarkeit

Die Veifassung unterscheidet zweierlei Rechtsstreitigkeiten solche uber burger- 
hche und solche uber pohtische Rechte Erstere fallen gem Art. 144 Belg Verf 
stets in den Zustandigkeitsbereich der ordentkchen Gerichte.130 Fur Letztere 
smd gem. Art. 145 Belg Verf. ebenfalls grundsatzkch die ordentkchen Gerichte 
zustandig, es sei denn der Gesetzgeber hat ausdrucklich Ausnahmen festgelegt 
und die Entscheidung uber diese Streitigkeiten einer Verwaltungsgerichtsbarkeit 
ubertragen, Weitere Kategonen von Rechten gibt es mcht,131 ein Recht ist somit 
stets entweder burgerhch oder politisch.

129 Das belgische Recht kennt fur Gesetze im mateneilen Sinne mehrere Begnffe, je nachdem, welche 
gesetzgebende Korperschaft die Norm erlasst Ein „Gesetz“ (loi) wird vom belgischen Parlament erlas- 
sen, em „Dekret“ (décret) ist em Gesetzgebungsakt emes Parlaments emer Gemeinschaft oder emer 
Région, mit Ausnahme der Région Brüssei-Hauptstadt, in der em solcher Akt die Bezeichnung or
donnance tragt, die hier mit „Gesetzeriass“ ubersetzt wird (wenngleich die belgische offizielle Uberset- 
zung „Ordonnanz“ ist)

130 Schiedshof, Nr 133/2001, 3010 2001, Erwagungsgrund B 4 2, Schiedshof, Nr 98/2002, 12 6 2002, Erwa- 
gungsgrund B 3 2

131 Kass, 21 121956, Pas 1957,1, S 430£
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55 Die Unterscheidung erfolgt Jean Dabrn gemaB wie folgt- „Burgerliche Rechte 
smd die naturkchen und mcht-naturlichen, vom Gesetz anerkannten oder 
geschaffenen Rechte, die jedem Menschen, sei er Inlander oder Auslander, 
unabhangig von semer Eigenschaft als Staatsburger zustehen und deren unmit- 
telbarer Zweck gerade auf die eigenen und personhchen Rechtsguter des Ernzel- 
nen genchtet ist“132 Demgegenuber sind pohtische Rechte „diejenigen [Rechte], 
die dem Trager dieser Rechte eine aktive Beteiligung an der Ausubung der 
Staatsgewalt emraumen und îhn als Mitghed des gebildeten politischen Gemem- 
wesens m den Genuss derjemgen Dienste bringen, welche die offenthche Gewalt 
nu Rahmen des Rechts leistet"133

56 Die ordentlichen Genchte haben mcht nur die ausschliefîhche Zustandigkeit 
bezughch aller Streitigkeiten uber burgerhche Rechte, sondera daruber hmaus 
auch eine grundsatzhche Zustandigkeit m Bezug auf Streitigkeiten uber pohti
sche Rechte.134 Daher ist der Staatsrat grundsatzhch nur subsidiar und unterge- 
ordnet zustandig Sofern eme Klage, die zu demselben Ergebms fuhren kann, 
auch vor emem ordentlichen Gericht moghch ist, hat diese Vorrang Dabei ist 
jedoch zum emen zu berucksichtigen, dass der Staatsrat seit 1946 uber die allge- 
meine Zustandigkeit verfugt, emseitige VerwaltungsmaBnahmen der verschiede- 
nen Behorden fur mchtig zu erklaren135 Zum anderen kann eme Klage vor 
emem ordenthchen Gericht memals eme Nichtigkeitserklarung emer Verwal- 
tungsmaBnahme mit Wirkung erga omnes bewirken. Ordenthche Genchte dur- 
fen allgemeinen, provmzialen und ortüchen Erlassen und Verordnungen gem. 
Art 159 Belg Verf ledighch die Anwendung versagen, sollten diese nicht geset- 
zeskonform sem.

57 Daruber hmaus stellte sich heraus, dass bei emer umfangreichen Ubertragung 
einer Fulle von Nichtigkeitsklagen m die Zustandigkeit des Staatsrates dieser 
auch eme Reihe burgerhcher und/oder pohtischer subjektiver Rechte beruhien 
konnte136 137 Daher bedarf es neben der Unterscheidung burgerhche/pohtische 
Rechte des Weiteren der Differenzierung zwischen objektiven und subjektiven 
Rechten. Dabei hat der im Rahmen emes Kompetenzkonfliktes befasste Kassati- 
onshof im Grundsatzurteil Versteele™ die bisher durch den Staatsrat vorgenom- 
mene Auslegung von dessen Zustandigkeiten verworfen Der dieser Entschei- 
dung zugrunde hegende Sachverhalt drehte sich um emen Streit uber emen

§ 128 Verwaltungsgenchtsbarkeit in Europa Institutionen und Verfahren

132 J Dabin, Lésion d’intérêt ou lésion de droit comme condition de la réparation des dommages en droit 
privé et en droit public, Annales de Droit et de Sciences politiques de Louvain 1948, S 36

133 Ebd , S 38
134 Schiedshof Nr 133/2001, 3010 2001, Erwagungsgrund B 6 4, siehe ebenfalls Schiedshof, Nr 42/2002, 

20 2 2002, JLMB 2002, S 1164 und den Kommentar von G Rosoux, L’arrêt n“ 41/2002 de la Cour d’arbi
trage de la notion constitutionnelle de droit politique à la notion de «droit civil» au sens de la Conven
tion européenne des droits de l'homme, siehe auch Schiedshof, Nr 94/2002, 5 6 2002, Erwagungsgrund 
B11 und Schiedshof, Nr 98/2002,12 6 2002

135 Renders (Fn 1), S 541
136 Ebd
137 Kass, 27 11 1952, Pas 1953, I, S 184, siehe auch Staatsrat, 611 1969, Bollens, Nr 13 778, Staatsrat, 

711971, Hiernaux, Nr 14 424, Staatsrat, 12 31975, Denis, Nr 16 932, Staatsrat, 27 4 2007, Gérard, 
Nr 86 973, Staatsrat, 13 3 2012, sprl Taxi Gilbert, Nr 218 454
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Rentenanspruch; es handelte sich also um em Vermogensrecht und damit um die 
Begrundung ernes burgerlich-rechtlichen Anspruches. Nach Auffassung des Kas- 
sationshofes ist „der Staatsrat mcht notwendigerweise zwangslaufig zustandig, 
bloB weii der Zweck emer Klage nach deren Wortlaut allem darauf gerichtet ist, 
die Nichtigkeitserklarung emer VerwaltungsmaBnahme zu erreichen, dieser also 
keme Zahlungsklage enthalt“. Vielmehr ist es „rm Rahmen der Zustandigkeits- 
prufung geboten, den eigenthchen Zweck der Klage zu bestimmen“. Auf diese 
Formulierung geht die von Teilen der Rechtslehre kritisch hinterfragte138 Théorie 
des „eigenthchen Zwecks der Klage" zuruck, der Kompetenzkonfkkte von Ge- 
nchtsbarkeiten bei Streitigkeiten bezughch mdividueller Emzelakte zugrunde 
hegen139 Nach dieser Théorie muss der Staatsrat sich für unzustândig erklaren, 
wenn der Klager zwar an und fur sich die Nichtigkeitserklarung emes Bescheides 
der Verwaltung begehrt, dabei jedoch das Ziel emer Verurteilung der Verwal- 
tung zur Beachtung emes subjektiven Rechtes des Klagers verfolgt140 Dies ist 
grundsatzhch141 der Fall, wenn die Verwaltung durch eme hoher stehende 
Rechtsnorm vollstandig gebunden ist und uber kemerlei Ermessen verfugt,142 
etwa bei Verordnungen.143 Bei der Feststellung des eigenthchen Zwecks der 
Klage sind sowohl der Antrag (petitum) als auch die Grundlage der Klage (causa 
petendi) zu berucksichtigen.144 In emem anderen Fall hat der Kassationshof ent- 
schieden, dass auch die Anfechtung der Eintragung emes Auslanders in das Ein- 
wohnerverzeichms emer Gememde mcht m die Zustandigkeit des Staatsiates 
fallt, da der Rechtsstreit unmittelbar em subjektives Recht betrifft145

Seit dem La Flandria-XhtQÛ des Kassationshofes vom 5.November 1920146 unter- 58 
liegen die Verwaltungsbehorden feraer denselben Regelungen zur Schadenser- 
satzpflicht bei unerlaubten Handlungen wie die Burger Infolgedessen kann eme 
rechtswidrig handelnde, d h sie bmdende Vorschnften und Grundsatze oder 
eme allgememe Sorgfaltspflicht verletzende147 Behorde von emem Gericht der 
ordenthchen Genchtsbarkeit verpflichtet werden, einen hierdurch entstandenen 
Schaden gem Art 1382 Code civil wiedergutzumachen Der Kassationshof hat 
dahmgehend bekraftigt, dass „eme Klage, mit der Schadensersatz in Geld wegen

138 D Renders, Précis de Droit administratif, Bd ni - Le contrôle de i’admimstration, 2010, S 179, B Blero, 
La théone de l’objet véritable du recours n’est-elle pas véritablement devenue sans objets, Anmerkuii- 
gen zu den beiden Urteden des Kass vom 20 12 2007, RCIB 2009, S 420-480

139 Die Théorie vom eigenthchen und unmittelbaren Zweck des Rechtsstreits wurde vom Kassationshof m 
mehreren Urteden aufgegnffen, siehe Kass, 811953, Pas 1953,1, S 309, Kass, 2 71954, Pas 1954, I, 
S 955, Kass, 27111957, Pas 1958,1, S 328

140 „Im Wesenthchen geht es darum, den eigenthchen Willen des Klagers zu ermitteln Will er ein sich kon- 
kret aus dem Gesetz ergebendes subjektives Recht fur sich m Anspruch nehmen oder auf abstrakte 
Weise von der Emhaltung emes Gesetzes profitieren" (Renders [Fn 138], S 179)

141 Tatsachhch existieren auch euuge Falle, in denen die Verwaltung due Verfügungsgewalt ausubt, msbeson- 
dere bei Beamtenemennungen, siehe Staatsrat, 25 2 2009, Calbert, Nr 190 776

142 M Leroy, Aux confins des compétences judiciaire et administrative, APT 1998, S 141
143 Siehe z B Staatsrat, 4 12 2012, Syndicat libre de la fonction publique et Chenoy, Nr 221 609
144 Siehe Staatsrat, 18 3 1969, Marneffe c État belge, Nr 13 450, SIg, 1969, S 286
145 Kass , 17 11 1994, JT 1995, S 316, Anm v B Haubert, Journal des Procès, 1995, Nr 275, Anm v F Tulkens
146 Kass, 5 111920, Pas 1920,1, S 193, Schlussantrage des Ersten GA P Leclercq, siehe oben Rn 26
147 Renders (Fn 1), S 543
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der Verletzung emes subjektiven Recbts - auch ernes pohtischen - begehrt wird, 
m die alleimge Zustandigkeit der ordentlichen Genchte fallt“148. „Es [handelt] 
sich [hierbei] mcht um eine Einmischung der Genchte m die Ausubung der von 
Gesetzes wegen der betroffenen Behorde vorbehaltenen Befugmsse ], wenn 
die Genchte zur vollstandigen Wiederherstellung der Rechtsguter des Gescha- 
digten eine Wiedergutmachung durch Naturalrestitution anordnen und der Ver- 
waltung MaBnahmen zur Beseitigung der schadigenden und rechtswidrigen 
TJmstande auferlegen“149

59 Damit konnen auch die ordentlichen Genchte die Folgen euier rechtswidngen 
VerwaltungsmaBnahme begrenzen150 Diese Anordnungsbefugms gegenuber den 
Behorden unterhegt jedoch Grenzen. „Auch wenn keine Einmischung der 
Genchte in die Ausubung der von Gesetzes wegen der zustandigen Behorde vor
behaltenen Befugmsse vorliegt, wenn die Genchte zur vollstandigen Wiederher
stellung der Rechtsguter des Geschadigten eine Wiedergutmachung durch Natu- 
ralrestitution anordnen und der Verwaltung MaBnahmen zur Beseitigung der 
schadigenden und rechtswidngen Umstande auferlegen, so untersagt îhnen doch 
der allgememe Rechtsgrundsatz der Gewaltenteilung, auBerhalb dieser Fallkon- 
stellation MaBnahmen der offenthchen Verwaltung zu erlassen und Rechtsakte 
der Verwaltungsbehorden abzuandern oder aufzuheben “15i Ob jede Rechtswid- 
ngkeit grundsatzhch gleichbedeutend mit emem Verschulden ist, wird m der 
Rechtslehre und Rechtsprechung unterschiedlich beurteilt.152

§ 128 Vei waltungsgerichtsbarkeit in Europa Instiiutionen und Verfahren

b) In Bezug auf die Verfassungsgerichtsbarkeit 
(insbesondere bezughch Normenkontrolle und Wahlanfechtungen)

60 Der Verfassungsgenchtshof ist zustandig fur die Normenkontrolle von Gesetzen 
der Foderation und der fodenerten Teilgebiete. Dabei sind PrufungsmaBstab die 
Kompetenzzuweisungsvorschriften, die von Titel II der Verfassung geschutzten 
Grundrechte und Grundfreiheiten (Art 8 bis 32 Belg Verf), der Grundsatz der 
Bundestreue (Art 143 §1 Belg. Verf.), der Grundsatz, dass Steuern nur durch em 
Gesetz erhoben werden durfen (Art 170 Belg Verf.), der Grundsatz der Steuer- 
gleichheit (Art 172 Belg Verf) und das Pnnzip des Schutzes der m Belgien 
befmdhchen Auslander (Art. 191 Belg. Verf). Durch Normenkontrollverfahren 
wurden auch die Zustandigkeiten des Staatsrates sowie der Zugang zu diesem, 
insbesondere auf Grund des Gleichheitsgrundsatzes, beeinflusst. Beispielsweise 
hat der Verfassungsgenchtshof 1996 eme rechtswidrige Ungleichbehandlung zwi- 
schen den Beamten der parlamentarischen Versammkmgen und denjemgen der

148 Kass, 16121965, Pas 1966,1, S 513
149 Siehe Kass, 26 61980, Pas 1980,1, S 1335-1337
150 F de Vtsscher, Quelques reflexions sur le pouvoir d’injonction du juge judiciaire à l’égard de l’admirustra- 

tion, JT 1981, S 682
151 Kass, 4 9 2014, C 2012 0535 F
152 Hier sind die Urteiie des Kass vom 13 51982 (Pas 1982,1, S 1056) und vom 25 10 2004 (Pas 2004, I, 

S 10667) mit dem Urteil des Kass vom 10 4 2014 (C 110796 N, S 2) zu vergleichen, siehe auch D de Roy/ 
D Renders, La responsabilité extracontractuelle du fait d'administrer, vue d’ensemble, m Renders (Hg ), 
La responsabilité des pouvoirs publics - XXIIe Journées d’études juridiques, 2016, S 31-92
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Veiwaltungsbehorden festgestellt, insofern es Ersteren grundsatzhch verwehrt 
war, die von der einschlagigen parlamentarischen Versammlung erlassenen Ver- 
waltungsmaJinahmen dem Staatsrat zur Prufung vorzulegen. Daraufhm wurde 
die Zustandigkeit des Staatsrates durch em Gesetz vom 25 Mai 1999 erweitert,153 
um diese ungerechtfertigte Ungleichbehandlung zu beseitigen

Daruber hinaus wurden auch die Zustândigkeiten des Kassationshofes in 61 
Ansehung der Beurteilung der vom Staat geschaffenen Organe durch die 
Rechtsprechung des Yerfassungsgenchtshofes beeinflusst und verfeinert. Pruft 
der Verfassungsgerichtshof die VerfassungsmaBigkeit emes Gesetzes, so kann 
er gleichzeitig wurdigen, ob eine durch Gesetz geschaffene Emrichtung den 
Charakter emes Genchtes hat oder nicht Beispielsweise entschied der Verfas- 
sungsgenchtshof (damais: Schiedshof), dass die Uberprufungsinstanz in Fragen 
der Sicherheitsuberprufung154 em unabhangiges Verwaltungsgericht darstellt.155 
Damit hat, beobachtet Nicolas Banneux, „der Schiedshof eine Rechtsprechung 
entwickelt, die nicht einen Kompetenzkonfhkt lost (Abgrenzung der Zustan- 
digkeiten des Kassationshofes), sondern die VerfassungsmaBigkeit der Zuwei- 
sung (oder Nichtzuweisung) emer Zustandigkeit fur bestrmmte Rechtsstreitig- 
keiten an eme der Genchtsbarkeiten pruft“156

Durch das Bestehen der Verfassungsgenchtsbarkeit ist auch der Gesetzgeber 62 
darin beschrankt, nach eigenem Ermessen Streitsachen zu bestimmten Rechtsgu- 
tern durch Deklanerung derselbigen als pohtische Rechte emer bestimmten 
Gerichtsbarkeit zuzuweisen Vielmehr „obhegt [es] dem Verfassungsgenchtshof, 
zu prufen, ob der Gesetzgeber zu Recht stillschweigend davon ausgehen durfte, 
dass die betreffenden Rechte pohtische Rechte seien“557 In dieser Entscheidung 
hat der Verfassungsgenchtshof die „pohtischen Rechte“ naher defimert und sie 
als Rechte umschneben, die îm Zusammenhang mit hoheitlichen Befugmssen 
oder mit der Dasemsvorsorge stehen.158

In Wahlanfechtungsfragen hat der Staatsrat die Befugnis zur unbeschrankten 63 
Nachprufung von Beschwerden uber Gemeinde- und Provmzialwahlen (Art 16 
Abs. 1 Nr 1° KGSR) Als Berufungsinstanz gegen Entscheidungen der jeweili- 
gen fur Wahlprufungsbeschwerden zustandigen Kollegien m den Regionen 
Wallomen, Brussel und Flandem verfugt die Verwaltungsgenchtsbarkeit dabei 
praktisch uber dieselben Befugmsse wie die ordenthche Gerichtsbarkeit, sie 
mmmt eine umfassende Gesamtwurdigung des îhr vorgelegten Sachverhalts

ure à i’égaid de l’admixustra-

'om 25 10 2004 (Pas 2004, I, 
eicben, siehe auch D de Roy/ 
ensemble, m Renders (Hg ), 
s, 2016, S 31-92

153 Belgisches Staatsblatt, 22 61999
154 In der Form, die sie durch den mit Gesetz vom 3 Mai 2005 (Belgisches Staatsblatt, 27 5 2005) geander- 

ten Art 3 Abs 1 emes Gesetzes vom 11 Dezember 1998 und die emeuerte Zusammensetzung erhielt
155 Schiedshof, Nr 151/2006, 1810 2006
156 N Banneux, La Cour d’arbitrage juge de l’attribution des Litiges?, Revue de la Faculté de droit de 

l’Université de Liège, 2006, S 393
257 Schiedshof, Nr 14/1997,1831997, Envagungsgrund B4
158 B Blero, Les droits subjectifs, les droits civils et les droits politiques dans la Constitution, APT 1997, 

S 233-279
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vor159 Im Zuge der Verfassungsanderung vom 6 Januar 2014160 wurde hingegen 
dem Verfassungsgenchtshof die Zustandigkeit fur weitere Rechtsstreitigkeiten 
ubertragen, msbesondere mit Blick auf die Beschlusse der Abgeordnetenkam- 
mer oder ihrer Gremien m Fragen der Uberprufung der Wahlkampfausgaben 
fur Wahlen zur Abgeordnetenkammer161 Der Staatsrat ist im Rahmen dieser 
Beschwerden sonut mcht zustandig.

§ 128 Verwaltungsgerichtsbai keit in Europa• Institutionen und Verfahren

c) Verfassungsdimension der Verwaltungsgerichtsbarkeit und Bedeutung der 
Giundiechte in det Verwaltungsrechtsprechung

64 Eine bedeutende Roile162 spielt die Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates bei 
der allgememen Wurdigung der Verfassungsma!3igkeit der îhr vorgelegten 
Gesetzesentwurfe und -vorschlage sowie der Entwurfe fur Dekrete und Gesetz- 
erlasse163 Die von îhr erstellten Gutachten konnen als „Geseizessprechung“ 
(,légisprudence) bezeichnet werden. Obwohl mcht ail diese Entwurfe der Gesetz
gebungsabteilung zur Einholung emes Gutachtens vorgelegt werden mussen, 
mmmt der Staatsrat auch zu Entwurfen fur kômgliche Erlasse, Regierungserlasse 
und Mimsterialerlasse Stellung Grundsatzhch sind nur die Entwurfe fur De
krete, Gesetzeserlasse und Rechtsverordnungen, d h fur verbmdliche Rechtsnor- 
men mit allgemeiner Geltung, vorzulegen

65 Im Gegensatz hierzu wacht die Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates 
uber die Verembarkeit von Verordnungen und VerwaltungsmaBnahmen mit dem 
Verfassungsrecht (emschlieBlich der Grundrechte und Grundfreiheiten)164 
Dabei ist zu unterscheiden, ob bereits das Gesetz, das die ausfuhrende Gewalt 
zum Erlass emer VerwaltungsmaBnahme ermachtigt, oder ledighch der Erlass 
derselbigen selbst verfassungswidrig ist. Im ersten Fall muss der Staatsrat auch 
die der erlassenen VerwaltungsmaBnahme zugrunde liegende Gesetzesnorm 
selbst mittelbar hinsichthch ihrer VerfassungsmaBigkeit uberprufen; im zweiten 
Fall besteht em weiterer Bewertungsspielraum.165

159 D Batselé/T Mortier/M Scarzez/A Turtelboom, Algemeen Administratif Recht, 2012, S 1304, 
R Andersen/B Lombaert/S Depre, Les contentieux méconnus, m Biero (Hg ), Le Conseil d’Etat de 
Belgique cinquante ans après sa création (1946-1996) - Actes du colloque organisé les 19 et 20 décem
bre 1996 à la mémoire de Monsieur Paul Tapie, 1999, S 288

160 Belgisches Staatsblatt, 31 1 2014
161 X Mmy, Les compétences et les modes de saisine de la Cour constitutionnelle état des lieux au lende

main de la sixième réforme de l’État, m Boufflette (Hg ), La Cour constitutionnelle - De l’art de 
modeler le droit pour préserver l’égalité, 2016, S 69-71

162 S van Drooghenbroeck, Entre bénévolance et incertitudes y a-t-il un juge pour dire clairement le droit 
des sanctions administratives9, in Andersen/Deom/Renders (Hg ), Les sanctions administratives, 2007, 
S 261 ff

163 D Caccamisi/G Pijcke, La constitutionnalisation du droit, in Verdussen/Bonbled (Hg ), Les droits con
stitutionnels en Belgique - Les enseignements de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, de la 
Cour de cassation et du Conseil d’État, Bd II, 2011, S 468

164 D Yernault/A Schans, La protection des droits fondamentaux du justiciable devant le Conseil d’État 
application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme dans le contentieux admini
stratif belge, m Biero (Hg ) (Fn 159), S 531-591

165 Caccamisi/Pijcke (Fn 163), S 472
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Christian Behrendt Verwalîungsgenchtsbarkeit in Belgien §128

d) Zustandigkeiîskonfhkte zwischen den Gerichtsbarkeiten

Gem Art 158 Belg. Verf. wacht der Kassationshof (als oberstes ordenthches 66 
Gencht) uber die Einhaitung der Zustandigkeitsverteilung zwischen den 
Gerichten und entscheidet hierüber bei Streitigkeiten zwischen der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit und den anderen Gerichtsbarkeiten Semer Auffassung zufolge 
ist „emzig der Kassationshof zustandig, uber Zustandigkeitskonfhkte zu befin- 
den Diese îhm von der Verfassung zugewiesene Aufgabe besagt, dass er eme 
KontroUfunktion uber die jeweiligen Zustandigkeiten der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit und des Staatsiates ausubt.“166 Damit sieht Belgien - anders als 
Frankreich167 - kem ad-hoc-GeuchX m Form emes Kompetenzkonfhkthofes vor. 
GemaB den KGSR entscheidet somit der GroBe Sénat des Kassationshofes mit 
Blick auf die Zustandigkeit auch uber Beschwerden gegen die Urteile des 
Staatsrates Art 33 KGSR sieht vor, dass Beschlusse der Verwaltungsstreitsa- 
chenabteilung, mcht uber die Klage erkennen zu konnen, weil diese m die 
Zustandigkeit der ordentlichen Gerichte faite, und Entscheidungen uber die 
Abweisung emes Emwands der Nichtzustandigkeit vor den Kassationshof 
gebracht werden konnen

Eine solche Zustandigkeitsklage setzt voraus, dass die Frage nach der Zustandig- 67 
keit des Staatsrates bereits von diesem entschieden worden ist168 Bejaht der Kas
sationshof - entgegen der Auffassung des Staatsrates - dessen Zustandigkeit, 
wird die Sache an die Verwaltungsstreitsachenabteilung zuruckverwiesen. Bei 
der erneuten Behandlung berat diese m einer anderen Zusammensetzung Sie 
hat dabei der Auslegung des Kassationshofes zu folgen.

Die Befugmsse des Kassationshofes sind îm Rahmen der Zustandigkeitsklage 68 
beschrankt- „Der Gerichtshof uberpruft mcht, ob der Staatsrat zu Recht oder zu 
Unrecht bejaht oder verneint hat, dass eme Handlung der Verwaltung deren 
Amtsbefugnisse uberschntten habe, einen Ermessensmissbrauch darstelle169 170 oder 
eme wesenthche Formvorschrift oder eme Vorschrift, deren Nichtbeachtung zur 
Nichtigkeit der Handlung fuhrt, verletzt habe, [ ] seme Aufgabe besteht im 
Wesenthchen m der Prufung, ob die vor dem Staatsrat erhobene Klage in den 
Zustandigkeitsbereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit fiel oder mcht.“no Rugt 
der Klager die Verletzung einer burgerhch-rechthchen Vorschrift (z.B. einer 
gesetzhch oder vertraghch vorgesehenen Dienstbarkeit) vor dem Staatsrat, so 
birgt dies nach der Vmtée/e-Rechtsprechung171 das Risiko, dass er hierdurch eme 
négative Zustandigkeitsentscheidung bewirkt172

166 Kass, 15102009, Pas 2009, Nr 584
167 Ziller, IPE Vin, § 130 Rn 54
168 Kass, 10 6 2005, Pas. 2005,1, S 1262
169 Staatsrat, 1912 2011, Biernaux, Nr 216 922
170 Kass, 10 41987, Pas 1987,1, S 950
171 Siehe oben Ru 57
172 Siehe msbesoodere Kass., 4 4 2004, Pas 2004, S 374, Kass, 24101958, Ann Nol, 1959, S 68, Anm v 

F Dumonr, Kass, 26 61980, Pas 1980,1, S 1341
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§ 128 Verwaltungsgenchtsbarkeit in Europa Institutionen und Vei fahren

e) Funktionale Aquivalente der Verwalîungsgerichtsbarkeit

aa) Von der ordentlichen Gerichtsbarkeit ubernommene 
verwaltungsgerichtkche Aufgaben

69 GemaB Art 159 Belg Verf obliegt es allen Richtern173, eme Lnzidentkontrolle174 
der GesetzmaBigkeit (jedoch mcbt der ZweckmaBigkeit175) von Bescheiden und 
Verordnungen der Verwaltung vorzunehmen Eme VerwaltungsmaBnahme, die 
m der Normenhierarchie hoher stehendes Recht veiletzt, durfen sie nicht anwen- 
den Begehrt die Verwaltung vor emem Gencht die Durchsetzung einer solchen 
MaBnahme, ermoglicht der Einwand der Rechtswidrigkeit (question d’illégalité) 
dem Rechtssuchenden die Anfechtung emer allgememen oder mdividuell- 
konkreten VerwaltungsmaBnahme Eine solche kann auch un Rahmen emes 
Rechtsstreites erfolgen, der mcht in erster Lune die Behorde betnfft, welche die 
VerwaltungsmaBnahme erlassen hat176

70 Ern erfolgreicher Emwand der Rechtswidngkeit fuhrt allerdmgs mcht zur Nich- 
tigkeitserklarung der rechtswidngen VerwaltungsmaBnahme. Er hat vielmehr 
allein deren Nichtanwendung zur Folge, d h das Gericht darf die Verwaltungs
maBnahme ledighch îm konkreten Rechtsstreit mcht anwenden Aufgrund der 
ausschlieBkchen inter-partes-Wirkung emes Gerichtsurteils (Art. 6 und 23 Code 
judiciaire) ergibt sich im Rahmen emes Rechtsstreits vor den ordentlichen 
Gerichten somit keme Wirkung erga omnes, wie dies bei emer Nichtigkeitserkla- 
rung durch den Staatsrat der Fall ware Hierzu hat der Kassationshof entschie- 
den, dass „[d]ie Entscheidung, eme MaBnahme der Behorde gem Art. 159 fur 
mcht rechtsverbmdhch zu erklaren, lediglich bewrrkt, dass den Streitparteien 
hieraus keme Rechte oder Pfkchten entstehen Die rechtswidnge MaBnahme 
bleibt bestehen, Solange sie nicht îm Rahmen emer Nichtigkeitsklage fur mchtig 
erklart wird.“177 GemaB Art 159 Belg Verf (der gem Art 140 Abs 2 Belg. Verf 
auch bei VerwaltungsmaBnahmen der Deutschsprachigen Gememschaft an- 
wendbar ist) werden VerwaltungsmaBnahmen am MaBstab jeder hoherrangigen 
Norm gepruft. Dies schlieBt Volkerrecht und Europarecht ern, sofem es hinrei- 
chend genau bestimmt ist und fur eme Prufung herangezogen werden kann178 
Die Gerichte durfen jedoch keinerlei ZweckmaBigkeitswurdigungen der ange- 
griffenen MaBnahme vornehmen179 Daruber hinaus darf die Rechtswidngkeit 
auch nicht bereits durch den Staatsrat festgestellt worden sein 180

173 Schiussantrage des GA J Spreutels zu Kass, 9 1 2002, Pas 2002, S 43 £., „Jedes Organ der Rechtspflege 
hat die Befugnts und die Pflicht, zu prufen, ob die MaBnahme, deren Durchfühiung Gegenstand des 
Rechtsstreits ist, mit dem Gesetz verembar ist “

174 Lejeune (Fn 122), S 207
175 Kass, 10 6 1953, Pas 1953,1, S 923, Schiussantrage des GA W Ganshofvan der Meersch
176 Kass, 3 3 1973, RCJB S 431
177 Kass, 29 61999, RW 2000-01, S 984, siehe auch Staatsrat, 13 3 2012, S A Iteco, Nr 218 445
178 Siehe unten Rn 168ff.
179 Lejeune (Fn 122), S 208
180 Anm v D de Roy, L’exception d'illégalité mstituée par l’article 159 de la Constitution de la vision d'apo

calypse à la juste mesure’, zu Kass, 2310 2006, RCJB 2009, S 14
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bb) Von der Verfassungsgerichtsbarkeit ubernommene 
verwaltungsgenchtliche Aufgaben

Der Verfassungsgenchtshof uberpruft rm Wesenthchen foderale Gesetze und 71 
Gesetze der foderierten Teilgebiete im Rahmen der Normenkontrolle ara MaB- 
stab des Titels II der Verfassung und deren Art 170,172 und 191 sowie der Ver- 
fassungsvorschriften zur Rechtsstellung der Auslander m Belgien und zu den 
Kompetenzzuweisungen zugunsten der Foderation, dei Regionen und der 
Gemeinschaften Daher spielt er in Bezug auf Handlungen der Verwaltung 
unmittelbar keine Rolle Allerdmgs kann durch Urteil der Verfassungsgerichts- 
barkeit eme Gesetzesvorschrift fur verfassungswidng erklart werden, durch wel
che die Verwaltung zu bestunmten MaBnahmen ermachtigt wurde

4. Verwahungsgerichfsbarkeit und neue Formen der Streilbeiiegung

Im Rahmen der Reform von 2014 legte der Gesetzgeber das Hauptaugenmerk 72 
auf das bereits bestehende Ombudsman-VzxîahiQn181 Dabei prazisierte er des- 
sen Verhaltms zu den Klagemoghchkeiten vor den Verwaltungsgenchten und 
zielte darauf ab, die verschiedenen Verfahren besser aufemander abzustimmen

Zusatzhch zum klassischen Rechtsweg der Nichtigkeitsklage steht dem Rechts- 73 
suchenden die Moghchkeit offen, eme Beschwerde gegen eme VerwaltungsmaB- 
nahme vor emer Ombudsstelle emzulegen Diese Moghchkeit der Konfhktbede- 
gung ist vom erstmals im Jahr 1713 m Schweden emgefuhrten ombudsman 
mspinert182 Bis 1950 bheb die Institution des ombudsman eme rem schwedische 
Erschemung,183 ehe sie sich erfolgreich ausbreitete - u.a. nach Belgien, wo heute 
der Médiateur (franzosisch) bzw Ombudsman (niederlandisch) besteht Zwar 
smd Ombudsstellen eme weitere Rechtsschutzmoghchkeit zugunsten des Bur- 
gers, sie gelten jedoch mcht als besondeis effektiver Rechtsbehelf

Das Verfahren vor dem ombudsman ist groBtenteils informell In dessen Rah- 74 
men sollen Kompromisse bei konkreten Meinungsverschiedenheiten, aber auch 
allgemeinere Losungen durch Benchte gefunden werden
Der erste belgische ombudsman wurde 1989 von der Stadt Antwerpen und der 75 
franzosischsprachigen Gememschaft m Form eines „A12gememen Beauftragten 
fur Kmderrechte und Jugendhilfe11 emgesetzt.184 Die hierdurch m Gang gesetzte

181 E Lancksweerdt, Naar een faciliterende wetgevmg voor bemiddelmg met openbare besturen, TBP 2010, 
S 511 ff

182 H Puget, Le contrôle de l’Administration les systèmes classiques, l’Ombudsman et la Profcuratura, 
Revue internationale de droit comparé, Bd 17, 1965, S 7, Leroy (Fn 12), S 23, H -H Vogel, IPE I, § 9 
Rn 116ff., M Kumhen/K Àke Modéer, IPE III, §48 Rn 28, 49, 89, G Edelstam, IPE IV, §64 Rn 85ff, 
L Marcusson, IPE V, §82 Rn 1£, 6, 43, 62

183 Leroy (Fn 12), S 24
184 Dekret der Franzôsischen Gemeinschaft vom 4 3 1991 uber die Jugendhilfe, Ait 1 Nr 12 (Belgisches 

Staatsbfatt, 12 6 1991)
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Entwicklung185 fuhrte zur zunehmenden Emsetzung von ombudsmen auf Ge- 
memdeebene186 sowie von allgememen, fur die gesamte Verwaltung zustandigen 
Ombudsstellen187 188 Zuletzt wurden durch Gesetz vom 22 Marz 1995m auch auf 
foderaler Ebene Bundes-Ombudsstellen geschaffen GemaB Art 14 bestehen 
deren Hauptaufgaben darin, die rm Zusammenhang mit der Tatigkeit von Bun- 
desbehorden erhobenen Beschwerden zu prufen, auf ein entsprechendes Ersu- 
chen der Abgeordnetenkammer hin die Arbeitsweise der Bundesbehorden zu 
untersuchen, auf der Grundlage der îm Rahmen dieser Aufgaben gewonnenen 
Erkenntnisse Empfehlungen zu erarbeiten und einen Bericht uber die allge- 
meine Arbeitsweise der Verwaltung zu erstellen189 Die beiden Bundes-Ombuds
stellen - emer franzosischsprachig, der andere mederlandischsprachig - werden 
von der Abgeordnetenkammer fur eine sechsjahnge Amtszeit gewahlt Eme 
Wiederwahl ist zulassig

76 Zur Vermeidung unnotiger Anrufungen der Ombudsstellen muss der Burger 
zunachst Widerspruch vor der Behorde emlegen, die die VerwaltungsmaBnahme 
erlassen hat Damit ist „das Widerspruchsverfahren emer Anrufung emer 
Ombudsstelle zwmgend vorgeschaltet“190 191 Bis 2014 bewirkte die Anrufung emer 
Ombudsstelle keme Hemmung oder Unterbrechung der Fnsten fur Wider- 
spruchsverfahren und Klageerhebung vor den Verwaltungsgerichten, vielmehr 
wurde die durch die Ombudsstelle vorgenommene Prufung der Beschwerde 
automatisch ausgesetzt, wenn ein Widerspruchsverfahren m Gang gesetzt oder 
eme Klage angestrengt wurde. Dies fuhrte „zu dem paradoxen Ergebms [...], 
dass es faktisch unmoglich war, gleichzeitig mit Hilfe der Ombudsstelle nach 
emer guthchen Emigung zu suchen und eme Nichtigkeitsklage vor dem Staatsrat 
zu erheben“wi. Seit einem Gesetz vom 20 Januar 2014 sieht der neu geschaffene 
Art 19 Abs 3 KGSR eme Hemmung der Fnst fur Klagen vor dem Staatsrat vor 
Die Hemmung endet entweder mit dem Zeitpunkt, m dem der Beschwerdefuh- 
rer von der Entscheidung m Kenntnis gesetzt wird, seine Beschwerde mcht zu

§ 128 Veiwaltungsgerichtsbarkeit m Europa Institutionen und Verfahren

185 Die Flamische Gemeinschaft foigte rasch und setzte einen, mit der aktiven Offenlegung der Verwaltungsdo- 
kumente beauftragten, „In£onnationsbeamten“ ein (Dekret der Flamischen Gemeinschaft vom 23 101991 
uber die Offenlegung der Verwaltungsdokumente in den Behorden und Emnchtungen der flamischen aus- 
fuhrenden Gewalt, Art 4 §2 und Art 5 bis 8 [Belgisches Staatsblatt, 27 11 1991]), sowie emen ombudsman für 
die passive Offenlegung dieser Dokumente (Art 12 desselben Dekrets) und Ombudsstellen m den Emnch
tungen des Bildungswesens des kurzen Typs (flamischer Regierungserlass vom 29 41992 zur Festlegung der 
allgememen Bestunrmingen uber den Hochschulunterricht des kurzen Typs und den Vollzeithochschulunter- 
ncht, Art 25 (Belgisches Staatsblatt, 5 8 1992])

186 S Depre, Le médiateur communal, Revue de droit communal 1995, S 300-310
187 Dekret der wallonischen Regionalregierung vom 22 121994 zur Emnchtung eines ombudsman fur die 

Région Wallonten (Belgisches Staatsblatt, 191 1995), Dekret (VI) vom 7 7 1998 zur Schaffung der flàmi- 
schen Ombudsstelle (Belgisches Staatsblatt, 25 81998), Dekret vom 20 6 2002 zur Schaffung der 
Ombudsstelle der Franzosischen Gemeinschaft (Belgisches Staalsblatt, 19 7 2002), Dekret (DG) vom 
26 5 2009 uber die Emsetzung emes ombudsman fur die Deutschsprachige Gemeinschaft (Belgisches 
Staatsblatt, 7 10 2009)

188 Belgisches Staatsblatt, 7 41994
189 S Depre, L’mtervention du Collège des médiateurs fédéraux - Examen de jurisprudence 1997-2002, APT 

2004, S 286
190 Leroy (Fn 12), S 28
191 Saluer (Fn 4), S 10
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behandeln oder zuruckzuweisen, oder mit Ablauf von vier Monaten nach Ernle- 
gung der Beschwerde
Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes vom 19 Mai 1998, durch welches die Vor- 77 
schnften des Code judiciaire zu den Schiedsverfahren geandert wurden,192 konn- 
ten staathche Stellen îm Allgemeinen mcht auf ein Schiedsverfahren zur Streit- 
beilegung zuruckgreifen. In seiner heutigen Fassung bestimmt Art 1676 §§ 2 
und 3 Code judiciaire hingegen, dass „[e]ine Schiedsvereinbarung [ .] eingehen 
[kann], wei die Fahigkeit oder die Befugnis hat, emen Vergleich zu schlieBen 
Unbeschadet gesetzhcher Sondervorschnften, durfen junstische Personen des 
offentlichen Rechts eme Schiedsverembarung nur dann emgehen, wenn diese 
Streitigkeiten uber emen Vertrag beilegen soll Fur den Abschluss der Schieds
verembarung gelten dieselben Bedmgungen wie fur den Abschluss des Vertra- 
ges, der den Gegenstand des Schiedsverfahrens bildet. Daruber hmaus konnen 
junstische Personen des offentlichen Rechts eme Schiedsvereinbarung auch m 
allen anderen durch Gesetz oder rm Mmisterrat beschlossenen komghchen 
Erlass festgelegten Fallen emgehen [

5. Selbstverstândnis der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
und Deutungsangebote der Rechfslehre

Mit dieser Frage hat sich die belgische Rechtswissenschaft bisher mcht auseman- 78 
dergesetzt. Sie enthalt jedoch unzweifelhaft einen soziologischen Aspekt, den es 
bei îhrer Behandlung zu berucksichtigen galte Aufgrund der mehrsprachigen 
Struktur Belgiens konnen duichaus unterschiedhche Auffassungen und Antwor- 
ten je nach berucksichtigtem Sprachen-Spektrum bestehen

6. Gegenseitige Beeinflussung der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
und der Rechtswissenschaft

Der Grundung des Staatsrates gmgen unzahlige rechtswissenschaftlrche Beitrage 79 
voraus. Es ist daher wemg verwunderhch, dass die Tatigkeit der Verwaltungsge- 
nchtsbarkeit von der Fachliteratur aufmerksam begleitet wnrd In zahlreichen 
Fachzeitschnften werden rm Ubngen mcht nur Aufsatze zui Verwaltungsge- 
nchtsbarkeit, sondern auch Urteile des Staatsrates veroffentlicht, so beispiels- 
weise in der Zeitschrift Administration publique - trimestriel (APT) Diese 
Zeitschrift verbmdet die Veroffenthchung von Urteüen des Staatsrates mit der 
Publikation von Kommentaren und Anmerkungen zu Urteilen oder themenbe- 
zogenen Studien Auf diese Weise tragt sie zur Weiterentwicklung der Verwal- 
tungsgerichtsbarkeit und des Verwaltungsrechts bei Daruber hinaus veroffentli- 
chen auch die emzelnen Mitglieder des Staatsrates allgemeine Monographien 
zum Staatsrat und rechtswissenschaftkche Aufsatze.

192 Belgisches Staatsblatt, 7 8 1998
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7. Die Rolle der Verwaltungsgerichtsbarkeit bei der Fortentwicklung 
des Verwaltungsrechts

80 Die Verwaltungsgericlitsbarkeit tragt unzweifelhaft dazu bei, dass die Grund- 
satze guter Verwaltung von den Behorden befolgt und diese effektiv durchge- 
setzt werden. Die Rechtsprechung im Allgemeinen und die Verwaltungsgenchts- 
barkeit im Besonderen haben. daruber hmaus auch ursprunglich als grundlegend 
erachtete Vorstellungen und Pnvilegien der Exekutive begrenzt Durch die 
Zulassung emes dem Grunde nach allgemeinen vorlaufigen Rechtsschutzverfah- 
rens (Moghchkeit eines Antrags auf Aussetzung der Durchfuhrung erner Verwal- 
tungsmaÆnahme und - bei Erfolg - der Verhangung emes Zwangsgeldes193) hat 
der Gesetzgeber auch allgemeine Grundsatze, wie z.B. die Vermutung der Recht- 
mafligkeit der Rechtsakte dei Verwaltung oder auch den Grundsatz der unmittel- 
baten Vollsti eckbarkeit einer Verwaltungsmaflnahme, relativiert Gleichwohl mus- 
sen die Burger den Entscheidungen der Verwaltung grundsatzlich nach wie vor 
Folge leisten, Solange diese mcht von einem Gericht fur rechtswidrig erklart wor- 
den smd 194

81 Daruber hmaus ist es nunmehr moghch, auch den Vollzug einer Nichtigkeitserkla- 
rung durch Verhangung emes Zwangsgeldes zu erzwmgen. AH diese Gesichts- 
punkte verdeuthchen die Prasenz eines neuen Verstandnisses des Verwaltungshan- 
delns. es wird zunehmend versucht, die Allmacht der Verwaltung zuruckzudrangen, 
diese wird „immer mehr wie eine gewohnhche Beteihgte an einem Rechtsstreit“195 
angesehen.

§ 128 Verwaltungsgenchtsbarkeit m Europa• Insîitutionen und Verfahren

IV. Die rechtlichen Grundlagen der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kontext

1. Verfassungsrechtliche Grundlagen

82 Obwohl es bereits im Rahmen der Verfassungsnovellierungen von 1953, 1961 
und 1967196 entsprechende Vorschlage gab, wurde der Staatsrat erst mit der Ver- 
fassungsanderung vom 22.Dezember 1992197 im Verfassungstext verankert Der 
m Titel III der Verfassung emgefugte und am 18 Jum 1993 ausgefertigte und ver- 
kundete198 Art 160 (damais- Art. 107quinquies) sah zwar keme grundsatzlichen 
Anderungen des Staatsrats oder der Zustandigkeitsverteilung zwischen diesem 
und der ordenthchen Genchtsbarkeit vor199 Er bekraftigt jedoch die Doppei-

193 D van Eeckhouite, L’astreinte et l’injonction dans le contentieux administratif en Belgique, APT 2010, 
S 429

194 Staatsrat, 21 2 2001, Taymans, Nr 93 468
195 M Uyttendaele, Trente leçons de droit constitutionnel, 2014, S 652
196 Salmon/Jaumotte/Thibaut (Fn 36), S 71
197 Pari Dok, Abgeordnetenkammer, 1992-1993, Nr 831/1
198 Belgiscbes Staatsblatt, 29 61993
199 Pari Dok, Abgeordnetenkammer, 1992-1993, Nr 831/3, S 2
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rolle des Staatsrates als Genchtshof und Beratungsorgan Art 161 Belg Verf, 
der sich m gewisser Hmsicht mit Art 146 uberschneidet,200 ermoglicht daruber 
hmaus ausdrucklich die Errichtung weiterer Verwaltungsgerichte201 durch 
Gesetz Dies wurde gegebenenfalls den Aufbau emer gegenwartig m Belgien m 
dieser Form nicht existierenden,202 echten Verwaltungsgenchtsbarkeits-Pyramide 
nach franzosischem Vorbild ermoglichen Weitere Gerichte der Verwaltungsge- 
richtsbarkeit konnen daruber hmaus auch per Dekret oder Gesetzerlass geschaf- 
fen werden203

2. Institutionen und Aufbau der Venvaltungsgerichtsbarkeit

a) Aufbau der Spruchkôrper

aa) Die Verwaltungsgerichte

Der Begriff „Verwaltungsgencht“ passt fur das Genchtssystem Belgiens mcht, 
dessen Rechtsordnung Verwaltungsgerichte îm klassischen Sinne mcht kennt 
Passender ist vielmelir der Begriff der «Verwaltungsgerichtsbarkeit14, wie er 
Art. 145 und 146 Belg. Verf m Bezug auf Streitigkeiten zu entnehmen ist, die 
pohtische Rechte zum Gegenstand haben bzw un Rahmen derer die Gesetzma- 
fiigkeit emer VerwaltungsmaBnahme uberpruft wird Ob em Gericht Teil der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit ist, ist anhand mehrerer Kriterien zu entscheiden 
„Die Zusanmiensetzung und das vor dem Organ geltende Verfahren mussen 
[dabei] ebenso betrachtet werden wie die Frage, ob dessen Tatigkeit und/oder 
Entscheidungen emer Uberprufung auf dem Verwaltungsweg unterliegen.11204 In 
der Praxis ist dies mitunter problematisch,205 da Verwaltungsorgane îm Allgemei- 
nen eme Doppelfunktion haben. Es handelt sich jedoch um die Entscheidung 
emes Verwaltungsgerichts und nicht um eme VerwaltungsmaBnahme emer 
Behorde, wenn em Organ m nchterhcher Robe auftritt und emen Rechtsstreit 
entscheidet206 Rechtsprechungsorgane dieser Art smd sehr zahlreich waren es 
vor 1967 noch ledighch geschatzte 250, gab es 1995 bereits 650207 und 2008 meh- 
rere Hundert So hat die Région Flandern etwa einen Rat eingerichtet, der fur 
Streitigkeiten um Genehmigungen rm Baurecht und îm Raumordnungsrecht 
zustandig ist

200 Vyttendaeie (Fn 195), S 627
201 Siehe auch Lewalle (Fn 126), S 145 ff.
202 Rentiers (Fn 138), S 175
203 X Delgrange/N Lagasse, La création de juridictions administratives par les Communautés et les Régions, 

m Dumont/Jadoul/Van Drooghenbroeck (Fn 71), S 487-524
204 M Hanotiau, Le Conseil d’État, juge de cassation administrative, m Dumont/Jadoul/Van Drooghen

broeck (Fn 71), S 136
205 Sohier (Fn 4), S 27
206 Renders (Fn 138), S 205
207 I Sir;acobs/H Vanden Bosch, Introduction sur le contentieux administratif, m Les juridictions adminis

tratives en Belgique depuis 1795, 2006, S 84-127

S
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84 AU diese Rechtsprechungsorgane tagen mcht durchgehend Die meisten von 
ihnen setzen sich aus einem Richter (Vorsitzender) und ernigen Sachverstandi- 
gen oder Beamten zusammen Die GeschaftssteUe wird haufig von einem Beam- 
ten des als oberste Aufsichtsbehorde fungierenden Ministenums gefuhrt, wel- 
ches ebenfalls fur die Aufbewahrung des Archivmaterials zustandxg ist. Diese 
Rechtsprechungsorgane sind an das Legahtatspnnzip des Art. 159 Belg Verf 
gebunden, der den weiter oben genannten Mechamsmus des „Einwands der 
Rechtswidngkeit“ (exception d’illégalité) verfassungsrechthch verankert 208 Hm- 
sichthch aU dieser Einrichtungen der Verwaltungsgerichtsbarkeit m Belgien 
besteht keinerlei System oder Homogemtat, mit der Ausnahme, dass - soweit 
mcht eine gesetzhche Zustandigkeit des Kassationshofes besteht - aile Entschei- 
dungen - je nach Emzelfall - mit der Berufung oder der Révision vor dem 
Staatsrat angefochten werden konnen209

bb) Der Staatsrat

85 Der Staatsrat gliedert sich - wie bereits ausgefuhrt - m eine Gesetzgebungsabtei- 
lung und eme Abteilung fur Verwaltungsstreitsachen210 Insgesamt hat er 44 Mit- 
gheder (Art. 69 und 112 KGSR). den Ersten Prasidenten, den Prasidenten der 
anderen Sprachgemeinschaft, 14 Kammerprasidenten und 28 Staatsrate Ein 
Gremium von durch em Auswahlverfahren bestimmten Richtern bildet das 
Auditorat (Art 71 § 1 KGSR). Im Rahmen von Gutachten erteilt es den Staats- 
ràten sowohî im Rahmen der Gesetzgebungsabteilung als auch der Abteilung fur 
Verwaltungsstreitsachen Erlauterungen zu bestimmten Rechtsfragen.211 Damit 
verwirklicht sich dank des Auditorats em „unschatzbarer Gewinn der doppelten 
Prufung“212. Die msgesamt 80 Auditoren smd beigeordnete Auditoren (Mmdest- 
alter 27 Jahre), Auditoren, Erste Auditoren und Erste Auditoren-Abteilungslei- 
ter und verteilen sich auf verschiedene Abteilungen Grundsatzhch geben sie m 
jeder Verwaltungsstreitsache eine Stellungnahme ab In Fallen hochster Drrng- 
hchkeit erfolgt die Stellungnahme Iedighch wahrend der Verhandlung Die 
herausragende Bedeutung dieses Grermums wird dadurch belegt, dass der 
Staatsrat der Einschatzung seiner Auditoren in fast 90 % aller Falle folgt213 
Somit kann deren Votum als eme Art „erstmstanzhche Entscheidung“214 angese- 
hen werden

86 Em aus vier Referenten, die auf die gleiche Weise ausgewahlt werden wie die 
Auditoren, bestehendes Koordmationsburo tragt samtliche gesetzhche Normen 
sowie weitere, verordnungsrechtliche Vorschnften zusammen Die Kanzlei, wel- 
che aus emem Genchtskanzler und 31 Urkundsbeamten besteht, entspncht der 
GeschaftssteUe eines ordentlichen Genchts. GemaB Art, 80 KGSR gibt es m der

§ 128 Verwaltungsgerichtsba} keit in Europa. institutionen und Verfahren

208 SrebeobenRn 56, 691
209 Kass, 21 101959, Pas 1960, I, S 217, Staatsrat, 611 1967, Jackmaert, Nr 9 647
210 Vgl oben Rn 31£,52f,82
211 Art 24 Abs 1 KGSR und Art 12 Abs 4 WerwSSRE
212 P Tapie, La fonction de l’auditeur rapporteur au Conseil d’État, APT 1990, S 94
213 Part Dok, Sénat, 1989-1990, Nr 984/2, S 10
214 Tapie (Fn 212), S 94
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Gesetzgebungsabteilung bis zu zehn Assessoren, die uber Stiminrecht verfugen. 
Hierbei handelt es sich um Hochschullehrer, hohe Beamte oder Rechtsanwalte, 
die als eine Art auftenstehende Sachverstandige agieren und die Staatsrate 
unterstutzen Der Staatsrat ist m zwei Sprachgruppen - eine mederlandische und 
eine franzosische - mit gleicher Anzahl an Mitgliedern unterteilt Ferner muss 
gem Art. 73 § 3 KGSR mmdestens em Staatsrat die deutsche Sprache beherr- 
schen Die Gesetzgebungs- und die Verwaltungsstreitsachenabteilung smd îhrer- 
seits jeweils m Kammern untergliedert, Letztere besteht beispielsweise aus funf 
franzosischsprachigen, funf mederlandischsprachigen sowie emer gemischtspra- 
chigen Kammer
Im Rahmen emer konzeptionellen Analyse des Rechtsschutzes des Burgers m 87 
Belgien gegen die Handlungen der Verwaltung liegt es demnach auf der Hand, 
das Hauptaugenmerk auf den Staatsrat - und msbesondere auf dessen Abteilung 
fui Verwaltungsstreitigkeiten - zu legen. Dieser ist zum einen starker ausgepragt 
und zum anderen auch umfassender normiert als die uneinheitlichen Rechtspre- 
chungsorgane mit ihren diffenerenden Organisationsformen

cc) Stellung der Richter
Die Staatsrate werden vom Komg auf Vorschlag des Plénums des Staatsrates aus 88 
emer mit Grunden versehenen Liste mit drei Namen auf Lebenszeit emannt 
(Art. 70 KGSR). Sie mussen je zur Halfte aus den Mitghedern des Auditorats 
und denen des Koordinationsburos ausgewahlt werden Die Ernennungsvoraus- 
setzungen sind m Art 70 § 2 KGSR naher geregelt Sofern die Anzahl der aus 
den Mitghedern des Auditorats ausgewahlten Staatsrate die dafur vorgesehene 
Hochstzahl uberschreitet, konnen der Innenmmister, die Abgeordnetenkammer 
und der Sénat em Veto gegen emen vorgeschlagenen Kandidaten emlegen Em 
auf diese Weise mcht berucksichtigter Bewerber kann die Ernennung des an sei- 
ner Stelle Emannten vor dem Staatsrat anfechten.215
Die Kammern des Staatsrates treten grundsatzhch in emer Besetzung mit drei 89 
Richtern zusammen - dem Vorsitzenden und zwei weiteren Staatsraten Fur den 
vorlaufigen Rechtsschutz gelten allerdmgs zahlreiche Ausnahmen

b) Verfahren 

aa) Rechtsbehelfe
Die Abteilung fur Verwaltungsstreitsachen des Staatsrates ist fur Entscheidungen 90 
uber verschiedene Arten von Rechtsbehelfen zustandig, die von emer klassischen 
ICategonsierung erheblich abweichen. Nichtigkeitsklagen, Aussetzungsantrage, 
Entschadigungsgesuche, Revisionsverfahren, Verfahren imt unbeschrànkter Er- 
messensnachprufung und - gelegenthch - Berufungsverfahren.216

90, s 94 215 M Uyttendaele, Le pouvoir politique et le pouvoir juridictionnel ou comment contrôler les mauvais 
élèves de la classe, FS fur Paul Martens, 2007, S 822 ff.

216 Siehe unten Rn 113 Cf.
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bb) Zustandigkeit
91 Im Rahmen der Nichtigkeitskiage gem Art 14 KGSR ist die Abteilung fur Ver- 

waltungsstreitsachen zustandig, gesetzeswidnge VerwaltungsmaBnahmen und 
Yerordnungen in Bezug auf offentliche Auftrage (Vergaberecht) und Personal- 
entscheidungen sowie auf Anwerbung, Bestumnung und Ernennung m em 
offenthches Amt oder auf DiszipIinarmaBnahmen fur mciitig zu erklaren. Diese 
Zustandigkeit des Staatsrates besteht mcht, sofern em anderer Rechtsweg mog- 
lich ist,217 uber den em gleichwertiges Ergebms erreicht werden kann,218 219 oder em 
ad-hoc-G&ndnX. von Gesetzes wegen zur Entscheidung berufen ist 239 Ziel der 
Klage muss die Nichtigkeitserklarung der angegriffenen VerwaltungsmaBnahme 
sein 220 Bereits vor der Aufhebung der angegriffenen MaBnahme kann gegebe- 
nenfalls em Beschluss uber dessen Aussetzung ergehen Sofern dem Kiager auf- 
grund der Rechtswidngkeit der VerwaltungsmaBnahme ein Schaden entstanden 
ist, kann das Urteü der erlassenden Behorde daruber hmaus eme Entschadi- 
gungsleistung auferlegen.

92 Bestatigt der Gesetzgeber eme MaBnahme der Verwaltung, ist der Staatsrat fur 
dessen Kontrolle mcht (mehr) zustandig,221 durch die Bestatigung des Gesetzge- 
bers verandert sich auch das Wesen des Rechtsaktes. Damit ist der Staatsrat - in 
Abgrenzung zur gesetzgebenden Gewalt und zur ordentlichen Genchtsbarkeit - 
nur zustandig, wenn die Klage die Nichtigkeitserklarung einer von erner Verwal- 
tungsbehorde erlassenen MaBnahme erstrebt 222 Der Begriff der Verwaltungsbe- 
horde unterliegt allerdmgs emer stetigen Weiterentwicklung

93 Der Staatsrat entscheidet gem Art 14 §2 KGSR durch Urteil auch uber Revisi- 
onseinlegungen gegen letztmstanzhche Beschlusse anderer Rechtsprechungsor- 
gane der Verwaltungsgenchtsbarkeit GemaB Art 16 KGSR hat er daruber 
hmaus m bestimmten Bereichen eine Befugms zur unbeschrankten Nachprufung 
(z.B bei Beschwerden im Zusammenhang mit Gemeindewahlen, Wahlen m 
Bezug auf die offentlichen Sozialhilfezentren und Wahlen zu den Raten des Pok- 
zeidienstes sowie bei Streitigkeiten betreffend den Rucktritt, die Abberufung 
oder die Absetzung emes kommunalen Mandatstragers oder eines Mitgheds des 
Rats fur Sozialhilfesachen) GemaB Art 11 KGSR ist der Staatsrat ferner zustan
dig fur Entscheidungen uber die Wiedergutmachung von auBergewohnlichen, 
von emer Verwaltungsbehorde verursachten Schaden

§ 128 Verwaltungsgerichtsbarkeit in Eut opa. Institutionen und Verfahren

217 Staatsrat, 27 3 2015, Virgin Express et sa Brussels Airlines, Nr 230 677
218 Staatsrat, 16 3 2015, Nzanana, Nr 230 517
219 Staatsrat, 6112009, Martens, Nr 197 645
220 Staatsrat, 24 91990, SPRL Container Transport, Nr 35 717, Staatsrat, 29 31974, Collard, Nr 16 335
221 Staatsrat, 9 91976, Communes de Retinne, de Romsée et de Fléron, Nr 17 766
222 Em derartiger Rechtsbehelf ware vor euiem Gericht der ordentlichen Genchtsbarkest namlich mcht 
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c) Sondergerichtsbarkeiten

Die belgische Verwaltungsgenchtsbarkeit kennt lediglich ein emzelnes Gencht 94 
mit allgememer Zustandigkeit, den Staatsrat Bei allen anderen Rechtspre- 
chungsorganen der Verwaltungsgerichtsbarkeit handelt es sich um besondere 
Fachgerichte In der Région Brussel-Hauptstadt besteht beispielsweise em durch 
Sondergesetz vom 12 Januar 1989 (Art. SSqmnquies, § 2) geschaffenes „recht- 
sprechendes Gremium“, dessen Rechtsprechungsbefugnisse m den anderen 
Regionen durch Provinzialdeputationen (d.h. die Provinzregierungen) ausgeubt 
werden Daruber hinaus besteht der Wettbewerbsrat (mit Plénum, Auditorat 
und Geschaftsstelle) Weitere Beispiele fur solche Sondergenchte sind das flami- 
sche Milieuhandhavingscollege (Umweltgencht der Région Flandern), der flami- 
sche Raad voor veigunmngsbetwistingen (Rat fur Streitigkeiten m Bewilligungs- 
und Genehmigungsverfahren), der flamische Raad voor verkiezingsbetwistingen 
(Rat fur Wahlprufungsbeschwerden), in der Franzosischen Gememschaft der 
Berufungsrat fur Ausbildungsbeihilfen sowie der wallomsche „Berufungsaus- 
schuss fur Beschwerden gegen Bescheide der wallomschen Agentur fur die Inté
gration Behinderter (AWIPH)“, die Behinderten Sach- odei Geldleistungen 
zusprechen

Ferner existiert auf Bundesebene em Gencht fur Auslanderrechtsstreitsachen 95 
(Gesetz vom 15 September 2006 zur Reform des Staatsrates und zur Emrichtung 
emes Genchts fur Auslanderrechtsstreitsachen) 223 Es handelt sich dabei um em 
besonders stark ausgebautes und erheblich vom Staatsrat beeinflusstes Gencht.
Vor diesem eistmstanzlichen Gencht, dessen Zustandigkeiten von Art 39/2 des 
Gesetzes vom 15.Dezember 1980 uber die Einreise, den Aufenthalt, die Nieder- 
lassung und die Ausweisung von Auslandern (AuslG) m dei Fassung des Geset
zes von 2006224 festgelegt werden, werden zwei Arten von Verfahren verhandelt- 
zum einen Klagen hinsichtkch pohtischer Rechte (Art 39/2 § 1 AuslG) und zum 
anderen auch eme objektive, an Art. 14 KGSR angelehnte Verfahrensart 
(Art 39/2 § 2 AuslG) Das hat zur Folge, dass dieses Gencht nicht nur Nichtig- 
keitsklagen (Prufung der GesetzmaBigkeit der VerwaltungsmaBnahme) gegen 
auf der Grundlage des AuslG erlassene Bescheide der Verwaltung behandelt, 
sondern auch - mit Befugms zur unbeschrankten Nachprufung - Antrage zur 
Abanderung emer Entscheidung des Generalkommissars fur Fluchtlmge und 
StaatenJose22S AbschlieBend muss noch auf die Existenz des Rechnungshofes 
hmgewiesen werden, der jedoch durch die in Art 180 Belg Verf bestehende 
Rechtsgrundlage emen Sonderstatus mnehat und daher nicht als Verwaltungsge- 
ncht i e S, sondern als Genchtsbarkeit sut generis anzusehen ist.

t
174, Collard, Nr 16 335 
>6
enchîsbarkest namlich nicht 
egenstand

223 Belgisches Staatsblatt, 8 10 2006
224 Belgisches Staatsblatt, 31121980
225 Coppens (Fn 96), S 256



3. Verfahrensarten 

a) Zugang zui Gerichtsbarkeit

aa) Unuberprufbare Bereiche 
(Theone des Regierungsakts/der politischen MaBnahrae)

96 Von der Verwaltung abgeschlossene Vertrage smd emer Uberprufung durch die 
Verwaîtungsgerichte grundsatzlich entzogen 226 Eme Ausnahme hiervon bilden 
Falle, die sich aus der Rechtsfigur des sogenannten abtrennbaren Verwaltungs- 
aktes ergeben 227 Da sie keine beschwerenden Rechtsakte darstellen, smd auBer- 
dem auch vorbereitende Handiungen,228 einfache Stellungnahmen (welche die 
Verwaltung mcht bmden), Bestatigungsschreiben, Akte, die ein Anerkenntms 
eines bereits eingeraumten Rechts enthalten (und msofern lediglich Tatsachen- 
feststellungen zum Inhalt haben),229 dienstmteme Runderlasse, Schxeiben und 
Vermerke sowie dienstmteme Anweisungen einer verwaltungsgenchtlichen 
Wurdigung grundsatzhch mcht zuganghch, es sei denn sie greifen faktisch doch 
m die Struktur der Rechtsordnung em

97 Anders als sein franzosisches Pendant230 lehnt der belgische Staatsrat eme «Thé
orie der Regierungsakte‘!, die îhn an der Uberprufung pohtisch brisanter MaB- 
nahmen hmdem konnte, ab. So hat er beispielsweise auch îm Rahmen einer 
Nichtigkeitsklage die RechtmaBigkeit eines komglichen Erlasses zur Emennung 
emes Provinzgouverneurs uberpruft, obgleich sich der Staat m diesem Verfahren 
auf die Théorie des Regierungsaktes berufen hatte231 Nichtsdestotrotz wird die 
Begrundung bcstimmter pohtisch heikler Rechtsakte nur emgeschrankt uber
pruft 232

§ 128 Verwaltungsgerichtsbarkeit in Europa• Instituüonen und Verfahren

bb) Rechtsschutzmoghchkeiten innerhalb der Verwaltung 
(interne Uberprufung)

98 Bei emer direkt an sie genchteten Beschwerde hat die Verwaltung die Mogkch- 
keit, îhre ursprungliche Entscheidung aufzuheben und infolgedessen ein verwal- 
tungsgenchtliches Verfahren abzuwenden Robert Andersen und Pierre Nihoul 
zufolge geht es hierbei um «Eingaben an eine Behorde, die als Verwaltungsorgan 
durch eine VerwaltungsmaBnahme entscheidet, die einen Rechtsakt der Verwal
tung mixage stellen - und zwar sowohl im Hinblick auf dessen GesetzmaBigkeit 
als auch auf dessen ZweckmaBigkeit“233

226 Staatsrat, 8 6 1973, S PRL Hardy, Nr 15 910
227 Siehe hierzu unteu Rn 117
228 Staatsrat, 13 3 2014, SM AL et ni, Nr 226 749
229 Staatsrat, 12 10 2007, Clobiti, Nr 175 725
230 Ziller, IPE VIU, § 130 Rn 39
231 Staatsrat, 10 6 2002, Vandendoren, Nr 107 561
232 Stebe Staatsrat, 11 72011, Daerden, Nr 214529
233 R Andersen/P Nihoul, Les principes généraux applicables aux recours administratifs, m Nihoui (Hg ), 

L’administration contestée Les recours administratifs, 2006, S 1-50
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In ernigen Fallen existieren rechthch geregelte Widerspruchsverfahren, fur die 99 
jeweils bestimmte Beschwerdestellen zustandig smd. Teilweise fehlt em solch 
geregeltes Verfahren jedoch. Wendet sich der Betroffene un letztgenanntem Fall 
dennoch an die Behorde, mmmt er lediglich sem Petitionsrecht aus Art. 28 Belg.
Verf. und Art 41 des Sondergesetzes vom 8 August 1980 zur Institutionenreform 
wahr 234 Grundsatzkch wird dadurch weder die Fnst fur eme Klageerhebung vor 
dem Staatsrat235 noch fur eme Emgabe m emem geregelten Widerspruchsverfah- 
ren gehemmt,236 wobei diesbezuglich Ausnahmen existieren 237 Die Verwaltung 
ist im Rahmen eines ungeregelten Widerspruchsverfahrens nicht verpflichtet, 
dem Burger zu antworten 238 Die ablehnende Entscheidung im Rahmen eines 
mcht geregelten Widerspruchsverfahrens gdt mcht als neue VerwaltungsmaB- 
nahme, sondem ledighch als Bestatigungsschreiben.239 Em Bescheid, mit dem die 
Verwaltung uber den Widerspruch befmdet, muss jedoch auch un Rahmen des 
ungeregelten Widerspruchsverfahrens den vom Gesetz vom 29 Juh 1991 liber die 
formliche Begrundung von Verwaltungsakten vorgesehenen Vorschnften ent- 
sprechen

Im Gegensatz hierzu ist die Behorde im Rahmen emes geregelten Widerspruchs- 100 
verfahrens verpflichtet, eine Entscheidung uber den Widerspruch zu treffen240 
Ist em Widerspruchsverfahren vorgesehen, so muss dieses vom Burger beschrit- 
ten und erschopft werden, bevor er zulassigerweise den Staatsrat anrufen kamr 
„Emem Klagerecht, das dem Betroffenen offensteht, entspricht eme Handlungs- 
pfhcht “241 Geregelte Widerspruchsverfahren smd daher emem Verwaltungsge- 
nchtsprozess zwmgend vorgeschaltet Gesetzhch vorgesehen sind sowohl die 
Zulassigkeitsvoraussetzungen aïs auch die Fristen; auch wird die zustandige 
(Widerspruchs-)Behorde bezeichnet. Daruber hrnaus ist das Verfahren allerdings 
mcht naher ausgestaltet 242 Auch un Rahmen emes Widerspruchsverfahrens 
bleibt die MaBnahme der Verwaltung - getreu der Regel „zuerst gehorchen, 
dann beschweren“243 - grundsatzlich sofort vollziehbar

Es bestehen verschiedene Beschwerdearten- Widerspruch vor der die Verwaltungs- 101 
maBnahme erlassenden Behorde, Widerspruch vor der nachsthoheren Stelle oder

Christian Behrendt Verwaltungsgenchtsbarkeit in Belgien

234 Staatsrat, 23 4 2009, AS BL Pétitions et patrimoine, Nr 192 641
235 Staatsrat, 10 7 2006, Lejeune, Nr 161216, Staatsrat, 1 6 1999, Moushouttas, Nr 80 549, Staatsrat, 

19 11 1982, Elbagladi, Nr 22 674
236 Staatsrat, 29 1 2003, De Kerpel, Nr 115 186
237 Staatsrat, 291 1997, De Weggheleire, Nr 64 240, siehe jedoch Staatsrat, 1212 2011, Jeanson, Nr 216 822
238 VerfGH, Nr 119/2005, 6 7 2005, Staatsrat, 29 31995, Verluyten, Nr 52 577, Staatsrat, 2 5 1958, Vanwryns- 

berghe, Nr 6 243, Staatsrat, 28 6 2005, Senol, Nr 146 940, Staatsrat, 27 112007, Vandecastele, Nr 177 197
239 Staatsrat, 71 1976, Paulussen, Nr 17 360, Staatsrat, 15121981, Van Kerchoven, Nr 21 662, Staatsrat, 

4 21982, De Vhegher, Nr 21 965, Staatsrat, 1121983, Materne, Nr 22 933, Staatsrat, 15 21989, Sole, 
Nr 31971, Staatsrat, 5 3 2002, Cadia, Nr 104 334, Staatsrat, 10 7 2006, Lejeune, Nr 161 216

240 K Wauters, Het admimstratief heroep algemeen kader, m Wauters (Hg ), Het adrmmstratief beroep, 
2008, S 280 ft

241 C Cambier, Droit administratif, 1968, S 443, der Autor fuhrt daruber hrnaus in derselben Richtung fort 
„So kann em Betroffener vor dem Staatsrat mcht m zulassiger Weise die Nichtigkeitserklarung emer Ver- 
waltungsmaBnahme begehrea, wenn er mcht vorher versucht hat, den ihm offeostehenden Beschwerde- 
weg zu beschreiten “

242 Renders (Fn 138), S 24, Staatsrat, 24 11 1994, NV Heima, Nr 50 365
243 Siehe Renders (Fn 138), S 19, siehe auch Staatsrat, 4 71994, Ganty, Nr 48 451
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Beschwerde bei einer besonderen, eigens dafur vorgesehenen Stelle Letztgenannte 
Verfahrensart ist stets em geregeltes Widerspruchsverfahren, die beiden erstge- 
nannten konnen auch als ungeregeltes Widerspruchsverfahren stattfmden

102 Wird der Widerspruch unmittelbar bei der Behorde emgelegt, die die angegrif- 
fene MaBnahine erlassen hat, kann diese îhre Entscheidung abandern oder 
zuruckziehen244

103 Da die burokratische Verwaltung typischerweise auf emem hierarchischen Auf- 
bau beruht, kann der Widerspruch auch bei der nachsthoheren Behorde erhoben 
werden Diese kann die angegriffene Mafinahme (zumindest grundsatzhch) auf 
Gesetzes- und ZweckmàBigkeit uberprufen Fur eme solche verwaltungsinterne 
Uberprufung auf nachsthoherer Ebene existieren zwar kemerlei gesetzliche 
Regelungen oder Verfahrensvorschriften, gleichwohl betont der Staatsrat, dass 
„der Aufbau der Verwaltung gemaJ3 dem Fuhrungsprmzjp eine fur deren gere- 
gelte Arbeitsweise unverzichtbare grundsatzhche Regel“245 sei Somit stehen den 
Dienstvorgesetzten drei Arten von Befugmssen offen Weisungen und Anord- 
nungen, die Aufhebung der MaBnahme oder die Ersatzvornahme.246 Ailes in 
allem haben Widerspruche vor der nachsthoheren Ebene m Belgien aber nur 
ausgesprochen selten Erfolg247

104 Anrufungen besonderer, extra fur derartige Zwecke emgerichteter Beschwerde- 
stellen erfolgen stets auf der Grundlage eines geregelten Verfahrens und smd 
z B bei DisziplmarmaBnahmen gegen Bedienstete dezentralisierter Behorden 
oder MaBnahmen von Baubehorden vorgesehen.

105 Bei MaBnahmen dezentralisierter Behorden besteht mit der Oberaufsicht eine wei- 
tere Moghchkeit verwaltungsmterner Kontrolle Fherbei handelt es sich um eme 
Uberwachung durch oder auf der Grundlage einer Vorschrift von Gesetzesrang, die 
einer dezentrahsierten Behorde m emem bestimmten Bezirk oder emem bestimm- 
ten Sachbereich Vorgaben auferlegt. Gleichzeitig kann die Aufsichtsbehorde, unter 
Wahrung der Selbststandigkeit der dezentrahsierten Behorde, deren Akte auf Ver- 
einbarkeit mit dem Gesetz (im weiteren Srnne) und dem Allgememmteresse hrn 
uberprufen 248 Jacques Dembour definiert die Oberaufsicht als die Gesamtheit aller 
begrenzten, den Behorden des Zentralstaats, einer Gememschaft oder emer Région 
per Gesetz, Dekret oder Gesetzerlass emgeraumten Befugmsse zur Sicherung dei 
Befolgung des Rechts und zur Wahrung des Allgemeininteresses gegen abtraghche 
Untatigkeit, Ubergriffe oder Uberschreitungen îhrer Befugmsse durch dezentrah- 
sierte Behorden und deren Beamte.249 Die Oberaufsicht kann m unterschiedlichen

§ 128 Verwaltungsgerichtsbarkeit in Europa Insîitutionen und Verfahren

244 Renders (Fn 138), S 14
245 Staatsrat, 2 8 2005, Govarts, Nr 140104
246 Staatsrat, 19 11 1982, De Brnbandere, Nr 22 669, Staatsrat, 1313 1996, Nabais, Nr 63 579
247 B Lombaert, Le pouvoir hiérarchique comme mode de contrôle administratif, Revue de la Faculté de 

droit de l’Université Libre de Bruxelles 2008, S 166
248 P Goffaux, Dictionnaire élémentaire de droit administratif, 2006, S 267
249 J Dembour, Droit administratif, S 134, siehe auch J Sohier, La tutelle sur les communes, APT1986, S 17-27 

und G Custers, La tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales en Région wallonne 
la réforme du 1" avril 1999, Revue de droit communal 2000, S 182,186
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Formen auftreten als Stellungnahme, Billigung, Genehmigung, Ausseîzung, Aufhe- 
bung, Ersatzvomahme, von Amts wegen erlassene MaBnahme, Entsendung emes 
Sonderbeauftragten, ersatzweiser Erlass emes Bescheids oder Abanderung emes 
Bescheids nach emer Beschwerde. In diesem Rahmen ist die allgememe Aufsicht, 
welche repressiv und fakultativ ist und jede VerwaltungsmaBnahme emer dezentra- 
bsierten Behorde aussetzen oder aufheben kann, von der nachtraglichen, besonde- 
ren250 bzw der spezifischen Aufsicht251 zu unterscheiden Dabei kann die Emlegung 
emes Rechtsmittels durch die Aufsichtsbehorde die Klagefnst vor dem Staatsrat 
hemmen252

Tm Rahmen dieser Kontrollmoglichkeiten konnen im Allgemeinen sowohl die 106 
RechtmaBigkeit253 als auch die ZweckmaBigkeit254 der beanstandeten MaBnahme 
uberpriift werden Dabei dient das Eingreifen der Aufsichtsbehorde dem Schutz 
des Allgemeininteresses,255 wohmgegen Gerichtsverfahren den Zweck haben, 
uber die RechtmaBigkeit emer VerwaltungsmaBnahme zu entscheiden. Da der 
Gesetzgeber bei der Emnchtung emer Beschwerdemoghchkeit regelmafiig mcht 
prazisiert, ob es sich dabei um einen Klageweg zur Verwaltungsgerichtsbarkeit 
handelt, ist der entscheidende Unterschied oftmals allem die Rechtskraft der 
Entscheidung und des Verfahiensweges Innerhalb des Verwaltungsapparats ent- 
scheidet die Verwaltung durch Verfugung und mcht durch Genchtsentscheid.256

cc) Kompetenzzuweisungen an die Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(Allgemeine Kompetenzvorschrift oder abschheBende Aufzahlung)

Die Zustandigkeit der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates fur die 107 
Nichtigkeitsklage ist msotem ailgememer Art, als es sich um eme Auffangkom- 
petenz handelt. Sie greift nur, Solange das Gesetz mcht emen anderen Klage
weg257 oder ein Rechtsmittel vor einem ad-hoc-Gencht258 vorsieht Im Ubrigen 
sind die Grunde, die zur Nichtigkeitserklarung emer VerwaltungsmaBnahme fuh- 
ren konnen, m Art. 14 KGSR aufgezahlt Daneben existieren die besonderen 
Fachgerichte fur bestimmte Rechtsstreitigkeiten.

dd) Zulassigkeitsvoraussetzungen, msbesondere Klagebefugms

Die Anrufung des Staatsrates erfolgt durch die Erhebung der Klage. Dabei kann 108 
grundsatzlich jeder Burger eme Nichtigkeitsklage erheben Die Zulassigkeitsvo- 
raussetzungen konnen unterteilt werden m solche, die sich auf Art und Anwen-

250 Diese besteht nur bezüglich bestunmter Kategonen spezifischer Rechtsakte, Renders (Fn 138), S 42-62, 
sowie ders (Fn 1), S 514-521

251 Zu dieser sind die Regionen berufen
252 Staatsrat, 13 2 2001, Van Middel, Nr 93 290
253 Staatsrat, 23 1 2002, S C AI ES H et Maudoux, Nr 102 804
254 Siehe fuerzu M Uyttendaele/E Marion, La tutelle de conformité à l’intérêt général et son éventuelle 

suppression, Mouvement Communal, 1997, S 143-148
255 Staatsrat, 9121976, Communes d’Etterbeek, Nr 17 990
256 J Vmde Lanotte/G Goedertier, Handboek Belgisch Pubhekrecht, 2010, S 1343
257 Siehe z B Art 29bis des Gesetzes vom 29 41999 uber die Gestaitung des Strommarktes (Belgisches 

Staatsblatt, 115 1999)
258 Staatsrat, 6112009, Martens, Nr 197 645 und Art 39/1 AuslG
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dungsbereich der angegriffenen VerwaltungsmaBnahme beziehen, und solche, 
die die Person des Klagers und das Verfahren betreffen.

109 Die Klage ist schnftlich emzureichen 259 Sie muss die Nichtigkeitserklarung260 
emer einseitigen VerwaltungsmaBnahme begehren, durch welche der Klager 
beschwert ist. Diese ist eindeutig zu benennen261 Gegen die angegriffene Ver
waltungsmaBnahme darf kem anderes Rechtsmittel (mehr) gegeben sem, sodass 
eme Klage nur gegen eine letztmstanzhche oder m erster und ausschlieBhcher 
Instanz ergangene MaBnahme zulassig ist. Des Weiteren muss der Klager ange- 
ben, welche Vorschnft er als verletzt rugt262 und worin er deren Verîetzung 
sieht.263 In der Klageschnft mussen der Sachverhalt dargelegt und die Beweismit- 
tel aufgezahlt werden. Im Ubngen muss die Klage vom Klager oder semem 
Anwalt unterschrieben sein.264 Grundsatzlich darf je Klage nur eme Verwaltungs
maBnahme Gegenstand des Nichtigkeitsbegehrens sem265

110 Die Geltendmachung der Nichtigkeit emer VerwaltungsmaBnahme vor dem 
Staatsrat setzt zudem voraus, dass der Klager - égal ob naturhche oder juristische 
Person266 - partei- und nach den allgemeinen Vorschnften prozessfahig ist 267 Die 
Klage emer noch m Grundung befmdlichen Gesellschaft hat der Staatsrat aïs 
unzulassig abgewiesen, da diese noch keme Rechtsfàhigkeit besaB.268 Juristische 
Personen mussen den Beschluss ihres fur die Klageerhebung zustandigen Gremi- 
ums vorlegen 269 GemaB Art. 19 KGSR gilt ein Rechtsanwalt als von emer prozess- 
fahigen Person, die er zu vertreten behauptet, bis zum Beweis des Gegenteils als 
bevollmachtigt

111 Wie bereits erwahnt, ist eme Klage zudem gem Art 19 Abs. 1 KGSR nur zulassig, 
sofern der Klager em Rechtsschutzmteresse besitzt.270 Dieses hegt vor, wenn die 
begehrte Nichtigkeit fur den Klager emen unmittelbaren, konkreten, gegenwarti- 
gen und berechtigten Vorteil bewirken wurde Dabei muss der Klager grundsatz- 
hch em eigenes Rechtsschutzinteiesse geltend machen, Ausnahmen hiervon beste-

259 Art 19 Abs 1 KGSR Sie sst - wie aucb aile anderen Schnftsatze - dem Staatsrat gem Ait 84 § 1 Abs 1 
WerwSSRE auf dem Postweg mittels Emschreiben zuzustellen Auch eme Ubermittiung durch die 
Dienste Taxipost Secur oder BPack 24 h von BPOST ist zulassig

260 Staatsrat, 1 3 2012, Georges, Nr 218 293
261 Staatsrat, 23 2 2009, Favart, Nr 190 746
262 Staatsrat, 27 4 2015, Walravens, Nr 230 982
263 Staatsrat, 2911 2005, Latour, Nr 151 911
264 Art 1 WenvSSRE
265 Staatsrat, 4 3 2008, AS BL Clinique Notre-Dame de Grâce, Nr 180 352
266 Staatsrat, 30 5 2007, Hospice Herset, Nr 171 642
267 Staatsrat, 13 9 2002, A S BL Centre de formation à la culture européenne, Nr 110 205, Staatsrat, 31 12006, 

AS B L Club 3000, Nr 154 306 Allerdtngs ist anzumerken, dass der Staatsrat - ungeachtet der Vorschnf
ten der Art 388 und 488 Code civil - Folgendes entschteden hat „Sofem em Mtndeijaimger fahig ist, eme 
rechthche Handlung vorzunehmen - un vorhegenden Fall emen Antrag fur die Anerkennung aïs Fluchtlmg 
zu stellen -, ist er auch. als fahig anzusehen, aile mit diesem Vorgang m Verbmdung stehenden Veifahrens- 
handlungen vorzunehmen, emschlieBhch der Erhebung emer Klage vor dem Staatsrat “ (Staatsrat, 
24 41988, Nr 73 724, Staatsrat, 28121998, Nr 77 847)

268 Staatsrat, 16 6 2011, Laschet et al, Nr 213 935
269 Staatsrat, 17 62013, S A Randstad Belgium, Nr 223 932, Staatsrat, 28 1 2014, SAS N C B -Holding, 

Nr 226 237
270 Siehe oben Rn 46£
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hen lediglich fur bestimmte Umweltschutzvereinigungen oder fur den Fall, dass 
die Ziele emes mcht wirtschaftlichen Vereins Streitgegenstand sind.271 Durch eme 
entsprechende Anderung der KGSR mit Gesetz vom 20. Januar 2014 sollte daru- 
ber hmaus zukunftig verhindert werden, dass der Staatsrat eme VerwaltungsmaB- 
nahme, die keinerlei Auswirkungen auf die konkrete Lage des Klagers hat, allein 
aus rem formalen Grunden fur nichtig erklart 272 Art. 14 § 1 Abs. 3 KGSR bestunmt 
daher, dass „[d]ie m Absatz 1 erwahnten UnregelmaBigkeiten [ ] nur dann zu 
emer Nichtigkeitserklarung [fuhren], wenn sie îm konkreten Emzelfall geeignet 
waren, die Tragweite der getroffenen Entscheidung zu beemflussen, den Betroffe- 
nen eme rechthche Gewahrleistung entzogen oder sich auf die Zustandigkeit des 
den Akt erlassenden Organs ausgewirkt haben“.

ee) Allgemeine Verfahrensgrundsatze

Das Gencht ist verpflichtet, auf aile vorgetragenen Klagegrunde emzugehen, die 112 
anhangige Sache zu entscheiden und das Urteil zu begrunden Daneben ist es 
verpflichtet, mit gebotener Unparteihchkeit und Unvoremgenommenheit zu 
urteilen

b) Die wichtigsten Verfahrensarten 

aa) Das Entschadigungsgesuch

Ursprunglich hatte die Verwaltungsgerichtsbarkeit bei Entschadigungsgesuchen 113 
lediglich beratende Funktion Heute ist das Entschadigungsgesuch m Art. 11 
KGSR geregelt. Macht der Rechtssuchende einen Schaden geltend, fur den eme 
Wiedergutmachung m Form von Schadensersatz vor den ordenthchen Gerichten 
mangels kausalen Fe/z/verhaltens der Verwaltung ausscheidet, kann er hierfur 
u U eine billige Entschadigung erhalten. Em Entschadigungsgesuch an den 
Staatsrat ist jedoch nur dann moglich, wenn dem Rechtssuchenden kem anderer 
Rechtsbehelf vor einem anderen Gencht zur Verfugung steht.273 Bei dem auszu- 
gleichenden Nachteil muss es sich um einen auBergewohnhchen materiellen oder 
îdeellen274 Schaden handeln Dieser muss unmittelbar auf eme Handlung der 
Verwaltung275 zuruckgefuhrt werden konnen (damit scheiden Schaden, die allein 
durch ein Gesetz oder em Genchtsurteil bewirkt worden sind, aus276) Daruber 
hinaus muss der Schaden schwerwiegend, selten, unvorhersehbar277 und „auBer- 
gewohnlich“ sem Em Schaden ist dann „auBergewohnhch“, wenn es sich um

271 Staatsrat, 17112008, Coomans, Nr 187 998, sowie T Hauteur, L’intérêt à agir des associations de défense 
de l’environnement devant le Conseil d’État quelle liberté pour le juge et quel rapport à la nature9", 2006, 
S 105-114

272 Pari Dok, Sénat, 2012-2013, Nr 5-2277/1, S 4
273 Staatsrat, 3 7 2002, Ponchaut, Nr 108 713, Staatsrat, 4 9 2009, SC RL The outsider, Nr 195 751, Staatsrat, 

16 91996, Hatzivervoudakis, Nr 61769
274 Staatsrat, 16121992, Paasch-Jetzen, Nr 41 396
275 Leroy (Fn 12), S 879
276 Staatsrat, 1512006, De Vnese, Nr 160163
277 Staatsrat, 11 1 1963, S A Savgaz, Nr 9 806
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eine „unmturhche Beeintrachtigung“ handeJî, die „aufgrund ihrer Art oder 
ihier Bedeutung uber die gewohnlichen, mit dem Leben in der Gesellschaft ein- 
hergehenden Unannehmhchkeiten und Entbehrungen hinausgeht“278

114 Em Beispiel hierfar smd Schaden, die aus emer verpflichtend vorgeschriebenen 
Pockenschutzimpfung resultierten. Der Kassationshof konnte m dieser Impf- 
pflicht kem fehlerhaftes Handeln der Verwaltung feststellen, der sich daraus 
ergebende Schaden war nicht vorhersehbar.279 280 In derartigen Fallen kann daher 
der Staatsrat hilfsweise uber eine Entschadigung entscheiden, welche von der 
Verwaltung als Wiedergutmachung fur „emen an sich zwar rechtmaBigen, aber 
dennoch mcht hinnehmbaren Eingnff in den Grundsatz der Gleichheit aller Bur- 
ger vor den offentlichen Lasten“2S0 geleistet werden muss

115 Die Entscheidung des Staatsrates uber das Entschadigungsgesuch erfolgt grund- 
satzlich aufgrund von Billigkeitserwagungen unter Berucksichtigung der konkre- 
ten Umstande des Emzelfails281 Dabei kann dieser teilweise von Sachverstandi- 
gen unterstutzt werden282 Er darf keine hôhere als die vom Ersuchenden 
ursprunglich begehrte Entschadigung gewahren283

bb) Die Nichtigkeitsklage

116 Nichtigkeitsklagen machen den GroBteil der Verfahren vor der Verwaltungs- 
streitsachenabteilung des Staatsrates aus GemaB Art 14 KGSR befindet diese 
„durch Uiteil uber [ ] Nichtigkeitsklagen gegen Akte und Verordnungen [. ] 
der verschiedenen Verwaltungsbehorden aufgrund der Verletzung wesentlicher 
oder zur Vermeidung der Nichtigkeit vorgeschriebener Formvorschnften, Uber- 
schreitung der Amtsbefugnisse oder Ermessensmissbrauchs11 Gegenstand der 
Nichtigkeitsklage konnen dabei u U. auch VerwaltungsmaBnahmen der gesetzge- 
benden Versammlungen sowie der Organe der rechtsprechenden Gewalt, wie die 
Ernennung zum Mitglied des Hohen Justizrats, des Rechnungshofes, des Verfas- 
sungsgenchtshofes oder des Staatsrates, sem Die Frage, ob eme MaBnahme mit 
einer Nichtigkeitsklage angegriffen werden kann, hangt also nicht nur von der 
formellen Emordnung des diese erlassenden Organs als Verwaltungsbehorde 
i e S. ab (wobei bereits der Begriff der „Verwaltungsbehorde“ vielschichtig ist284). 
Es spielen auch andere Knterien, wie die Funktionsweise des Organs, eme Rolle. 
„Verwa]tungsbehorden“ j Sv Art 14 KGSR smd daher folgende Emnchtungen' 
Bereits formell smd ali diejemgen Organe erfasst, die nach der Verfassung und 
den besonderen Gesetzen zur Institutionenreform der ausfuhrenden Gewalt

§ 128 Verwaltungsgerichtsbarkeit in Europa Institiitionen und Verfahren

278 Pari Dok, Sénat, aulîerordenthche Sitzungspenode 1939, Nr 80, zitiert von Lewalle/Donnay (Fn 2), 
S 518, siehe auch Staatsrat, 9 71953, Deboeck, Nr 2 658

279 Kass, 26 41963, RCJB 1963, S 117, Anm v J Dabm
280 Penn/Lewalle (Fn 33), S 24
281 Staatsrat, 23 6 2008, N V Preconex, Nr 184 428
282 Staatsrat, 9 5 2008, Deblaere, Nr 182 842, Staatsrat, 21 61996, Siiay et Yarah, Nr 60 362, siehe auch Ren

tiers {Fn 1), S 384
283 Staatsrat, 2810 2009, Deblaere, Nr 197 434
284 F Vandendriessche, Pubhek en private rechtspersonen, Naar een graduele, meerduidige en evolutieve 

benadenng van het onderscheid m de wetgeving en de rechtspraak, 2004, S 44
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angehoren285 Dazu zahien auch diejemgen Emnchtungen, die gemaB einer Vor- 
schnft von Verfassungs- odei Gesetzesrang der Weisungsbefugnis oder der Auf- 
sicht durch eme der belgischen Regierungen unterhegen. Daruber hmaus smd 
aile vom Staat geschaffenen oder anerkannten Emnchtungen, deren Arbeits- 
weise von diesem festgelegt und gesteuert wird, grundsatzhch ebenfalls Verwal- 
tungsbehorden i S v Art 14 KGSR, sofern sie emseitig fur Dntte verpfkchtende 
Entscheidungen erlassen konnen Dies gilt jedoch nur, sofern sie daruber hmaus 
die sachhchen Merkmale, die der Kassationshof als Gericht fur Kompetenzkon- 
fhkte in emem Urteil vom 6. September 2002286 aufgestellt hat, erfullen

Bei der angegnffenen MaBnahme muss es sich ferner um eme emseitige Verwal- 117 
tungsmaBnahme handeln Em Vertrag hingegen kann als solcher mcht vor dem 
Staatsrat angefochten werden 287 Ein mcht berucksichtigter Bewerber kann 
jedoch unter Berufung auf die bereits erwahnte Rechtsfigur des sogenannten 
abtrennbaren Verwaltungsaktes288 die Verwaltungsstreitsachenabteilung anru- 
fen 289 Dabei ficht er jedoch mcht den Vertrag zwischen der Behorde und dem 
erfolgreichen Konkurrenten als solchen an, sondem lediglich den behordlichen 
Beschluss, den Vertrag abzuschheBen Entscheidungen, welche die Vertrags- 
durchsetzung oder eme Auflosung des Vertragsverhaltmsses mit dem erfolgrei- 
chen Konkurrenten zum Gegenstand haben, konnen hingegen durch einen 
unterlegenen Bewerber memals vor dem Staatsrat angefochten werden, denn 
diese MaBnahmen betreffen die sich aus dem Vertragsverhaltnis ergebenden 
subjektiven Rechte Gleiches gilt fur die Kundigung eines Vertragsbediensteten 
durch eme Behorde; hierfur smd die Arbeitsgenchte zustandig290

Da em Stillschweigen der Verwaltung ebenfalls Rechtsfolgen bewirken kann, 118 
ermoglicht Art. 14 § 3 KGSR eme Anrufung der Verwaltungsstreitsachenabtei- 
lung auch bezuglich emer stillschweigenden Ablehnungsentscheidung der Ver
waltung

Fur die Emlegung der Nichtigkeitsklage gegen eme endgultige291 Verwaltungs- 119 
entscheidung hat der Burger 60 Tage ab dem auf die Bekanntmachung, die 
Zustellung oder die Kenntmsnahme der betreffenden Verordnung oder des 
betreffenden Bescheids folgenden Tag Zeit Hierbei handelt es sich um eme 
zwmgende Ausschlussfrist Erlasst die Verwaltung einen individuell-konkreten 
Bescheid, ist sie gem Art. 19 Abs 2 KGSR verpflichtet, auf den verfugbaren 
Rechtsweg und dessen Modalitaten hinzuweisen Fehlt eme solche Rechîsbe- 
helfsbelehrung, begrnnt die 60-Tages-Frist erst vier Monate nach der Kenntms
nahme des Bescheids durch den Adressaten zu laufen GemaB Art. 19 Abs 3

285 Staatsrat, 13 2 2001, Deschutter, Nr 93 289
286 Kass, 6 9 2002, JLMB 2004, SUS.
287 Kass, 912 1833, Pas 1833,1, S 188, Staatsrat, 25 9 2007, Rudelopt, Nr 174 694
288 Vgl oben Rn 96
289 Staatsrat, 12 4 1989, S A Econoler, Nr 32 366, Staatsrat, 3 7 2002, Ville de Ciney, Nr 108 712, siehe auch 

P Goffaux, La théorie de l’acte détachable et les actes postérieurs à la conclusion du contrat l’exemple 
de la résiliation d’une concession domaniale, APT 2009, S 191

290 Staatsrat, 21 9 1999, S A Dînant Loisirs, Nr 82 326
291 Aber mcht emer bestatigenden, siehe Staatsrat, 13 11 2012, Lecomte, Nr 221 395
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KGSR wird die Klagefrist daruber hinaus durch eine mnerhalb der genannten 
60-Tages-Frist bei einer von emer Vorschrift mit Gesetzesrang vorgesehenen 
Ombudsstelle eingelegte Beschwerde gegen emen Akt oder eme Verordnung 
i S v Art. 14 § 1 KGSR gehemmt.

120 Ein mcht geiegeltes Widerspruchsverfahien (msbesondere der Widerspruch vor 
der nachsthoheren Stelle) unterbricht die Fnst fur die Klageerhebung vor dem 
Staatsrat mcht 292 Es ist daher empfehlenswert, binnen dei 60-Tages-Fnst auch 
eine Nichtigkeitsklage beziehungsweise einen Aussetzungsantrag293 zu stellen 
Dadurch kann man ohne nachteihge Folgen paraifel den Weg des mcht geregel- 
ten Widerspruchsverfahrens beschreiten, notfalls kann die Klage namlich wieder 
zuruckgenommen werden

121 Das Verfahren der Nichtigkeitsklage beginnt mit dem Emgang der Klageschrift 
bei der Kanzlei des Staatsrates, welche die Klage m die Gerichtstermmhste ein- 
tragt. Die Klage wird dem Antragsgegner zur Kenntmsnahme zugestellt. Dieser 
verfugt anschlieBend uber eme Frist von 60 Tagen, uni emen Erwideiungsschiift- 
satz emzureichen Der Klager hat sodann wiederum erneut 60 Tage Zeit, seiner- 
seits eine Replik vorzulegen Hat die beklagte Partei keinen Erwiderungsschrift- 
satz vorgelegt, gibt der Klager emen Erlauterungsschriftsatz ab Sodann verfasst 
em Mitglied des Auditorats em Gutachten 294 Die Parteien konnen mnerhalb von 
30 Tagen zu diesem Gutachten Stellung nehmen Innerhalb dieser Frist muss die 
Partei, zu deren Ungunsten der Bencht ausgefallen ist, auch emen Antrag auf 
Fortsetzung des Verfahrens stellen, sofem sie die Klage aufrechterhalten will

cc) Der Aussetzungsantrag

122 Dieses Verfahren des vorlaufigen Rechtsschutzes soll verhmdern, dass eme 
rechtswidrige VerwaltungsmaBnahme m tatsachlicher Hmsicht auch nach dessen 
Nichtigkeitseiklarung nach wie vor Folgen zeitigt. GemaB Art 17 § 1 KGSR ist 
„[e]mzig die Verwaltungsstreitsachenabteilung [ ] dafiir zustandig, nach Anho- 
rung oder ordnungsgemaBer Ladung der Parteien durch Beschluss die Ausset- 
zung des Vollzugs von VerwaltungsmaBnahmen oder Verordnungen anzuordnen, 
die auf der Grundlage von Art. 14 §§1 und 3 fur mchtig erklait werden konnen, 
und aile MaBnahmen zu treffen, die zur Wahrung der Interessen der Parteien 
bzw. der Personen, die ein Interesse an der endgultigen Klarung der Streitsache 
haben, notwendig smd“. Damit kann die Abteilung fur Verwaltungsstreitsachen 
den Vollzug einer VerwaltungsmaBnahme, uber deren Nichtigkeit sie zu befm- 
den hat, aussetzen Em entsprechender Aussetzungsantrag kann jederzeit einge- 
reicht werden AUerdmgs muss er sich auf eme anhangige Nichtigkeitsklage 
beziehen, andernfalls ist er unzulassig 295 Somit ist dei Aussetzungsantrag em

292 J Baert/G Debersaques, Raad vaa State Afdeling administratif. 2 OEtvankelijkhesd, 1996, S 463, siehe 
auch obeE Rn 103

293 Siehe Staatsrat, 8 91998, Boes, Nr 75 680, Staatsrat, 2212 2003, Clmstou et Kaufmann, Nr 126 723, 
Staatsrat, 12 8 2004, S PRL TCI, Nr 134 284, Staatsrat, 3 10 2008, El Abbouti, Nr 186 864, Staatsrat, 
3 8 2009, Kamba Balapukayi, Nr 195 483, Staatsrat, 22 102009, Eugene, Nr 197 171

294 Siehe oben Rn 85 f
295 Staatsrat, 23 9 1997, Nr 68 251
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Verfahren, das „akzessorisch zur Nichtigkeitsklage"296 ist Sofem die Vorausset- 
zungen hierfur erfullt sind und Solange der Bericht des Auditorats noch nicht 
vorhegt, kann der Klager îm Zuge einer Nichtigkeitsklage auch mehrere Ausset- 
zungsantrage stellen (Art 17 § 1 Abs 3 KGSR) Die Anordnung der Aussetzung 
des Vollzugs geschieht nur bei besonderer Dnnghchkeit und nur, sofern mindes- 
tens ein ernsthafter Grund geltend gemacht wird, der dem ersten Anschem nach 
eme Erklarung der Nichtigkeit der angegriffenen MaBnahme rechtfertigen 
koimte Es muss also em Klagegrund vorgetragen werden, aus dem „augen- 
scheinlich hervorgeht, dass erhebhche Zweifel an der Rechtsgultigkeit des ange- 
gnffenen Aktes bestehen, und der nach summanscher Prufung fur die Begrun- 
detheit der Klage spncht"297. Neben der Aussetzung der VerwaltungsmaBnahme 
konnen weitere einstweilige MaBnahmen angeordnet werden. Daruber hinaus ist 
zu deren Durchsetzung auch die Festsetzung emes Zwangsgeldes moghch

Der Begriff „Aussetzungsantrag“ împhziert bereits, dass eme Aussetzung des 123 
Vollzugs nur auf Antrag des Klagers erfolgen kann Ist em solcher Antrag 
gestellt, wagt der Staatsrat zwischen dem Rechtsschutzbedurfms des Klagers, den 
Interessen der Verwaltung und dem Interesse der Allgemeinheit ab GemaB 
Art. 17 §2 Abs 2 KGSR berucksichtigt „[d]ie Verwaltungsstreitsachenabteüung 
[ .] die voraussehbaren Folgen der Aussetzung der Durchfuhrung [der Verwal
tungsmaBnahme] oder der vorlaufigen MaBnahmen hmsichthch jeghcher mogli- 
cherweise geschadigten Interessen, emschkeBlich des Interesses der Allgemem- 
heit“ Sie „kann entscheiden, dem Antrag auf Aussetzung oder auf Anordnung 
vorlaufiger MaBnahmen nicht stattzugeben, wenn deren nachteilige Folgen die 
damit verbundenen Vorteile m offensichtlich unverhaltmsmaBiger Weise uber- 
wiegen konnten".
Der Beschluss des Staatsrates uber den Aussetzungsantrag hat bmnen emer Frist 124 
von 45 Tagen zu erfolgen, das Urteil zur Nichtigkeitsklage anschlieBend inner- 
halb von sechs Monaten zu ergehen. Allerdings bleibt die Aussetzung der Ver
waltungsmaBnahme auch nach diesen sechs Monaten bestehen, es existiert kei- 
nerlei Sanktionsmechanismus bei Uberschreiten dieser Frist

GemaB Art 17 § 4 KGSR298 ist em Aussetzungsantrag im Fall hochster Drmghch- 125 
keit auch schon vor Erhebung der Nichtigkeitsklage zulassig Hierfur muss die 
hochste Drmglichkeit jedoch durch eme umfassende Schilderung des Sachver- 
halts nachgewiesen werden.299 Dadurch kann zwar gegebenenfalls eme sehr 
schnelle Entscheidung des Staatsrates herbeigefuhrt werden Da die Rechte der

296 Schiedshof, Nr 191/2004, 24112004, Envagungsgrund B 6 „Ebenso wie das objektive Verfahren der 
Nichtigkeitsklage, mit der es zusammenhangt, ist auch der allemige Zweck des Aussetzungsverfahrens, zu 
verhindern, dass eine angefochtene VerwaltungsmaBnahme nicht rückgangig zu machende Rechtsfolgen 
bewirkt, obwohi ernsthafte Grunde fur eme Nichtigkeitserklarung der MaBnahme bereits bei Einiei- 
chung des Aussetzungsantrages vorgetragen uud beîegt worden smd “

297 Staatsrat, 30 9 2008, Vantomme, Nr 186 682, Staatsrat, 8 5 2008, Commune de Watermaelboitsfort, 
Nr 182 770

298 Staatsrat, 28 7 2011, Laffineur, Nr 214 725
299 Siehe Art 16 § 2 Nr 7 und § 3 des konighcheu Erlasses vom 5 12 1991 uber das einstweilige Rechtsschutz- 

verfahren vor dem Staatsrat
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beklagten Partei hierdurch aber be- und die Untersuchung des Falls stark einge- 
schrankt werden, muss dies eme Ausnahme bleiben.300 In einem solchen Fall wird 
die Aussetzung des VoUzugs wieder aufgehoben, wenn binnen der hierfur vorge- 
sehenen Fnst keme Nichtigkeitsklage erhoben wud ;

dd) Das Revisionsverfahren \

126 GemaB Art 14 KGSR ist der Staatsrat daruber hinaus zustandig fur die Behand- 
lung von Revisionsantragen gegen Urteile der untergeordneten Genchte301 Den i 
rechthchen Rahmen hierfur bilden Art 20 KGSR sowie Art. 3 und 11 des komg- 
lichen Erlasses vom 30 November 2006302 Dabei ist vor allem wichtig, welche 
Gerichte Verwaltungsgerichte sind, etwa das Gericht fur Auslanderrechtsstreit- 
sachen.

127 Auch fur dieses Verfahren bedarf der prozessfahige303 Klager eines Rechts- 
schutzinteresses Der Revisionsantrag muss innerhalb emer Frist von 30 (und 
mcht - wie bei der Nichtigkeitsklage - 60304 305) Tagen eingereicht werden. Diese 
begrnnt an dem auf die Zusteliung des Urteds beim Revisionsfuhrer folgenden 
Tag (Art. 30 § 1 Abs 4 des komglichen Erlasses vom 30. November 2006). Im < 
Rahmen des Revisionsverfahrens erfolgt eme dreiteilige Prufung-305 die Zulassig- 
keit der Revisionsemlegung, das Vorhegen eines Revisionsgrundes und gegebe- 
nenfalls noch die Prufung der „Auffangklausel“, sollte sich gem. Art. 20 KGSR 
eme Prufung durch die Verwaltungsstreitsachenabteilung fur die Gewahrleistung 
emer einheithchen Rechtsprechung als notwendig erweisen Ein Annahmever- 
fahren ermoghcht eme Vorpmfung und -sortierung der Revisionsantrage.306

ee) Verfahren mit unbeschrankter Nachprufungsmoghchkeit

128 In den m Art 16 KGSR bestiminten Fallen kann die Abteüung fur Verwaltungs- 
streitsachen ais letztinstanzhches Rechtsmittel die angegriffene Entscheidung 
durch Urteil durch eine andere ersetzen Hierzu zahlen Wahlprufungsangelegen- 
heiten (msbesondere bei Provmzial- und Gememdewahlen, Wahien m Bezug auf 
offenthche Sozialhilfezentren und Wahien zu den Raten des Pohzeidienstes),

300 Staatsrat, 16 9 2011, De Laeter, Nr 215184, siehe auch Staatsrat, 27 7 2009, Zone de police Boussu/Col- 
fontame/Framenes/Quaregnon/Saint Ghislain, Nr 195 422, Staatsrat, 25112010, Dzougan Ngapmou, 
Nr 209 219, Staatsrat, 17 3 2015, Ditrviaux et Dommguez, Nr 230 227 „Fur den Nachweis hochster Dnng- 
lichkeit muss der Klager belegen, dass eme Prufung des Aussetzungsantrages nach dcm dafür vorgesehe- 
nen Verfahren und innerhalb der ubhchen Fnsten mcht m der Lage ist, den Eintntt eines drohenden 
schwerwiegenden und nur schwer wiedergutzumachenden Schadens abzuwenden, der sich aus der sofor- 
tigen Durchselzung des angegnffenen Aktes ergabe Denn die Unmittelbarkeit dieser Gefahr ist m die- 
secn Falle derart erhebhch, dass die normale Dauer fur die Prufung eines Aussetzungsantrags unzumutbai 
ware “

301 Siehe M van Damme, De Raad van State als administrative cassatierechter, TBP 2000, S 69, D Renders/ 
G Pijcke, La procédure en cassation administrative, APT2006, Sonderausgabe, S 299 ff.

302 Belgisches Staatsblatt, 112 2006
303 In Bezug auf Mmderjahnge siehe Staatsrat, 19 112009, Nr 198 037
304 Siehe VerfGH, Nr 38/2010,22 4 2010, siehe oben Rn 119 f
305 Renders (Fn 138), S 351
306 M Osivald, La procédure en cassation administrative ou l’itinéraire d’une requête pas comme les autres, 

m Martens, Saisir le Conseil d’État et la Cour européenne des droits de l’homme, 2013, S 89 ff
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Streitigkeiten betreffend die Bestimmung der kommunalen Mandatstrager 
bestnmnter Gememden mit Sonderrechten, Beschwerden nach Art 15(er des 
Gesetzes vom 4. Juh 1989 uber die Deckelung und die Uberprufung der Wahl- 
kampfausgaben im Rahmen der Wahlen zu den Kammern des Bundesparla- 
ments sowie Beschwerden m Bezug auf die Parteienfmanzierung und die offene 
Haushaltsrechnung der pohtischen Parteien307

c) Verfahrensgrundsatze

aa) Unparteilichkeit und Unvoremgenommenheit
Die Mitgheder der Abteilung fur Verwaltungsstreitsachen werden vom Konig auf 129 
Lebenszeit emannt und gemeBen praktisch dieselbe Unabhangigkeit wie Richter 
der ordenthchen Genchtsbarkeit308 (Art. 151 § 1 Belg Verf.) Unabhangigkeit und 
Unparteihchkeit bilden die grundlegendsten Wesensmerkmale des Richteramtes 
und werden im Ubngen auch durch Art 6 EMRK vorausgesetzt. Beim Staatsrat 
besteht dabei allerdings die Besonderheit, dass er sowohl beratendes als auch recht- 
sprechendes Organ ist Der EGMR beschaftigte sich bereits mehrmals mit der 
Frage, ob ein solches Organ mit Doppelfunktion den Anforderungen an die objek- 
tive Unparteihchkeit des Richters genugt 309 Nach Ansicht des Verfassungsgerichts- 
hofes folgt aus der Rechtsprechung des EGMR, dass allem die Tatsache, dass ein 
Organ sowohl eine beratende als auch eine rechtsprechende Funktion besitzt, noch 
mcht die Prmzipien der Unabhangigkeit und Unparteilichkeit des Richters ver- 
letzt.310 Dies wird dadurch unterstnchen, dass die Mitgheder der Abteilung fur Ver- 
waltungsstreitsachen gem Art. 61 WerwSSRE und Art 29 Abs 2 KGSR m Verfah
ren uber Nichtigkeitsklagen gegen Erlasse oder Rechtsverordnungen, zu denen sie 
bereits zuvor im Rahmen des Verfahrens vor der Gesetzgebungsabteilung em Gut- 
achten erstellt haben, mcht entscheidungsbefugt smd
Dariiber hinaus hat em Mitghed der Abteilung fur Verwaltungsstreitsachen odei 130 
des Auditorats der Kammer oder dem Generalauditor gem. Art 62 Abs 2 
WerwSSRE anzuzeigen, wenn er Kenntnis von Grunden hat, die m Bezug auf 
seme Person die Besorgms der Befangenheit begmnden konnen Es obhegt dann 
der betroffenen Kammer bzw. dem Generalauditor, zu entscheiden, ob das Mitghed 
bzw. der Auditor von der Sache ausgeschlossen werden muss Wird em Mitgked des 
Staatsrates von einer der Parteien wegen Besorgms der Befangenheit abgelehnt, 
kann er durch emen mit Grunden versehenen Antrag gem Art. 64 WerwSSRE 
eine Entscheidung zu dieser Frage herbeifuhien311 Die Grunde fur eine Ablehnung 
wegen Besorgms der Befangenheit ergeben sich aus Art 61 WerwSSRE, Art 29 
Abs 2 KGSR312 und Art. 828 Code judiciaire

iï, TBP 2000, S 69, D Renders! 
sgabe, S 299 ft

requête pas comme ies autres, 
l’homme, 2013, S 89 ££.

307 Belgisches Staatsblatt, 20 7 1989
308 Sohier (Fn 4), S 1
309 EGMR, Nr 14570/89, Urteü vom 28 91995 - Procola/Luxemburg, EGMR, Nr 39343/98, Urteil vom 

6 5 2003 - Kleyn u a /Niederlande, EGMR, Nr 65411/01, Urteil vom 9112006-Sacdor Lormines/Frankreich
310 VerfGH.Nr 123/2011,7 7 2011
311 Staatsrat, 2611 1999, Nr 83 664
312 Staatsrat, 22 3 2007, AS B L Vrijheidsfonds, Nr 169 314
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bb) Entscheidung mnerhalb angemessener Fnst

131 Als rechtsstaatlicher Bestandteil emes fairen Verfahiens gilt auch vor beigischen 
Verwaltungsgenchten das Recht auf eine Entscheidung mnerhalb emer ange- 
messenen Fnst Dem hegt auch der Gedanke zugrunde, dass sich lange hinzie- 
hende Verfahren die Beweisermittlung erschweren oder diese sogar ganzhch 
unmoghch machen,313 was nicht nur der Rechtssicherheit schadet, sondera auch 
die Gefahr birgt, das Vertrauen der Burger zu erschuttern.314 Das Recht auf eine 
Gerichtsentscheidung uraerhalb angemessener Fnst fmdet sich auch m mternati- 
onalen Rechtsnormen, msbesondere Art 6 Abs 1 EMRK Demnach hat „[j]ede 
Person [. j ein Recht darauf, dass uber Streitigkeiten m Bezug auf ihre zivil- 
rechthchen Anspruche und VerpfUchtungen [ ] von einem unabhangigen und 
unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht m emem fairen Verfahren 
offentlich und mnerhalb angemessener Frisf315 verhandelt wird“. Der Begriff der 
„zivilrechthchen Anspruche und Verpfhchtungen” wird dabei - auch vom Staats- 
rat - weit ausgelegt und die Anwendbarkeit von Art 6 EMRK auch auf Verfah
ren vor den Verwaltungsgenchten angenommen.316 Da jedoch kemerlei gesetzh- 
che Définition dessen existiert, was konkret unter emer angemessenen Frist zu 
verstehen ist, muss diese durch die Rechtsprechung naher prazisiert werden

132 Dem Kassationshof zufolge ist die „angemessene Fnst“ îSv Art. 6 Abs. 1 
EMRK dei Zeitraum, mnerhalb dessen bei emer offentlichen Klage gegen eine 
Person die Untersuchungen abgeschlossen und die Klage entschieden werden 
muss317 Die Angemessenheit der Fnst im konkreten Einzelfall bestimmt sich 
dabei unter Berucksichtigung verschiedener Aspekte und richtet sich nach der 
Komplexitat des jeweihgen Sachverhalts, dem Beitrag der Parteien zur Aufkla- 
rung der Streitigkeit, deren Verhalten sowie der Bedeutung des Verfahrens

133 Auch im Rahmen des geregeîten Widerspruchsverfahrens zwmgt der allgememe 
Grundsatz guter und angemessener Verwaltung die Behorden dazu, im Verhalt- 
ms zum Burger bestimmte Grundsatze emzuhalten und eine angemessene Fnst 
fur die Entscheidungsfmdung zu wahren318 Die von der Behorde einzuhaltende 
angemessene Fnst fur die Vornahme emer MaBnahme begmnt dabei, sobald sie 
m der Lage ist, diese zu erlassen Im Rahmen des geregeîten Widerspruchsver- 
fahrens bezieht sich die Angemessenheit der Entscheidungsfnst somit sowohl 
auf „die Dauer zwischen Emlegung des Widerspruchs und der Entscheidung hie- 
ruber als auch auf die Dauer zwischen dem Empfang der Stellungnahmen durch 
die entscheidende Behorde und dem Erlass der angegnffenen Entscheidung”.319

§ 128 Verwaltungsgerichtsbarkeit m Europa Institutionen und Verfahren

313 Kass, 22101986, Pas 1986,1, S 243, Schlussantrage des GA E Knngs
314 Staatsrat, 4 10 1997, Nr 67 981, 1998, TB P, S 229
315 Hervorhebung durch den Autor
316 Staatsrat, 14 21986, Nthard, Nr 26180, Staatsrat, 16 31990, Declève, Nr 34 370, Staatsrat, 20 31992, 

Reynier, Ni 39 098
317 Kass, 20 3 2000, Journal des Tribunaux de Travail 2000, S 283
318 Zur Frage der uberlangen Verfahrensdauer siehe msbesondere EGMR, Nr 12919/87, Urteil vom 

12101992 - Boddaert/Belgien, Rn 39
319 Staatsrat, 12 3 2009, S PRL JW Trans Terrassements, Nr 191385, Staatsrat, 4 2 2002, S A Carrières 

unies de porphyre, Nr 103 139
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Em IGager, der sich mit emer unverhaltmsmaBig langen Verfahrensdauer kon- 
frontiert sieht, kann einen Staatshaftungsanspruch geltend machen 320 Ist eme 
Entschadigung moghch, kann er die uberlange Verfahrensdauer hmgegen mcht 
als Klagegrund fur eme Aufhebung des zum Abschluss dieses uberlangen Ver
fahrens ergehenden Genchtsurteils geltend machen321

cc) Beweislast und Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit 
des Genchts mit dem Klager

Das Verfahren vor dem Staatsrat ist grofitenteils ein Untersuchungsverfahren 
Dies folgt unnuttelbar aus dem objektiven Wesen der Klagen vor dem Staats
rat 322 Bereits îm Bencht an den Regenten vom 23. August 1948 uber das Verfah
ren vor der Abteilung fur Verwaltungssachen des Staatsrates wurde hierzu aus- 
gefuhrt, dass „[e]s [...] gerade dem Richter, und mcht den Streitparteien oder 
deren Rechtsbeistanden, obhegt, das Verfahren zu leiten, weil der Gedanke 
einer Verwaltungsgerichtsbarkeit selbst untrennbar mit der Idee des Allgemein- 
mteresses verbunden ist. Jede andere Herangehensweise wurde es den Parteien, 
die naturhch versucht waren, îhre personhchen Vorstellungen und Interessen 
dem Allgemeuimteresse vorzuziehen, erlauben, die Entscheidung eines Rechts- 
streits hmauszuzogern, damit wurde es emer Behorde ermoglicht, aile ihr zur 
Verfugung stehenden Mittel einzusetzen, um - entgegen der Rechtslage - die 
Rechtswirkungen ihrer gesetzeswidrigen MaBnahme langer aufrechtzuerhalten 
Aus diesem Grund leitet m Frankreich, wie auch m den Niederlanden, der 
Staatsrat selbst das Verfahren “323 Folge dieses Grundsatzes ist, dass der Klager 
kemen Nachweis fur die behauptete Rechtswidngkeit der angegnffenen MaB
nahme erbrmgen muss Vielmehr hegt die Beweislast bei der Behorde, welche 
die MaBnahme erlassen hat (diese wird als beklagte Partei bezeichnet), sie hat 
darzulegen, dass die angegriffene MaBnahme rechtmaBig ist.

Allerdmgs wird der Klagegegenstand durch den Klageantrag bestimmt und 
umgrenzt Dieser kann grundsatzlich mcht ausgedehnt werden, es sei denn der 
Klager konnte keme Kenntnis von emem weiteren, eme Ruge begrundenden 
Gesichtspunkt haben Der Klageantrag muss daruber hmaus die Klagegrunde, 
d h eme „hinreichend klare Benennung der verletzten Vorschrift und der Art 
und Weise dieser Verletzung"324 anfuhren Gleichwohl verzichtet der Staatsrat 
grundsatzlich auf unnotigen Formahsmus und akzeptiert auch schlecht formu- 
lierte Antragsgrunde oder ungenau bezeichnete Vorschnften, Solange der Wille 
des Klagers ersichtlich ist.325 Er lasst hierbei îm Allgemeinen Nachsicht walten, 
insbesondere wenn die Klage ohne anwaltlichen Beistand erhoben wurde So hat 
er emem Aussetzungsantrag wegen hochster Dnnghchkeit stattgegeben, der sich 
daiauf beschrankte, den Staatsrat zu „bitten, die Anordnung, memen Club

r 34 370, Staatsrat, 20 31992, r
£ 320 Kass, 28 9 2006, Pas 2006, 1, S 1870

321 Zivilgencht Brüssel, 15 10 2009, JT 2010/12, S 195
R, Nr 12919/87, IJrtesl vom ; 322 A Feyt, La procédure en annulation devant le Conseil d’État, m Martens (Fn 306), S 50

I 323 Beigisches Staatsblatt, 23/24 8 1948
tsrat, 4 2 2002, SA Carrières ; 324 Staatsrat, 10 2 2009, Blees, Nr 190 283

325 Staatsrat, 15 6 2011, Stadi Commes-Warneton, Nr 213 850
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abends um 22 Uhi zu schlieBen, aufzuheben Kann man mir meme Lebensgrund- 
lage wirklich grundlos entziehen, nachdem ich mir 24 Jahre mchts zu Schulden 
habe kommen Iassen?“326 Allerdmgs vertritt der Staatsrat entgegen der Auffas- 
sung der ordentlichen Gerxchte, dass der Grundsatz, nach dem em ordentliches 
Gencht von Amts wegen den auf die vorgebiachten Tatsachen anzuwendenden 
Rechtsrahmen ermitteln muss, „mcht fur em Gencht giit, das die objektive 
RechtmaBigkeit emer îhm vorgelegten Verwaltungsentscheidung zu wurdigen 
hat“327.

dd) Recht auf Unternchtung, Zugang zu den Dokumenten der Verwaltung

137 Art 32 Belg Verf sieht seit 1993 die Transparenz von Verwaltungsentscheidun- 
gen vor, insbesondere um es „Personen, die eme Klage vor Gencht erwagen, zu 
ermoghchen, von emem Vorgang vor Anrufung des Genchts Kenntms zu erlan- 
gen und eme Klage nur m Kenntms der tatsachkchen Sachlage zu erheben“328 
Diese Transparenzpfhcht versetzt den Burger m die Lage, die Verwaltung zu 
kontrolheren.329 Sie ist durch foderale Gesetze und Gesetze der foderierten Teil- 
gebiete naher ausgestaltet Gleichzeitig wurden Beschwerdemogkchkeiten 
geschaffen, falls die Herausgabe emes Dokuments der Verwaltung verweigert 
wird 330 Em Gesetz vom 11 Apnl 1994 uber die Offenthchkeit der Verwaltung331 
bekraftigte das Recht emes jeden Burgers, Emsicht m ihn betreffende Verwal- 
tungsunterlagen zu nehmen, eine Abschrift davon zu erhalten und gegebenen- 
falls dann enthaltene fehleihafte Angaben benchtigen zu lassen Zu diesem 
Zweck wurden auf den unterschiedkchen staathchen Ebenen Kommissionen fur 
den Zugang zu Verwaltungsdokumenten eragerichtet.

138 Durch diesen Zugang kann der Burger im Streitfall mit der Verwaltung sich 
„Waffen“ verschaffen, mit denen er sich zur Wehr setzen kann 332 Dabei verhm- 
dert der oben erlàuterte Grundsatz der Entscheidung mnerhalb emer angemes- 
senen Frist,333 dass es zu Schnellverfahren kommt und dadurch das Recht des 
Burgers auf Emsicht der Dokumente der Verwaltung ausgehebelt wurde.334 Der 
Staatsrat achtet darauf, dass die emem Burger rm Rahmen emer Ladung ernge- 
raumte Frist lang genug ist, damit dieser ausreichend Gelegenheit hat, Emsicht 
m seme Verwaltungsunterlagen zu nehmen und seme Erwiderungen entspre- 
chend vorzubereiten 335 Im Ubngen ist die beklagte Behorde im Verlauf des Ver-

§ 128 Verwaltungsgenchtsbarkeit in Europa Insîitutionen und Verfahren

326 Staatsrat, 3 61996, Van Calbergh, Nr 59 837
327 Staatsrat, 6 3 2015, Croisez und Janssen, Nr 231133
328 Siehe insbesondere Staatsrat, 14 10 1996, S A Électrification du Rail et Duchêne, Nr 62 547, Staatsrat, 

18 6 1997, MJ, Nr 66 860, Staatsrat, 18 61997, Matagne et Albert, Nr 66 861, JT 1998, S 256 mit Anm v 
D Garabedian/F Jongen, La publicité de l'administration, JT 1995, S 777, Staatsrat, 18 6 1997, Matagne et 
Dossogne, Nr 66 862, Staatsrat, 16 3 2001, Louis, Nr 94 092

329 Renders (Fn 1), S 523
330 C de Terwagne, L’accès du public à l'information détenue par l’administration, RBDC 1996, S 107
331 Belgisches Staatsblatt, 10 61994
332 Siehe z B Staatsrat, 18 61997, Matagne, Nr 66 860
333 Siehe oben Rn 131 f£
334 Staatsrat, 27 51992, Fosse, Nr 39 491, Staatsrat, 11 11 1996, Herremans, Nr 61682, siehe auch oben Rn 137
335 Staatsrat, 2210 1974, Buyle, Nr 16 686, SIg (RACE) 1974, S 1028, Staatsrat, 12 31990, Meurant, 

Nr 34 319, SIg (RACE) 1990, S 10
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fahrens der Nichügkeitsklage verpflichtet, die vollstandigen Unterlagen zum 
emschlagigen Sachverhalt offenzulegen. Der zustandige Auditor kaun die Nach- 
reichung fehlender Unterlagen verlangen Kommt die Behorde dieser Verpfhch- 
tung mcht nach, d h legt sie „innerhalb emer festgelegten Frist die Verwaltungs- 
unterlagen mcht [vor], gilt unbeschadet der Vorschrift des Art llbis KGSR der 
vom Klager vorgetragene Sachverhalt als erwiesen, es sei demi, es handelt sich 
um offensichthch unzutreffende Tatsachen“33â Die Gewahrung von Emsicht in 
die Prozessakten obliegt der Kanzlei des Genchts. Diese ist befugt, sich aile 
Unterlagen und Infonnationen zu Rechtssachen geben zu lassen, mit denen der 
Staatsrat befasst ist
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ee) Die Rolle Dritter im Verfahren

GemaB Art 21 bis KGSR konnen Dntte, deren Interessen337 von der Entschei- 139 
dung emes beim Staatsrat anhangigen Verfahrens beruhrt smd, diesem beitreten 
Em Interesse an emer Verfahrensbeteikgung kann u U bestehen, wenn em Drit
ter von emer genchthch angegriffenen VerwaltungsmaBnahme begunstigt wird 
Dieser erhalt durch den Verfahrensbeitntt die Moghchkeit, seme durch die 
Klage beruhrten Belange zu verteidigen Der Antrag auf Beteihgung am Rechts- 
streit muss mnerhalb von 30 Tagen emgereicht werden, nachdem der mogliche 
Verfahrensbeteiligte em entsprechendes Schreiben der Kanzlei des Staatsrates 
erhalten hat338 bzw nachdem im Belgischen Staatsblatt eine Bekanntmachung 
uber die Moglichkeit, gegen eine Rechtsverordnung Nichtigkeitsklage zu erhe- 
ben, veroffentlicht wurde Em Beitritt zu emem spateren Zeitpunkt ist nur zulas- 
sig, wenn dadurch das Verfahren m kemerlei Hinsicht verzogert wird GemaB 
Art llbis KGSR konnen beitretende Parteien zur Unterstutzung des Antrags 
des Klagers keine anderen als die m der verfahrenseinleitenden Antragsschrift 
erwahnten Klagegrunde vorbringen,339 es sei denn em zusatzhchei Klagegrund 
ergibt sich fur die antragstellende Partei erst aus der Emsicht der Verwaltungs- 
akten.340 Em Verfahrensbeitntt erfolgt oftmals auf eigene Initiative des Beitre- 
tenden Die Verwaltungsstreitsachenabteilung kann aber auch von sich aus 
Dritte embeziehen

ff) Offenthchkeit des Verfahrens und der Urteilsverkundung

GemaB Art 22 Abs 1 KGSR erfolgt die Vorermittlung zu emer Klage grundsatz- 140 
lich schriftlich Der Staatsrat kann die Parteien aber auch laden und anhoren 
Die mundliche Verhandlung ist dann jedoch offentlich,341 wobei die Offenthch- 
keit im Falle emer Sittkchkeitsangelegenheit ausgeschlossen werden kann Auch 
die Urteilsverkundung erfolgt offentlich Das Urteil wird den Parteien gem 
Art 36 Abs 1 WerwSSRE zugestellt Aile Urteile und Nichtannahmebeschlusse

tion, RBDC 1996, S 107

682, siehe auch oben Rn 137 
taatsrat, 12 3 1990, Mettront,

336 Staatsrat, 1010 2013, Avala, Nr 225 050
337 Staatsrat, 2 2 2011, Stoclet, Nr 210 958
338 Siehe Art 52 § 1 Abs 1 WerwSSRE
339 Siehe Staatsrat, 21112006, S PRL Gantes services, Nr 164 977
340 Staatsrat, 2 10 2014, Henn, Nr 228 619
341 Art 28 KGSR
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von Revisionsantragen werden veroffenthcht - seit 1994 vollstandig in elektrom- 
scher Form342 und m der Sprache der Urteilsverkundung auf der Internetseite 
des Staatsrates (httpV/wwwraadvst-consetat be) Hierdurch erhalt die Offent- 
lichkeit - wie von Art 28 Abs. 3 KGSR vorgesehen - Zugang zu den Urteilen des 
Staatsrates.

141 Urteile und Nichtannahmebeschlusse m Auslanderrechtsstreitigkeiten werden 
hingegen nur veroffenthcht, wenn dies fur die Rechtsprechung oder das Rechts- 
gebiet von Bedeutung ist Dabei erfolgt stets eme Anonymisierung des Klagers. 
Bei allen anderen Verfahrensarten wird der Name einei Partei nur unkennthch 
gemacht, sofem dies ausdruckhch wahrend des Verfahrens begehrt wird

gg) Genchtsgebuhren
142 Seit 2007 sieht Art 1022 Code judiciaire fur Verfahren vor den ordenîhchen 

Genchten eine Verfahrensentschadigung in Form „eine[r] pauschaie[n] Beteili- 
gung an den Anwaltsgebuhren und -honoraren der Partei, die Recht erhalten 
hat“, vor Somit erhalt die obsiegende Partei von der anderen fur îhre Prozess- 
kosten eme Entschadigung, deren Hohe sich u a nach der Bedeutung der Streit- 
sache nchtet Art 1022 Code judiciaire gilt jedoch nicht fur Verfahren vor dem 
Staatsrat

143 Zwar hat Art 30 KGSR die Zahlung fur Kosten m Form emer „Stempelgebuhr“ 
m Hohe von 200 Euro fur Nichtigkeitsklagen und Aussetzungsantrage bzw 
150 Euro bei Antragen zum Verfahrensbeitritt eingefuhrt Diese entspncht 
jedoch nicht îm Entferntesten einer Prozesskostenerstattung Infolgedessen 
lehnte der Staatsrat eine Entschadigung des Klagers - gleich welcher Art - bis 
2014 auch konsequent ab.343 Der Klager hatte sich vielmehr an ein Zivilgericht zu 
wenden, wo er die Wiedergutmachung seines erlittenen Schadens geltend 
machen kormte (die îm Zuge des Verfahrens vor der Verwaltungsgenchtsbarkeit 
an semen Anwalt gezahlten Gebuhren und Honorare wurden dabei aïs Schaden 
gewertet). Diese Praxis gmg auf die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtsho- 
fes zuruck,344 wurde jedoch 2014 weitreichend modifiziert Seitdem erlaubt es 
Art 30/1 KGSR dem Staatsrat, der obsiegenden Partei eme Verfahrensentscha
digung zuzusprechen Em konighcher Erlass legt Giundbetrag sowie Ober- und 
Untergrenze der Entschadigung fest, wobei die Art des Sachverhalts, die Bedeu
tung der Streitsache und die Fmanzkraft der unterhegenden Partei Berucksichti- 
gung fmden 345 Fur moghche Verfahrensbeteihgte existiert dagegen kemerlei 
Regelung zur Prozesskostenerstattung.

342 Vor 1994 wurden die Urteile in Papierform m der Amthchen Sammlung der Entscherdungen des Staats
rates {Recueil des Arrêts du Conseil d'État - RACE) verdffentbcht

343 Staatsrat, 4 3 2008, Dnes, Nr 180 510 „Aus den Vorarbeiten des Gesetzes geht emdeutig hervor, dass die 
Vorschnften uber die Verfahrensentschadigung als Bestimmungen uber eme Art der zivilrechthchen Haf- 
tung anzusehen smd{ D]er Antrag des Klagers ist damit auf eme Streitsache genchtet, die em burgerli- 
ches Recht zum Gegenstand hat, und infolgedessen gemalî Art 144 der Verfassung der Zustandigfceit des 
Staatsrates entzogen “

344 VerfGH, Nr 118/2009,16 7 2009
345 Konighcher Erlass vom 28 3 2014 (Belgisches Staatsblatt, 2 4 2014) Die Nermuog der besagten Betrage 

wurde auch m Art 67 des oben genannten Erlasses des Regenten erganzt)
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hh) Begrundungspfhcht

Art 149 Belg Verf sieht eine Begrundungspflicht fur jedes Rechtsprechungsor- 144 
gan vor,346 das gilt auch fur solche, die von den foderierten Teilgebieten Belgiens 
eingerichtet worden smd 347 Die KGSR greifen dies in Art 28 auf Damit besteht 
eme Begrundungspflicht bezuglich aller von den Parteien vorgetragenen Rechts- 
grunde.

d) Einstweihger Rechtsschutz
Das Aussetzungsantragsverfahren ermoghcht es dem Klager, den Vollzug einer 145 
VerwaltungsmaBnahme aus schwerwiegenden Grunden und bei Dringhchkeit 
aussetzen zu lassen348

4. Kontrolldichte und Urteil

a) Kontrolldichte 

aa) Uberprufung der Tatsachen
Die fur die Verwaltungsstreitsachenabteilung geltende allgememe Verfahrens- 146 
ordnung bestrmmt mchts Naheres uber die Art der Sachverhaltsdarstellung349 
Den Tatsachen kommt jedoch îm Rahmen des Verwaltungsprozesses als rem 
objektives Verfahren eme besondere Bedeutung zu Fehlt eine Darsteîlung des 
Sachverhalts im Antrag auf Nichtigkeitsklage, ist diese dennoch nicht automa- 
tisch unzulassig Das ist nur dann der Fall, wenn der Antrag „derart verschwom- 
men formuliert ist, dass dessen Gegenstand nicht [mehr] erkennbar ist“.350 
Hieraus folgt, dass der Klageantrag zwar grundsatzlich eme Darsteîlung des 
Sachverhalts umfassen muss, diese jedoch im konkreten Fall auch sehr kurz aus- 
fallen oder ganz weggelassen werden kann, wenn der Antrag bereits aus sich 
heraus verstandlich ist. Der vom Klâger vorgetragene Sachverhalt gilt, auBer 
wenn diese Tatsachen offensichthch unzutreffend sind, als nachgewiesen,351 wenn 
die beklagte Behorde nicht mnerhalb der dafur vorgesehenen Frist ihre Verwal- 
tungsdokumente ubermittelt352
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346 VerfGH, Nr 1/2009,812009, Erwagungsgrund B 3 4, siehe auch VerfGH, Nr 36/2009,4 3 2009, VerfGH, 
Nr 67/2009, 2 4 2009

347 Staatsrat, 15 2 2012, VZW mrichtende macht van de Vlaamse Kathoheke Hogeschool voor wetenschap & 
Kunst/Clara Faslenaekels, Nr 217 999

348 Siehe obeu Rn 122 f£
349 Renders (Fn 138), S 217 Mit „Sachverhaltsdarstellung“ ist logischerweise eine allgememe Zusammenfas- 

sung der Tatsachen gememt
350 Staatsrat, 42 1999, Nr 78562, Staatsrat, 17 4 2007, Kmel, Nr 185606, Staatsrat, 2642007, AS BL 

L’érabhere, Nr 170 591
351 Art 21 Abs 3 KGSR
352 Siehe oben Rn 138
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147 Ist eme nahere Untersuchung des Sachverhalts erforderlich, kann diese gem 
Art 25 KGSR vom Staatsrat angeordnet und entweder wahrend der Anhorung 
vor dem Staatsrat, voi emem Richter des Staatsrates oder einem Mitglied des 
Auditorats durchgefuhrt werden Zeugen konnen unter Eid vemommen, Sach- 
verstandige zu bestimmten Fragen gehort und „Beweisaufnahmen vor Ort“353 
durchgefuhrt werden.

bb) Uberprufung der ZweckmaBigkeit der angegriffenen MaBnahme
148 Der Staatsrat uberpruft rucht die ZweckmaBigkeit der angegriffenen Verwal- 

tungsmaBnahme Er priift ausschlieBIich deren formelle (Formvorschriften, Ver
fahren, Zustandigkeit) und materielle RechtmaBigkeit 354 Im Rahmen der Wurdi- 
gung der materiellen RechtmaBigkeit emer VerwaltungsmaBnahme uberpruft er 
allerdmgs auch das Vorhegen eines offensichthchen Beurteilungsirrtums. Liegt 
ein solcher Irrtum vor, ist die MaBnahme wegen VerstoBes gegen den Verhaltms- 
mafiigkeitsgrundsatz rechtswidrig Nach diesem muss die Behorde namhch die 
beschwerende MaBnahme und den ihr zugrunde liegenden Sachverhalt bzw das 
mit der MaBnahme verfolgte Ziel auf angemessene Weise mitemander in Ein- 
klang bringen Mit Urteil vom 19 Februar 1980 hob der Staatsrat erstmals eine 
Verwaltungsstrafe auf, die er in Anbetracht des dem IGager zur Last gelegten 
Sachverhalts als unverhaltmsmaBig erachtete.355 Die fehlerhafte sachhche Beur- 
teilung des der angegriffenen VerwaltungsmaBnahme zugrunde liegenden Sach
verhalts fuhrte zu deren Nichtigkeitserklaïung, da sie auf der Grundlage „emer 
offensichthch unangemessenen, irrtumhchen und m Bezug auf den Sachverhalt 
unverhaltmsmaBigen Emschatzung“356 erïassen worden war. Die Figur des offen- 
sichtlichen Beurteilungsirrtums ist somit em Fall der UnverhaltmsmaBigkeit bzw 
der Nichtvertretbarkeit und liegt erst, aber auch nur vor, wenn die Verwaltung 
eme MaBnahme jenseits jeder Angemessenheit erlasst357 Nach Ansicht von 
Marc Uyttendaele hat das Gesetz vom 29 Juli 1991 uber die formliche Begrun- 
dung der VerwaltungsmaBnahmen dem Staatsrat die Moghchkeit eroffnet, die 
Handlungen der Verwaltung mtensiver zu prufen, da dieser fortan m grundli- 
cher - und ubertriebener - Weise die Begrundung uberpruft 358 Der allgememe 
VerhaltmsmaBigkeitsgrundsatz - em Grundsatz an der Schmttstelle zwischen 
RechtmaBigkeits- und ZweckmaBigkeitskontrolJe - wird vom Staatsrat msge- 
samt jedoch mit Zuruckhaltung gehandhabt.

cc) Prufungskritenen
149 Dei Staatsrat uberpruft die angegriffene VerwaltungsmaBnahme auf seine 

RechtmaBigkeit Dabei kann die formelle von der matenellen RechtsmaBigkeits- 
prufung unterschieden werden

§ 128 Verwaltungsgerichtsbarkeit m Europa Institutionen und Verfahren

353 Siehe Ait 19 WerwSSRE
354 Kass, 3 31972, RCJB 1973, S 431
355 Staatsrat, 19 2 1980, Decoeck cJ Stadt Kortnjk, Nr 20 116, Pasmomie 1980, IV, S 202
356 M Leroy, Pouvoir discrétionnaire, compétence liée et compétence du Conseil d'État, Anmerkungen zu 

Staatsrat, 131 1989, Crombm, Nr 31755, APT 1990, S 311
357 Staatsrat, 21 81992, Viangn, Nr 40121, Staatsrat, 121 1998, Bekaoui, Nr 70 627
358 Uyttendaele (Fn 195), S 642
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Die angegriffene MaBnahme ist formell rechtmaBig, wenn die Behorde fur diese 150 
zustandig war und dabei die durch Gesetz odei Rechtsverordnung vorgeschrie- 
benen Formvorschriften, deren Verletzung zur Nichtigkeit der MaBnahme fuhrt, 
eingehalten wurden 359 Die Prufung der formellen RechtmaBigkeit erstreckt sich 
zum einen auf VerstoBe gegen die von Art 14bis Abs 1 KGSR als wesentlich 
angesehenen formalen Voraussetzungen, wie die Pflichten „zur Abstimmung, zur 
Embeziehung und zur Ubermittlung von Informationen, zur Einholung von Stel- 
lungnahmen und Verembarungen und zur Wurdigung von gieichlautenden Stel- 
lungnahmen und gememsamen Verembaiungen“ (concertations; associations, 
transmissions d’informations, avis, avis conformes, accords, accords communs)360, 
und zum anderen auf sonstige VerstoBe, die ais so schwerwiegend betrachtet 
werden, dass sie eme Nichügkeitserklarung der MaBnahme rechtfertigen Eme 
wesenthche Formvorschrift ist etwa die Pflicht der Regierung, vor der Ausarbei- 
tung einer Rechtsverordnung ein Gutachten der Gesetzgebungsabteilung des 
Staatsrates emzuholen, da „die Einholung emes Gutachtens des Staatsrates auf 
die Erwagung des Verfassungsgebers zuruckzufuhren ist, den Rechtsstaat zu 
schutzen und die mhaltliche und formale Quahtat der Gesetze und damit die 
Rechtssicherheit zu wahren; [...] em VerstoB gegen diese Formvorschrift ist 
[somit] von Amts wegen zu prufen “361 Allerdings bestimmt Art. 14bis Abs 2 
KGSR, dass „naturhche und junstische Personen, mit Ausnahme des Staates, der 
Gemeinschaften, der Regionen und der Gememsamen Gememschaftskommis- 
sion die Verletzung der [in Abs. 1] erwahnten Formvorschriften mcht geltend 
machen“ konnen.

Die materielle RechtmaBigkeitsprufung bezieht sich dagegen auf die mhaltliche 151 
Begrundung dei VeiwaltungsmaBnahme. Eine MaBnahme ist materiell rechts- 
widng, wenn sie inhalthch gegen eme hoherrangige Norm verstoBt Darunter 
fallt auch em offensichtlicher Beurteilungsfehler.362

Eme Nichtigkeitserklarung ist grundsatzhch emfacher aufgrund formeller 152 
Rechtswidngkeit zu erwirken als wegen mateneller Rechtswidrigkeit, da letztge- 
nannte eme mhaltliche Prufung der von der Behorde im Rahmen îhres Beurtei- 
lungsspielraums vorgenommenen Wurdigung des Sachverhalts erfordert. Auf
grund dieses behordhchen Spielraums ist die Kontrolldichte m emem solchen 
Fall erhebhch germger363

aBnahme auf seme 
m RechtsmaBigkeits-

/, s 202
;il d’Éîat, Anmerkungen zu 

527

359 Em gutes Beispsel ist Art 58 der koordmierten Gesetze vont 2 81966 tiber die Sprachenregelungen un 
Verwaltungsverkehr (Belgisches Staatsblatt, 2 81966), der bestimmt, dass „jeder Verwaitungsakt und 
jede Verwaltungsverordnung, die formell oder mateneil gegen die Vorschriften dieser koordmierten 
Gesetze verstoBen, [ ] nichtig" smd

360 Aufzahlung aus Art 14bis (mit Ausnahme der Kooperationsvereinbarungen, dte m Art 92bis genannt 
werden) des Sondergesetzes vom 8 81980 zur Institutionenreform und Vorschiage betreffend die Bezie- 
hungen zwischen dem Staat, den Gemeinschaften und den Regionen

361 Staatsrat, 612 2001, S A Roussel outdoor, Nr 101 557, siehe auch Staatsrat, 315 2012, Ince et Karolak, 
Nr 219 584

362 Siehe oben Rn 148
363 Sohier (Fn 4), S 66
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b) Das Urteü 

aa) Entscheidungsarten

153 Im Rahmen eines Aussetzungsantrags kann die Aussetzung des Vollzugs der 
angegriffenen MaBnahme fur die Zukunft beantragt werden364

154 Im Rahmen einer Nichtigkeitsklage365 366 kann der Staatsrat die angegriffene Ver- 
waltungsmaBnahme aufheben Er kann ferner, sofern dies moglich ist, emen 
rechtswidrigen Teil der MaBnahme abtrennen und nur diesen fur rnchtig erkla- 
ren In emem solchen Fall ist das Urteil eher als eine „Abanderung“ der MaB
nahme anzusehen Bestand die Rechtswidrigkeit ledighch m der Nichtemhaltung 
einer Formvorschnft, sah Art 38 KGSR in Folge der Reform von 2014 ursprung- 
lich die Moglichkeit vor, diesbezughch em Zwischenurteil zu treffen In diesem 
konnte die Verwaltung aufgefordert werden, die angegriffene MaBnahme so 
abzuandern, dass sie den formalen Anforderungen genugte Das Zwischenurteil 
gab hierbei sowohl die erforderhchen Anderungen als auch eme Fnst vor, in der 
diese vorzunehmen waren. Damit wurde em aus den Niederlanden bekanntes 
Heilungsverfahren aufgegriffen, das im Franzosischen als „boucle administrative“ 
(wôrtlich „Verwaltungsschleife“) bezeichnet wird (auf Niederlandisch „bestuur- 
hjke lus") Die parlamentanschen Unterlagen fuhrten naher aus, dass „[d]as 
Zwischenurteil [.. ] so genau wie moghch auf[zeigt], auf welche Art und Weise 
der VerstoB zu heilen ist. In diesem Fall teilt die betroffene Behorde dem Ver- 
waltungsnchter umgehend mit, ob sie die Moglichkeit, den besagten VerstoB zu 
heilen oder heilen zu lassen, wahrzunehmen gedenkt [ j Das abschlieBende 
Urteil zu der ursprunglichen Klage ergeht anschlieBend gegen die fehlerhafte 
und im weiteren Verlauf berichtigte (oder mcht berichtigte) VerwaltungsmaB
nahme/1366 Die „boucle administrative“ fand keine Anwendung, wenn der Form- 
fehler mcht binnen einer Fnst von drei Monaten behoben werden konnte (es sei 
demi, die Behorde wies nach, dass eine solche Behebung binnen emer angemes- 
senen Frist erfolgen konnte), wenn die (eigene) Entscheidungsbefugms der 
beklagten Behorde fur die Heilung mcht ausreichte, wenn die beklagte Behorde 
ausdruckhch die Anwendung des Heilungsverfahrens ablehnte oder wenn die 
Heilung der betroffenen VerwaltungsmaBnahme fur einen Abschluss des laufen- 
den Genchtsverfahrens ohnehin mcht genugte Bei erfolgreicher Heilung der 
VerwaltungsmaBnahme durch die Behorde wurde die Nichtigkeitsklage abgewie- 
sen, da die VerwaltungsmaBnahme nunmehr mit ruckwirkender Wirkung als 
gesetzeskonform galt Mit Urteil vom 8 Mai 2014 hat der Verfassungsgenchtshof 
das Heilungsverfahren, das im Rahmen der IGagen vor dem „Rat fur Genehmi- 
gungsstreitsachen" (emem vom flamischen Raumordnungsgesetzbuch geschaffe- 
nen flamischen Verwaltungsgericht) vorgesehen war, fur verfassungswidrig 
erklart.367 Zur selben Schlussfolgerung kam der Verfassungsgenchtshof auch m

§ 128 Verwaltungsgerichisbarkeit in Europcv Institutionen nnd Verfahren

364 Staatsrat, 25 10 2006, Martin, Nr 164 085, siehe dazu oben Rn 122Éf
365 Stehe dazu oben Rn 116f£
366 Pari Dok, Sénat, ordentliche Sitzungspenode 2012-2013, Nr 5-2277/1, S 4
367 VerfGH, Nr 74/2014, 8 5 2014
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semem Urteil vom 16 Juli 2015 zum Hedungsverfahren auf Bundesebene un 
Rahmen der Nichtigkeitsklage vor dem Staatsrat.368 Ern solches Heilungsverfah- 
ren verstoBe gegen den Grundsatz der Unabhangigkeit sowie den Grundsatz der 
Unpartedichkeit und Unvoremgenommenheit des Richters und damit gegen 
Grundsatze, die nach der Auffassung des Verfassungsgerichtshofes gemeinsam 
mit dem Grundsatz der Gewaltenteilung „das Grundwesen des Rechtsstaates“ 
ausmachen

bb) Moghchkeiten der Beurteilung der vom IGager vorgebrachten Klagegrunde
Der Staatsrat kann die vom Klager vorgebrachten Klagegrunde fur zulassig oder 155 
unzulassig erklaren 369 Im letztgenannten Fall ist der Klagegrund entweder m tat- 
sachlicher Hmsicht unbegrundet, weü er auf emer îrrtumlichen Annahme m 
Bezug auf den Sachverhalt370 oder emer mcht nachgewiesenen Behauptung371 
beruht, oder „fur die Losung des Rechtsstreites unerheblich [ist]“ 372 Es kann 
auch vorkommen, dass der vorgetragene Klagegrund nicht m den Zustandig- 
keitsbereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit falit

cc) Weitere Moglichkeiten der Behandlung emer Klage
Der Staatsrat kann femer eme Wiederaufnahme der Verhandlung beschlieBen,373 156 
die Rechtssache an das PJenum uberweisen,374 eine Frage im Vorabentschei- 
dungsverfahren dem Verfassungsgenchtshof, dem EuGH oder dem Benelux- 
Gerichtshof vorlegen,375 eme Sache aus der Genchtsterminliste streichen las- 
sen 376 das Verfahren aussetzen377 oder feststellen, dass eine Klage gegenstandslos 
geworden ist378

c) Rechtsfolgen dei Entscheidung
Urteüe des Staatsrates smd gem. Art. 37 Abs 1 WerwSSRE vollstreckbar 157
Die Aussetzung der Vollziehung emer VerwaltungsmaBnahme im Zug eines 158 
Aussetzungsantrags soll den Emtritt eines Schadens verhindern, der bei îhrer 
weiteren Durchsetzung entstanden ware Damit verfolgt sie den Zweck, „die tat- 
sachliche Wirksamkeit einer moghcherweise im weiteren Verfahren erfolgenden 
Nichtigkeitserklarung zu wahren“379.

368 Siehe VerfGH, Nr 103/2015,167 2015, Erwagungsgninde B 5 -B 15 und Anm v A Coppens, Exit be- 
stuurhjke lus, NjW 2015, S 690-691

369 A Wirlgen, Raad van State I Afdelmg Admmistratte, 3 Mjddelen en het arabtshalve aanvoeren vau 
middelen in het bijzonder, 2004, S 35 f

370 Staatsrat, 22121995, De Chafroff, Nr 57 238
371 Staatsrat, 23 21999, Chnstiaens, Nr 85 570
372 Staatsrat, 117 1997, Goethals-Clau, Nr 67 480, Staatsrat, 23 2 2000, David, Nr 85 556
373 Staatsrat, 7 7 2005, Dendoncker, Nr 147 476
374 Staatsrat, 30112000, Descutter, Nr 91191
375 Eine Vorlage an den Benelux-Gerichtshof erfolgt tatsdchhch auBerst selten
376 Staatsrat, 1911 1997, Nr 69 676
377 Staatsrat, 313 2009, S A European Air Transport, Nr 192 103
378 Staatsrat, 712 2009, Bagnoh, Nr 198 625
379 Staatsrat, 6 12 2001, AS B L Association des riverains et habitants des communes proches de l’aéroport de 

Charleroi Gossehes, Nr 101579, Staatsrat, 19 5 2009, lourde, Nr 193 445
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159 Die Nichügkeitserklarung emer VerwaltungsmaBnahme hebt sie mit Wirkung 
erga omnes und ex tune fur aile Burger auf380 Es handelt sich um die „Feststel- 
lung“ emei ab initio bestehenden Nichtigkeit,381 die sich auch auf andere MaB- 
nahmen erstrecken kann, die auf der Grundlage der nichtigen VerwaltungsmaB
nahme erlassen wurden

160 Art. 14ter KGSR bestimmt alierdmgs, dass die Verwaltungsstreitsachenabteilung 
„[a]uf Antrag einer beklagten oder beitretenden Partei, und wenn [sie] es fur 
notig erachtet, [ .] diejenigen Wirkungen der fur mchtig erklarten mdividuellen 
MaBnahme oder im Wege emer allgememen Verfugung diejenigen Wirkungen 
der fur nichtig erklarten Verordnungen an[gibt], die als endgultig zu betrachten 
sind oder die fur eine von der Verwaltungsstreitsachenabteilung festgelegte Frist 
vorlaufig aufrechterhalten werden [Dies] kann nur aus auBergewohnhchen 
Grunden, die emen Emgriff m das Legalitatsprmzip rechtfertigen, durch eme 
besonders begrundete Entscheidung und nach einer kontradiktorischen Ver- 
handlung angeordnet werden Dabei konnen die Interessen Dritter berucksich- 
tigt werden “ Diese aus Grunden der Rechtssicherheit382 aufgenommene Vor- 
schrift erweitert die bereits seit 1996383 m Bezug auf die Rechtswirkung von 
Verordnungen bestehende Moglichkeit, auf Antrag der beklagten oder emer bei- 
getretenen Partei die Rechtsfolgen der Nichtigkeitserklarung zu modifizieren384 
Die Verembarkeit der Regelung mit Art 10,11 und 13 i Vm Art 159 Belg Verf 
war Gegenstand emer Vorlagefrage an den Verfassungsgerichtshof (m der 
deutschsprachigen Rechtsterminoiogie m Belgien wird hierfur meist der Begriff 
„prajudizielle Frage“ verwendet). Es wurde teilweise kntisiert, dass Art. 14ter 
KGSR eme Abweichung von dem von Art 159 Belg Verf geschutzten Grund- 
satz bedeute bzw ermogliche, dass die MaBnahmen der Verwaltung rechtmaBig 
sem mussen. Der Verfassungsgerichtshof hat dem Gesetzgeber jedoch „eine 
angemessene Abwagung zwischen der Notwendigkeit, jede rechtswidrige Situa
tion zu bereimgen, und der Sorge, nach Ablauf emer gewissen Zeit bereits beste
hende Rechtspositionen und begrundete Erwartungen rucht mehr zu gefahrden“, 
zugestanden Die Ungleichbehandlung in Bezug auf die Inzidentkontrolle der 
GesetzesmaBigkeit nach Art 159 Belg Verf hat er fur angemessen erachtet.385

161 Neben der Nichtigkeitserklarung kann der Staatsrat verschiedene NebenmaB- 
nahmen treffen, msbesondere Vollzugshilfe und Anordnungen. Dabei ist auch

§ 128 Verwaltungsgenchtsbarkeit in Eut opa. Institutionen und Verfahren

380 Staatsrat, 712008, El Bahoudi, Nr 178 294 und Kass, 25 4 2013, APT 2013, S 354 f, Schlussantrage des 
GA T Werquin

381 Lejeune (Fn 122), S 212
382 P Nthoul, La modulation dans le temps des effets d’un arrêt d’annulation du Conseil d’État, RFDA 2013, 

S 1301-1307
383 Gesetz vom 4 81996 zur Anderung der KGSR (Belgisches Staatsblatt, 20 8 1996)
384 A Feyt/F Tulkens, L’impact du maintien des effets par le juge constitutionnel ou le juge administratif sur 

les questions de responsabilité, m Tblkens/Sautois (Hg ), Actualités en droit public administratif - La 
responsabilité des pouvoirs publics, 2014, S 94 ff.

385 Siehe VerfGH, Nr 18/2012, 9 2 2012, Erwagungsgninde B 9 4 und B101 sowie den Kommentar von M 
Nthoul, L’article 160 de la Constitution combiné avec le principe de sécurité juridique au détriment du 
principe de légalité une “arme à construction massive" dans les mains du Conseil d’État et de la Cour 
constitutionnelle Concernant le maintien temporaire des effets d’un règlement irrégulier, ART 2012, 
S 405-412, fur ein konkretes Beispiei siehe Staatsrat, 19 12 2013, Rijkens et consorts, Nr 225 923
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die Verhangung emes Zwangsgeldes mogkch,386 was vom Verfassungsgerichtshof 
als zulassig erachtet wurde „Das Zwangsgeld stellt em Zwangsmittel dar, um die 
Vollstreckung emer gerichtlichen Entscheidung, aus der eine Verpfhchtung zu 
emem Tun, Unterlassen oder Aushandigen folgt, zu erlangen Das Recht auf tat- 
sachliche Vollstreckung der Urteile der Genchte stellt emes der wesenthchen 
Merkmale emes Rechtsstaates dar “387 Vor Inkrafttreten des Gesetzes vom 
20 Januar 2014 war das Zwangsgeld nicht an den Klager zu leisten, sondem floss 
an einen Fonds fur die Verwaltung von Zwangsgeldem, welcher der Modermsie- 
rung der Verwaltungsrechtsprechung gewidmet war Seit der Gesetzesnovelle 
von 2014 kommt es zur Halfte dem Klager, zur anderen Halfte der Staatskasse 
zugute

Seit der Anderung von Art 144 Belg. Verf îm Jahr 2014 kann dem obsiegenden 162 
Klager - wie bereits ausgefuhrt - eine Entschadigung fur einen erlittenen Scha- 
den unmittelbar durch den Staatsrat388 zugesprochen werden, ohne dass er dafur 
vor den ordenthchen Gerichten eme Schadensersatzkiage nach Art. 1382 Zivilge- 
setzbuch (Code civil - Burgerhjk wetboek) erheben muss.389 Dabei hangt die 
Moghchkeit der Gewahrung einer Entschadigung mcht zwangslaufig von der 
Nichtigkeitserklarung der angegriffenen MaBnahme ab, sondera von deren 
Rechtswidrigkeit 390 Der Antrag auf Entschadigung muss bmnen einer Fnst von 
60 Tagen nach Zustellung des Urteils gestellt werden, das die Rechtswidrigkeit 
der VerwaltungsmaBnahme feststellt. Der darauf folgende Beschluss des Staats- 
rates muss dann mnerhalb von zwolf Monaten nach Zustellung des (ursprungli- 
chen) Urteils ergehen. Bei ilirer Entscheidung uber das Entschadigungsgesuch 
hat die Verwaltungsstreitsachenabteilung aile Umstande des Sachverhalts m 
Betracht zu ziehen, um „ein Gleichgewicht zwischen der klagenden und der 
beklagten Partei zu bewahren, msbesondere da die beklagte Partei mcht die 
Wahl der Verfahrensart hat“391 Das Verfahren uber Entschadigungsantrage folgt 
dem Grundsatz Electa una via, non datnr recursus ad altérant: Hat der Klager 
emen Antrag gestellt, kann er keme Klage mehr mit derselben Begrundung vor 
den ordenthchen Gerichten erheben

Weist der Staatsrat eme Klage ab, hat dieses Urteil Rechtskraft und Bmdungs- 163 
wirkung inter pai tes Die ordenthchen Gerichte vertreten allerdings nach wie vor 
die Auffassung, dass eine zuruckweisende Entscheidung des Staatsrates sie mcht 
daran hindert, eme vom Verwaltungsnchter als gesetzmaBig angesehene Verwal
tungsmaBnahme îhrerseits fur rechtswidng zu erklaren392

u Conseil d’État, RFDA 2013, 
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386 Siehe oben Rn 80 f und 122
387 VerfGH, Nr 56/2104,27 3 2014
388 Belleflamme/Sohier (Fn 119), S 39
389 Siehe oben Rn 34, 44, 49 f, 91 und 113 f£
390 Pari Dok, Sénat, 2012-2013, Nr 5-2233/1
391 Ebd
392 Siehe Kass, 22101970, RCJB 1972, S 316
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d) Rechtsmittel

aa) Letztmstanzhche Entscheidung
164 Gegen Urteile des Staatsrates gibt es keinen weiteren mnerstaatlichen Rechtsbe- 

helf

bb) Wiederaufnahme des Verfahrens
165 Eine Moglichkeit der Wiederaufnahme des Verfahrens besteht gem Art 31 

Abs 1 KGSR nur bei m kontradiktonschem Verfahren ergangenen Urteilen393 
Sie setzt voraus, dass entweder seit Verkundung des Urteils entscheidungserheb- 
hche Schnftstucke aufgefunden wurden, die durch Verschulden der Gegenpartei 
zuruckgehalten worden waren, oder das Urteil auf der Grundlage von als falsch 
erkannten oder fur falsch erklarten Schriftstucken ergmg Zustandig fur die Wie- 
deraufnahme ist dieselbe Kammer, die auch das ursprunghche Urteil gesprochen 
hat.394 Sie ist nur auf Antrag moghch

cc) Emspruch und Dritteinspruch
166 Ein Emspruch raumt emer rucht erschienenen Partei die erneute Gelegenheit 

ein, zur Sache vorzutragen, sofern sie zuvor daran gehmdert war395 Bei einem 
Drittemspruch handelt es sich um emen Rechtsbehelf, der „jedermann [offen- 
steht], der einen Einspruch gegen em Urteil emlegen will, das seine Rechtsguter 
beemtrachtigt und an dessen Verfahren weder er noch diejerugen, die er vertntt, 
als Partei teilgenommen haben“ 396 Die Voraussetzungen fur die Erhebung von 
Emspruchen und Dnttemspruchen legt gem Art 30 KGSR em komglicher 
Erlass fest.

167 GemaB Art. 17 §3 Abs 1 KGSR kann gegen Beschlusse uber emen Aussetzungs- 
antrag oder uber den Erlass vorlaufiger MaBnahmen weder Emspruch noch 
Drittemspruch eingelegt werden. Stattdessen kann gem Art. 17 §3 Abs 2 KGSR 
auf Antrag397 begehrt werden, emen solchen Beschluss zu widerrufen oder abzu- 
andern398

V. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit im 
europâischen Rechtsraum

1. AUgemeine Anmerkungen

168 Aile belgischen Genchte, also sowohl die ordenthchen Genchte als auch die Ver- 
waltungsgerichte, haben die Moglichkeit, un Rahmen emes Vorabentscheidungs-

§ 128 Verwaltungsgerichtsbarkeit in Europa Institutionen und Verfahren

393 R Andersen, Le recours en révision devant le Conseil d’État, FS fur G Baeteman, 1997, S 423-434
394 Art SOqumqmes Abs 2 WerwSSRE
395 Art 41 Abs 2 WenvSSRE
396 Art 48 Abs 2 WenvSSRE
397 Art 35 des koniglichen Erlasses vom 5 Dezember 1991 uber das einstweilige Rechtsschutzverfahren vor 

dem Staatsrat
398 Siehe Staatsrat, 2812 2001, Région wallonne, Nr 102 371
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verfahrens dem EuGH oder dem Benelux-Gerichtshof eine Frage vorzulegen 
Auf diese Weise wurde die Arbeitsweise der belgischen Verwaltungsgerichte m 
der Vergangenheit durch den europaischen Giundrechtsschutz maBgeblich 
beeinflusst Weitere wesentliche Impulse haben sich aus der Rechtsprechung des 
EGMR ergeben, da auch Urteile des Staatsrates einer Uberprufung durch den 
EGMR un Verfahren der Individualbeschwerde unterworfen werden konnen.399 
Dies zeigt sich u a darrn, dass die ursprunghche Unterscheidung zwischen bur- 
gerhchen und pohtischen Rechten unerhebhch ist, sofera es um die Wurdigung 
emes zivilxechthchen Anspruchs i.S.v. Art 6 EMRK geht.400

Das Unionsrecht wirkte auch auf Aufbau und Arbeitsweise der belgischen Ver- 169 
waltungsgenchtsbarkeit ein Dies ist m emigen Bereichen besonders spurbai So 
wurde etwa rm Bereich des Vergaberechts durch europaisches Sekundarrecht die 
Schaffung besonderer Rechtsmittelverfahren vorgeschneben Femer wurde mit 
der Emrichtung des Gerichts fur Auslanderrechtsstreitsachen die Richthme 
2005/85/EG des Rates vom 1 Dezember 2005 uber Mindestnormen fur Verfah
ren m den Mitgliedstaaten zur Zuerkennung und Aberkennung der Fluchthngs- 
eigenschaft umgesetzt

2. Àquivalenz- und Effektivitàtspiinzip; Verhaltnis der Verfassung 
zum Unionsrecht

Die umonsrechtlichen allgemeinen Grundsatze dei Aquivalenz und der Effekti- 170 
vitat sind eng mit dem Recht auf effektiven Rechtsschutz verknupft Nach dem 
Aquivalenzgrundsatz mussen VerstoBe gegen das Umonsrecht mhalthch und ver- 
fahrensrechtlich m gleicher oder gleichwertiger Weise geahndet werden konnen 
wie Verletzungen vergleichbarer nationaler Normen Das Effektivitatsprmzip 
verlangt daruber hmaus, dass die Mitghedstaaten einen effektiven gerichthchen 
Schutz emes dem Emzelnen durch Unionsrecht zuerkannten Rechts ermogli- 
chen Die Wirksamkeit des Umonsrechts wird zusatzhch durch die Entwicklung 
der Grundsatze der unmittelbaren Wirkung,401 des Vorrangs, der Emheit und der 
Effektivitat402 m der Rechtsprechung des EuGH gewahrleistet

Auswirkungen des Umonsrechts zeigen sich in immer mehr belgischen Gesetzen 171 
und Veiordnungen unterschiedlicher Bereiche. Auch die belgische Verwaltungs- 
genchtsbarkeit wendet daher zunehmend Europarecht sowie auch Volkerrecht 
an Dabei gewahrleistet die belgische Rechtsprechung das Zusammenspiel von 
Unionsrecht und nationalem Recht sowie die besondere Stellung des Umons
rechts un Normengefuge. Bezuglich der Reichweite dieser besonderen Stellung 
bestehen zwischen Kassationshof und Verfassungsgenchtshof jedoch unter- 
schiedliche Ansichten- 1971 hat der Kassationshof mit seinem Le 5/a-Urteil

"3 399 EGMR, Nr 1830/91, Urteil vom 9121994, Sene A, Nr 303-A - Ruiz Torija/Spamen
- 400 VerfGH, Nr 41/2002, 20 2 2002, Envagungsgrund B13

jge Rechtsschutzverfahren vor I 401 EuGH, Rs. C-26/62, ECLI EU C1963 1 - Van Cend en Loos/Admmistralie der Belastingen
î 402 EuGH, Rs C-6/64, ECLI EU C1964 66 - Costa/E NE L uad EuGH, Rs C-106/77, ECLI EU C1978 49 -

Ammimstrazione delle finanze dello Stato/Simmenlhal
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seine bisherige Rechtsprechung, die eher von emer duahstischen Auffassung des 
Verhaltmsses von Volkerrecht und nationalem Recht gepragt war, zugunsten 
ernes momstischen Ansatzes aufgegeben In diesem Urteil entschied der Kassati- 
onshof, dass îm Falle emer Kollision zwischen emer unmittelbar anwendbaren 
volkerrechtlichen Vorschrift und emer mnerstaatlichen Vorschrift der volker- 
rechthchen Regelung Vorrang zukommt 403 Dieser Vorrang des Volkenechts 
ergibt sich nach Auffassung des Kassationshofes bereits aus dem „Wesen des 
Volkervertragsrechts selbst“ 404 Mit dieser Rechtsprechung wurde klargestellt, 
dass die Genchte dem Vorrang des Volkerrechts Geltung zu verschaffen haben, 
mdem sie îm Konfhktfall em spater verabschiedetes, aber mit emer volkerrechtli- 
chen Norm unverembares (nationales) Gesetz mcht anwenden durfen 405 Der 
Kassationshof verfolgt so den Grundsatz des Vorrangs des Volker- und des 
Europarechts vor dem nationalen Recht, zumindest dann, wenn das internatio
nale Recht mnerstaathch unmittelbar anwendbar ist Durch Urteil vom 
16. November 2004 hat er seme Auffassung von der umfassenden Vorrangstel- 
lung des Volkerrechts noch emmal bekraftigt und betont, dass em „volkerrecht- 
licher Vertrag, der unmittelbare Wirkung entfaltet, Vorrang [auch] vor der Ver- 
fassung“ habe 406 Der Verfassungsgenchtshof vertritt hmgegen die Auffassung, 
dass keme Bestimmung der Verfassung Belgien erlaube, verfassungswidrige Ver- 
trage und Abkommen abzuschlieBen. Deshalb sieht er sich fur zustandig, m emer 
Nichtigkeitsklage oder nach Vorlage m emem Vorabentscheidungsverfahren em 
Zustimmungsgesetz zu emem volkerrechtlichen Vertrag fur mchtig oder fur ver- 
fassungswidng zu erklaren, wenn der besagte Vertrag Bestimmungen enthalt, die 
mit der Verfassung unverembar smd407 408

172 Auch der Staatsrat hat zur Frage des Verhaltmsses von nationalem und mtematio- 
nalem Recht eme eigene Rechtsprechung entwickelt Er bejaht die mnerstaatkche 
Verpfhchtung, nationales Recht moghchst volkerrechtskonform auszulegen und 
betont, dass diese Verpfhchtung msbesondere dann greife, wenn die mnerstaatli- 
che Norm eme Durchfuhrungsbestimmung zur betreffenden volkenechthchen 
Norm ist.4ÛS Dem Staatsrat zufolge gilt der Grundsatz der volkerrechtskonformen 
Auslegung selbst dann, wenn die volkerrechtliche Norm keme unmittelbare Wir- 
kung entfaltet. Im Orfinger-Urteil vom 19.November 1996 hat er entschieden, dass 
„im Kolhsionsfall zwischen emer nationalen Norm und emer m der mnerstaatli-

§ 128 Verwaltungsgenchtsbarkeit in Europa Institutionen und Verfahren

403 Kass, 27 5 1971, Pas 1971,1, S 887
404 Siehe jedoch Cambter {Fn 241), S 275, Fn 1
405 Siehe y Lejeune, Les rapports normatifs entre La constitution belge et Le droit international ou euro

péen dans l’ordre interne A l’aune des relations entre ordres juridiques primaires, RBDT 2012/2, S 390, 
siehe auch aïs Beispiel aus der neueren Rechtsprechung Kass, 15 12 2014, Rs Nr S12 0081 F, JLMB 
2015, S 1122, Anm v C Behrendt/M Vrancken, Deux principes bien distincts le principe de non-discri
mination et le principe de non-discnmination Qui, de la Cour constitutionnelle ou de la Cour de 
cassation, a le dernier mot en matière de droits fondamentaux7, RW 2014-15, S 1622, Arun v M Bossuy 
Dieses Urteil ist zu vergleichen mit demjemgen des VerfGH, Nr 86/2014,6 6 2014 Zu dieser Frage siehe 
auch P Popeher, Prcjudiciele vragen bsj samenloop van grondrechten Pnonteit voor beschemnng van 
grondrechten of voor de beschermmg van de tvet, RW 2009-10, S 55

406 Kass, 16112004, Pas 2004,1, S 1975, S 1801
407 VerfGH, Nr 12/94, 3 2 1994
408 Staatsrat, 23 11 1999, Nr 83 584, Revue du droit des étrangers 1999, S 715
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chen Rechtsordnung unmittelbare Wirkung entfaltenden volkerrechtlichen Norm 
die von dem volkerrechtlichen Vertrag vorgesehene Vorschrift Vonang gemeBt“ 
und dass „[ ] sich aus Sicht des belgischen Verfassungsrechts die Geltung der 
Auslegung der Romischen Vertrage durch den Europaischen Genchtshof aus 
Art. 34 der Verfassung ergibt, selbst wenn durch diese Auslegung Art. 8 und 10 der 
Verfassung m Teilen die Wirksamkeit entzogen wrrd“. Die Abteilung fur Verwal- 
tungsstreitsachen des Staatsrates folgt damit der Rechtsprechungslmie des 
EuGH,409 wonach sowohl die EMRK als auch die Romischen Vertrage Vorrang 
vor samthchen înnerstaatkchen Vorschnften emschheBhch der Verfassung 
haben,410 un Gegensatz hierzu schemt die Gesetzgebungsabteilung einer anderen 
Sichtweise zu folgen und weiterhm die Verfassung als hochste Vorschnft un Nor- 
mengefuge anzusehen411

3. Einstweiliger Rechtsschutz

Wie bereits erlautert kann îm Zuge der Nichtigkeitsklage ein Antrag auf Ausset- 173 
zung der angegnffenen VerwaltungsmaBnahme gestellt werden.412 Das gdt auch 
fur das offentliche Vertragswesen und msbesondere auch îm Vergaberecht

4. Klagebefugnis und Recht auf Zugang zum Richter (Schutznormfheorie)

Das Recht auf gerichthchen Rechtsschutz ist em allgememer Rechtsgrundsatz413 174
Es folgt auch aus Art. 6 EMRK Allerdings muss der Klager îm Rahmen einer 
Nichtigkeitsklage em eigenes, gegenwartiges, konkretes, unmittelbares und 
berechtigtes Rechtsschutzmteresse geltend machen Hierfur bedarf es der Gel- 
tendmachung emer Rechtsverletzung Das Rechtsschutzmteresse des Klagers ist 
zu bejahen, wenn die angegnffene VerwaltungsmaBnahme dessen personliche 
Rechtsstellung oder, mit Auswirkungen auf die personliche Lage des Klagers, die 
rechthche Situation emes Dritten (wie beispielsweise im Falle emer Ernennung 
m ein bestimmtes Amt) beruhrt. Allein der Nachweis, dass man Recht habe, 
begrundet noch kem hinreichendes Rechtsschutzbedurfms414
Auch das Recht auf Zugang zu Dokumenten der Verwaltung wurde durch das 175 
europaische Recht, einschlieBlich der EMRK, erhebhch beeinflusst Art 8 und 2 
EMRK sind Grundlage eines Rechts auf aktive Offenlegung der Verwaltungsdo-

409 Siehe Staatsrat, 5 10 1996, Orfinger, Nr 62 922, sowie P Vandernoot, Regards du Conseil d’État sur une dis
position orpheline l’article 34 de la Constitution, m Itinéraires d’un constitutionnaliste En hommage à 
Francis Delpérée, 2008, S 1609 ff, /-V Louis, L’article 25bis de la Constitution belge, RMC 1970, S 410 ff, 
S Gehlen, Hiérarchie des normes, APT 2006, S 20 ft

410 C Behrendt/F Bouhon, Introduction à la théorie générale de l’État, 32014, S 499
411 Staatsrat, Gutachten vom 2141999, Pari Dok, Sénat, 50 Legislaturpenode, Nr 2-329/1, S 94-101
412 Siehe obenRn 38, 80, 91,122ff, 158
413 VerfGH, Nr 81/2008, 27 5 2008, Erwagungsgrund B 40 2 und VerfGH, Nr 88/2012, 12 7 2012, Erwa- 

gungsgrund B 41
414 Staatsrat, 25 2 2011, Dakir und Dakir, Nr 211 554
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kumente der Behorden im Umwelt-415 und Gesundheitsrecht.416 Aus Art 10 
EMRK folgt zwar kem allgemeines Zugangsrecht,417 die Norm kann sich diesbe- 
zugiich jedoch in bestimmten Fallen als hilfreich erweisen418 Eme Verletzung des 
von Art. 6 EMRK gewahrleisteten Rechts auf wirksamen Zugang zu den Gench- 
ten kann aus einer abweisenden Entscheidung uber einen Antrag auf Zugang zu 
Verwaltungsdokumenten folgen419

176 Auch im Umonsrecht findet sich das Ziel, insbesondere m Umweltangelegenhei- 
ten, den Zugang zu Informationen, die Offentkchkeitsbeteüigung m Entschei- 
dungsverfahren und den Zugang zu den Gerichten zu starken Hierzu wurde die 
Aarhus-Konvention vom 25 Juni 1998 durch die Europaische Gememschaft und 
39 Staaten, unter îhnen Belgien, abgeschlossen und mit der Richtlime 2003/4/ 
EG420 m das Unionsrecht ubernommen Sie wurde m Belgien421 un flamischen 
Dekret vom 26 Marz 2004 uber die Offentlichkeit der Verwaltung, im walloni- 
schen Umweltgesetzbuch, im Gesetz vom 5. August 2006 uber den Zugang der 
Offentlichkeit zu Informationen in Umweltangelegenheiten sowie rm Gesetzer- 
lass vom 18 Marz 2004 uber den Zugang zu Informationen m Umweltangelegen- 
heiten in der Région Brussel-Hauptsladt umgesetzt.

§ 128 Verwaltungsgerichtsbarkeit in Europa Institutionen und Verfahren

5. Ausgleichsfunktion bei Feststellung von Schutzlucken

177 Seit 2014 muss eme vor dem Staatsrat oder emem anderen Verwaltungsgencht 
auf foderaler Ebene obsiegende Partei - wie bereits gesehen - fur eme Entscha- 
digung ihres erhttenen Sckadens mcht mehr zwangslaufig emen entsprechenden 
Antrag vor emem ordentkchen Gericht stellen Die Organe der Verwaltungsge- 
richtsbarkeit konnen nunmehr selbst uber die zivilrechtlichen Rechtsfolgen der 
von îhnen entschiedenen Rechtsstieitigkeiten befinden.422

6. Stellung im transnationale!! Rechtsschutzgefuge

178 Aïs Reaktion auf die Kritik msbesondere des EGMR an der zu langen Verfah- 
rensdauer m Auslanderangelegenheiten wurde 2006 das Gericht fur Auslander-

415 EGMR, Nr 14967/89, Urteil vom 19 21998 Rn 60 - Guerra/Itahen
416 EGMR, Nr 28957/95, Urteil vom 24 9 2002 Rn 29 - Goodwin/Veremigtes Komgreich, EGMR, Nr 30039/ 

96, Urteil vom 20 Mai 1998, Willy Brandt/Schweiz
417 D Deom/T Bombots/L Gallez, Les exceptions au droit d’accès aux documents administratifs, m Ren- 

ders (Hg ), L’accès aux documents administratifs, 2008, S 233
418 EGMR, Nr 19101/03, Urteil vom 10 7 2006 - Matky/Tschechische Repubhk, siehe D Vorhoof, Recht op 

toegang tôt bestuurs-documenten onderdeel van expressie- en informatievnjheid, Junstenkrant 2006, 
Nr 133, S 16

419 EGMR, Nr 23414/94, Urteil vom 9 6 1998 Rn 85 ff - McGinley und Egan/Vereimgtes Komgreich
420 Richtlime 2Q03/4/EG vom 28 Januar 2003 uber den Zugang der Offentlichkeit zu Umweltinformationen 

und zur Aufbebung der Richtlime 90/313/EWG des Rates, AB1 2003 Nr 41/26
421 Zu dieser Frage siehe D Jans, L’accès du public à l’information en matière d’environnement et la fédéra

lisation de l’État quelques libres réflexions, in Renders (Hg ) (Fn 417), 2008, S 621 ff
422 Siehe oben Rn 44, 49f, 91,113ff, 162
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Antrag auf Zu gang zu

rechtsstreitsachen geschaffen Auch hier ist eme Berucksichtigung des mternatio- 
nalen Rechts bei der Ausgestaltung des belgischen Genchtswesens erkennbar

7. Kooperation mit dem Europàischen Gerichfshof in Luxemburg
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Der EuGH verlangt von den Verwaltungsbehorden, das mnerstaathche Recht m 179 
einer mit dem Umonsrecht verembaren Weise auszulegen423 und mit diesem 
gegebenenfalls unverembare Vorschnften mcht anzuwenden 424

Auch Verwaltungsgerichte smd erstmstanzhche Umonsrichter. Es kegt somit auf 180 
der Hand, dass auch zwischen îhnen und dem EuGH eme enge Zusammenarbeit 
unerlasslich ist Im Rahmen emes Vorabentscheidungsverfahrens nach Art 267 
AEUV smd jedoch „nur die nationalen Genchte befugt [...], eme Vorlagefrage 
an den Europaischen Gerichtshof zu richten1'425 Dabei ist der Begriff „Gericht“ 
eigenstandig unionsrechthch auszulegen 426 Foighch stelit sich angesichts der viel- 
faltigen Zustandigkeiten des belgischen Staatsrates die Frage, wann sich dieser 
im Rahmen emes Vorabentscheidungsverfahrens als „nationales Gericht11 an den 
EuGH wenden kann. Entscheidet er uber Nichtigkeitsklagen wegen Uberschrei- 
tung von Amtsbefugnissen, uber Revisionsantrage, uber Entschâdigungsantrage 
aufgrund eines auBergewohnlichen Schadens sowie im Rahmen von Verfahren 
mit unbeschrankter Ermessensnachprufung, agiert er unbestritten als Gencht.
Somit handelt es sich bei emer Vorlagefrage m diesen Fallen um emen Akt der 
Kooperation zwischen Richtern î S v Art 267 AEUV Die Gesetzgebungsabtei- 
lung hmgegen hat ledighch eme Beratungsfunktion urne und ist daher kem 
Gencht i S v Art. 267 AEUV

Refuge

1er zu langen Verfah- 
ericht fur Auslander-

omgreich, EGMR, Nr 30039/ 

lents administratifs, m Ren-

8. Horizontale Kooperation (mit anderen Gerichten)

GemaB Art 26 des Sondergesetzes vom 6 Januar 1989 uber den Verfassungsge- 181 
nchtshof hat der Staatsrat Letzterem auf Antrag emer der am Verfahren betei- 
ligten Parteien jede Frage im Zusammenhang mit der Auslegung der Vorschnf
ten des Titels II (Grundfreiheiten) oder der Art 170 und 172 (steuerrechtliche 
Grundprmzipien) sowie des Art. 191 (Rechtsstellung der Auslander) Belg Verf 
vorzulegen Gleiches gilt m Bezug auf Fragen zur Auslegung der Kompetenzver- 
teilungsvorschriften'zwischen den Behorden der Foderation, der Gemeraschaf- 
ten und der Regionen

, siehe D Vorhoof, Recht op 
vnjheid, Junstenkrant 2006,

Sereinigtes Komgreich 
eit zu Umweltmformationen 
1/26
'environnement et îa fédéra- 
0S, S621ft

423 EuGH, Rs C-53/10, ECLI EU C 2011585 - Franz Mucksch
424 EuGH, Rs C-103/88, ECLI EU C 1989 256 Rn 30£ - Fratelh Coitanzo/Cotnune di Milano
425 P Gilhaux, Le renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes - L'expérience du 

Conseil d'État belge, APT 2003, S 2
426 EuGH, Rs C-24/97, ECLI EU C1993 118 - Corbtau/Administration des contribution, EuGH, Rs C-54/96, 

ECLI EU C 1997 413 - Dorsch Consult Ingemeursgeseüschaft/Bundesbaugesellschaft Berlin, EuGH, verb Rs. 
C-9/97 u C-118/97, ECLI EU C1998 497 - Pitkaranta, EuGH, Rs C-407/98, ECLI EU C 2000 367 - Abra- 
hamsson und Anderson, EuGH, Rs C-195/98, ECLI EU C 2000 655 - Osterretchischer Geiverkschaftsbund, 
EuGH, Rs C-17/00, ECLI EU C 2001651 - De Coster, EuGH, Rs C-182/00, ECLf EU C 200219 - Lutz u a
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182 Die obersten Genchtshofe dei europaischen Staaten haben sich in der Vereiiu- 
gung der Staatsrate und obersten Verwaltungsgerichte der Europaischen Union 
(ACA) zusammengeschlossen Ein Beleg for die Bedeutung dieser Vereimgung 
fur den Rechtsschutz des Burgers war die Arbeitstagung „Verstarkte Wirksam- 
keit der obersten Verwaltungsgerichte“, welche auf Initiative der ACA am 1. 
und 2 Marz 2012 in Brussel stattfand und eine rechtsvergleichende Analyse 
folgender Themen zum Gegenstand hatte die Zustandigkeit fur die Wiederher- 
steüung der Gesetzeskonformitat einer VerwaltungsmaBnahme, msbesondere 
mittels eines dafor vorgesehenen Heilungsverfahrens, die Zustandigkeit fur Ent- 
schadigungsantrage und Nichtigkeitsklagen sowie die tatsachhche Vollstreckung 
verwaltungsgenchthcher Entscheidungen

§ 128 Verwaltungsgerichtsbarkeit in Europa Institutionen und Verfafa en

VI. Erkenntnisse

183 Uber den Schutz des Burgers gegen YerwaltungsmaBnalimen in Belgien kann 
abschheBend zusammenfassend Folgendes festgehalten werden

184 In erster Lune basiert der Rechtschutz des Burgers gegen MaBnahmen der Ver- 
waltung auf zwei unterschiedlichen Mechanismen. Dabei legt der eine den 
Schwerpunkt auf die Ernrede der Rechtswidrigkeit einer VerwaltungsmaBnahme 
und ist zur Bewahrung der Normenhierarchie von jedem Gencht zu prufen Der 
andere und jungere baut hingegen auf die Verwaltungsgerichtsbarkeit Eme sol- 
che existiert zwar, jedoch ist die rechtliche Ausgestaltung ihrer einzelnen Zweige 
und Rechtsprechungsorgane diffus und der Rechtsrahmen uneinheitlich. Dabei 
kommt dem Staatsrat, der als Bundesorgan eme allgememe Zustândigkeit 
besitzt und gleichzeitig emziges Organ semer Art ist, eme herausragende Stel- 
lung zu Er begleitet das Handeln der offentkchen Verwaltung und wacht uber 
die Emhaltung der Rechtsstaatlichkeit und ihrer Prmzipien

185 In diesem Zusammenhang ist der Staatsrat fur unterschiedhche Verfahren 
zustandig Erstens erstellt die Gesetzgebungsabteüung begrundete Gutachten zu 
den Vorentwurfen fur Gesetze, Dekrete und Gesetzerlasse sowie zu den Entwur- 
fen fur Erlasse der foderierten Teilgebiete Belgiens Zweitens entscheidet die 
Abteilung fur Verwaltungsstreitsachen uber Nichtigkeitsklagen und ahndet 
damit Uberschreitungen der Amtsbefugmsse durch die Behorden Daruber 
hinaus kann sie m dringhchen Fallen den Vollzug emer angegriffenen Verwal
tungsmaBnahme aussetzen und gegebenenfalls einstweihge MaBnahmen an- 
ordnen Drittens kommt der Verwaltungsstreitsachenabteilung die Rolle emer 
Revisionsinstanz zu, sofern ein Revisionsantrag gegen em Urteil der Verwal
tungsgerichte gestellt wird Viertens ist diese Abteilung in den von den KGSR 
vorgesehenen Fallen auch zur unbeschrankten Nachprufong emer Entscheidung 
befugt, msbesondere zur unbeschrankten Ermessensnachprufung, beispielsweise 
bei Beschwerden im Rahmen von Gemeinde- und Provmzialwahlen. Funftens 
entscheidet die Abteilung fur Verwaltungsstreitsachen subsidiar und auf der 
Grundlage von Billigkeitserwagungen uber Antrage, die eine Entschadigung zur
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Wiedergutmachung emes von einer Verwaltungsbehorde verursachten auBeror- 
dentlichen Schadens begehren
Damit ist die Verwaltungsstreitsachenabteilung das domimerende Organ der 186 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, auch wenn diese m Belgien mcht stnngent mehrstu- 
fig aufgebaut ist Im Laufe des letzten Jahrhunderts hat dabei der genchtliche 
Rechtsschutz des Burgers eme bedeutende Entwicklung durchlaufen, msbeson- 
deie nach dem Zweiten Weltkneg Als Organ der Verwaltungsgenchtsbarkeit 
par excellence pruft der Staatsrat die formelle und materielle RechtmaBigkeit 
behordlicher Entscheidungen Daneben nehmen allerdmgs auch die Genchte 
der ordenthchen Gerichtsbarkeit nach wie vor Zustandigkeiten fur die Uberpru- 
fung einer VerwaltungsmaBnahme m Anspruch. Wenngleich ail diese Bemuhun- 
gen die Kontrolle der Exekutive bezwecken, um die Gefahr willkurhcher oder 
amtsmissbrauchlicher MaBnahmen zu verhindern, so leidet hierunter doch die 
Einheithchkeit des Systems

Der Staatsrat hat semen Arbeitsrhythmus zunehmend gefunden Fur die unter- 187 
schiedhchen Verfahrensarten bestehen recht klare Verfahrensvorschriften, die 
gleichzeitig dennoch auch Anpassungen erfahren haben, beispielsweise un 
Bereich der Rechtsfolgen emer Nichtigkeitsentscheidung

In emem Staat, der seme Burger vor der Gefahr willkurhcher MaBnahmen 188 
bewahren mochte, smd derartige Rechtsschutzmoglichkeiten m vielerlei Hinsicht 
unverzichtbar Als der Staatsrat geschaffen und damit eme kopermkanische 
Wende emgeleitet wurde, fand der Senator Orban die folgenden Worte „Ich 
betone, dass die strukturelle Reform, uber die wir hier gerade streiten, im 
Wesenthchen demokratischer Art ist In der Tat geht es darum, die Handlungen 
des Staates der GesetzmaBigkeit unterzuordnen. [ ] Der Rechtsstaatsgedanke 
bedeutet, dass die Tatigkeit des Staates emer Uberprufung durch ubergeordnete 
Instanzen unterworfen sem muss Der Staat kann sich genauso wemg wie der 
einzelne Burger festgelegten Rechtsformen entziehen “427

VIL Herausforderungen und Ausblick

Nach wie vor bestehen bzgl des m erster Linie vom Staatsrat - „halb Verwal- 189 
tungsgencht, halb Rechtsberater der Regierung und der gesetzgebenden 
Gewalt“428 - gewahrleisteten Rechtsschutzes des Burgers gegenuber der Verwal- 
tung offene Fragen und Herausforderungen Bereits 1984 merkten François 
Perm und Paul Lewalle an, dass „[d]as belgische System der Nichtigkeitsklage 
[ .] gut [sei] Aber es weist Lucken auf, die es daran hindern, groBartig zu 
sem.“429 Wie stellt sich also die heutige Lage dar?

427 Par! Anm , Sénat, auBerordenthche Sitzungspenode, 1946, S 79
428 Perin/Lewalle (Fn 33), S 2
429 Ebd, S 26
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190 Zunachst bietet das Verfahren zur Eraennung der Sîaatsrate Anlass zu Kritik, 
denn faktisch gibt es kemerlei effektive Klagemoglichkeit gegen solche Ernennun- 
gen Wie bereits erwahnt, steht einem mcht berucksichtigten Bewerber lediglich 
eme Beschwerdemoghchkeit zum Staatsrat selbst zur Verfugung430 Das Ernen- 
nungsverfahren ist, wie Michel Leroy schreibt, „mrgendwo medergeschrieben und 
wird oftmals verschwiegen Jede Stelle wrrd erner bestimmten Partei zugespro- 
chen, nach einem Parteienproporz, der ungefahr der Starke der Parteien in den 
Hausern des foderalen Parlaments entspricht “431 In seltenen Fallen gab die 
Ernennung emes Staatsrates auch Anlass zu kritischer Rechtsprechung.432

191 Zweiter Kntikpunkt ist, dass es die Fulle der bereits bestehenden Beschwerde- 
und Widerspruchsverfahren naturgemaB schwer raacht, das Verwaltungssystem 
m Ganze zu durchdrmgen Die Anzahl dieser Verfahren wird standig erweitert, 
um einen noch besseren Rechtsschutz zu gewahrleisten Dies wàre „sicherhch 
eme sehr lobenswerte Vorgehensweise [...], wurde sie nur besser durchdacht, es 
ist jedoch zu bedauem, dass sich diese Dynamik ohne ein Gesamtkonzept entwi- 
ckelt hat, wenn mcht sogar ganzhch au(3erhalb eines irgendwie strukturierten 
Systems “433

192 Dieses chaotische Gefuge der Verwaltungsgerichtsbarkeit wirft ein weiteres Pro- 
blem auf Wie bereits gesagt, hemmt em Widerspruch vor der nachsthoheren 
Stelle mcht m allen Fallen die Frist fur eme Klageerhebung vor dem Staatsrat.434 
Dies kann zur Erhebung von Klagen fuhren, obwohl sich der Streitfall dann 
moglicherweise erledigt

193 Hmzu kommt, dass die Koexistenz zweier Rechtswege gegen Verwaltungshan- 
deln - vor den Verwaltungsgerichten und vor den ordenthchen Genchten - zu 
teils undurchsichtigen Zustandigkeiten fuhren kann und manche Autoren dazu 
veranlasst, emen wehmutigen Bhck zuruck auf die Zeit des monistischen Sys
tems zu werfen, m der ausschheBhch die ordenthchen Genchte mit Klagen 
befasst werden konnten 435 Ob aber ordenthche Genchte grundsatzhch besser 
m der Lage smd, uber verwaltungsrechtliche Streitfalle zu entscheiden, kann 
bezweifelt werden - insbesondere schon allein aufgrund der stetig wachsenden 
Anzahl und Komplexitat der anzuwendenden Rechtsnormen Die Existenz 
des Staatsrates als m der Verfassung verankertes Entscheidungsorgan fur Ver- 
waltungsstreitigkeiten wird derzeit in der Literatur ohnehm mcht m Frage 
gestellt

§ 128 Verwaliungsgerichtsbatkeit in Europa Institutionen und Verfahren

430 Siehe oben Ru 88, Uyttendaele (Fd 215), S 822ff
431 Leroy (Fn 12), S 141
432 Appellationshof Brusseï, 510 2006, JT 2006, S 767
433 Lewalle/Donnay (Fn 2), S 28
434 Siehe oben Rn 103,120
435 P van Orshoven, Administrative recbtbanken7 Ja en neen Pleidooi voor juridictionnel monisme, 

RW 1994-1995, S 897 ff
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